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Einleitung 

 

In der Verfassung der DDR vom 7. April 1968 ist unter Artikel 20 Abs. 1 zu lesen, 

dass „jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik [...] unabhängig von 

seiner Nationalität, seiner Rasse, seinem weltanschaulichen oder religiösen 

Bekenntnis, seiner sozialen Herkunft und Stellung die gleichen Rechte und Pflichten 

[hat]. Gewissens- und Glaubensfreiheit sind gewährleistet. Alle Bürger sind vor dem 

Gesetz gleich.“1 Ferner wollte die sozialistische Gesellschaftsordnung garantieren, 

„daß in ihr jeder Bürger sein Leben in voller Wahrung seiner Würde, seiner Freiheit 

und seiner Menschenrechte in Übereinstimmung mit den Rechten und Interessen der 

sozialistischen Gesellschaft, des Staates und seiner Bürger gestalten“ konnte.2 Wie 

sah die Realität in den Gefängnissen der DDR aus? Wurden die verbrieften 

Menschenrechte den politischen Häftlingen in der DDR zugestanden?  

 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die Haftbedingungen für politische Häftlinge in 

der Untersuchungshaft des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) und im 

Strafvollzug von 1971 bis 1989, also während der Amtszeit Erich Honeckers.3 Im 

Vordergrund stehen drei Thesen: Erstens: Während der Amtszeit Honeckers wurden 

politische Häftlinge während der Untersuchungshaft beim MfS (psychisch) gefoltert. 

Zweitens: Während der Untersuchungshaft der politischen Häftlinge verstieß das 

MfS sowohl gegen allgemeine Menschenrechte als auch gegen geltendes DDR-Recht 

(Verfassung, Strafgesetzbuch und Strafprozessordnung). Drittens: Im Strafvollzug 

wurde seitens des Gefängnispersonals massiv sowohl gegen allgemeine 

Menschenrechte als auch gegen geltendes DDR-Recht (Verfassung, 

Strafvollzugsgesetz) verstoßen.  
                                                
1 Vgl. § 5 Strafprozeßordnung (StPO) „Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz“. 
2 Artikel 2 des Strafgesetzbuches der Deutschen Demokratischen Republik (StGB). 
3 Einen Überblick über die Haftbedingungen zur Zeit Ulbrichts geben: Bautzen-Komitee (Hrsg.): Das 
gelbe Elend. Bautzenhäftlinge berichten 1945-1956. Mit einem Dokumentenanhang, München-Berlin 
21997; Knechtel, Rüdiger / Fiedler, Jürgen (Hrsg.): Stalins DDR. Berichte politisch Verfolgter, 2., 
überarbeitete Auflage, Leipzig 1992; Vereinigung der Opfer des Stalinismus e.V. (Hrsg.): Zwischen 
Waldheim und Workuta. Erlebnisse politischer Häftlinge 1945-1965. Gesammelt und bearbeitet von 
Sigurd Binski, Bonn 1967; Liebig, Siegfried: Das gestohlene Jahr. Ein Bericht, Berlin 1991; 
Amnesty International: Politische Gefangene in der DDR, London-Köln 1967. Zur politischen 
Strafjustiz siehe: Wendel, Eberhard: Ulbricht als Richter und Henker, Berlin 1996; 
Landesjustizverwaltungen der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen (Hrsg.): Politische Strafjustiz in der früheren DDR. Dargestellt an 
ausgewählten Einzelschicksalen, o. O., o. J. [1996]; Werkentin, Falco: Politische Strafjustiz in der Ära 
Ulbricht, Berlin 1995; ders.: Die Reichweite politischer Justiz in der Ära Ulbricht, in: 
Bundesministerium der Justiz (Hrsg.): Im Namen des Volkes? Über die Justiz im Staat der SED. 
Wissenschaftlicher Begleitband zur Ausstellung, Leipzig 1994, S. 179-196. 
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Die Haftbedingungen während der Untersuchungshaft beim MfS und im Strafvollzug 

sollen mit dem geltenden Recht der DDR konfrontiert werden, d.h. es soll überprüft 

werden, inwieweit die Haftbedingungen mit geltenden Gesetzen (un-)vereinbar 

waren. Dazu wurden neben den einschlägigen Gesetzestexten der DDR 

(Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Strafvollzugsgesetz), auch die Verfassung 

der DDR und Fachliteratur für „Angehörige des Organs Strafvollzug des 

Ministeriums des Innern“ herangezogen. 

 

Zunächst soll jedoch ein Überblick über die Quellen- und Literaturlage gegeben 

werden. Im Anschluss daran werden zwei Begriffsbestimmungen vorgenommen: 

Zum einen der des ,,politischen Häftlings“, um den Rahmen klar abzustecken, um 

welchen Personenkreis es in dieser Arbeit gehen soll; zum anderen der der 

„psychischen Folter“. 

Im Hauptteil dieser Untersuchung werden die Haftbedingungen während der 

Untersuchungshaft beim MfS und im Strafvollzug beim Ministerium des Innern 

anhand von Berichten ehemaliger politischer Häftlinge nachgezeichnet und mit den 

geltenden Rechtsvorschriften konfrontiert. Danach werden die gesundheitlichen 

Folgen von politischer Haft in der DDR aufgezeigt. Eine Schlussbetrachtung soll die 

erzielten Ergebnisse straff zusammenfassen. Dokumente im Anhang sollen die 

Darstellung ergänzen und veranschaulichen. 

 

 
1.Quellen- und Literaturlage 
 

1.1 Quellenlage 
 
Als Quellen dienen einerseits Häftlingsberichte4, sei es in Form von Autobiographien 

oder autobiographischen Berichten, andererseits Interviews mit ehemaligen 

politischen Häftlingen oder von ihnen ausgefüllten Fragebögen zu ihrer Haftzeit.5 

Schon wenige Jahre nach der Gründung der DDR setzte eine literarische 

Aufarbeitung des Erlebten ein, beschränkte sich allerdings bis zum Machtantritt 

                                                
4 Siehe dazu Bilke, Jörg Bernhard: Unerwünschte Erinnerungen. Gefängnisliteratur 1945/49 bis 1989, 
in: Materialien der Enquete-Kommission ,,Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur 
in Deutschland“ (12.Wahlperiode des Deutschen Bundestages), hrsg. vom Deutschen Bundestag, Bd. 
III, 2, Baden-Baden / Frankfurt am Main 1995, S. 796-825. 
5 Ferner wurden Hafterlebnisse in Form von Romanen aufgearbeitet, die allerdings für diese Arbeit 
nicht herangezogen wurden. 
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Erich Honeckers auf ein halbes Dutzend Buchtitel, die alle nur im Westen 

erschienen. In der darauffolgenden Zeit setzte eine regere Publikation von 

Hafterinnerungen ein. Als Blütezeit der Gefangenenliteratur ist der Beginn der 80er 

Jahre und die Zeit nach der Wiedervereinigung bis heute zu bezeichnen.6 Viele 

ehemalige politische Häftlinge trauten sich erst nach dem Zusammenbruch der DDR 

ihre Hafterinnerungen aufzuschreiben bzw. über ihr Schicksal zu sprechen. Der 

Grund war, dass sie zu DDR-Zeiten fürchteten, erneuten Repressalien ausgesetzt zu 

sein. Das betraf vor allem diejenigen politischen Häftlinge, die nach Verbüßung ihrer 

Haftstrafe in der DDR bleiben mussten und nicht von der Bundesrepublik freigekauft 

wurden.7 Aber auch viele der Freigekauften und in den Westen Übergesiedelten 

fürchteten den langen Arm des Ministeriums für Staatssicherheit. Sie hatten jedoch 

im Gegensatz zu ihren Leidensgenossen in der DDR die Möglichkeit, von ihrem 

Schicksal zu erzählen bzw. ihre Hafterinnerungen zu publizieren. Weitere Kenntnisse 

über die Haftbedingungen in der DDR haben wir durch die „Zentrale 

Erfassungsstelle Salzgitter“. Dort wurden von 1961 bis 1989 aus der DDR 

Geflüchtete oder aus der DDR Freigekaufte erfasst und über ihr Erlebtes befragt.8 

Innerhalb der oben aufgeführten Quellengattungen gibt es jedoch Unterschiede. 

Während sich die einen Berichte durch einen geringen zeitlichen Abstand zum 

Erlebten auszeichnen, wurden andere Hafterinnerungen durch oben aufgeführte 

Gründe erst nach Jahrzehnten aufgeschrieben. Ebenso verhält es sich mit Interviews 

oder ausgefüllten Fragebögen. Die Haftbedingungen können also verklärt oder 

übertrieben dargestellt worden sein. Zudem besteht ein Unterschied zwischen 

mündlichen Erzählungen und schriftlicher Bearbeitung. So führte Andreas Eberhardt 

Interviews mit DDR-Häftlingen, die über ihre Haftzeit publiziert hatten, und stellte 

                                                
6 Umfangreiche Literaturhinweise bei Eberhard, Andreas: Verschwiegene Jahre. Biographische 
Erinnerungen von Gefangenschaft und dem Leben danach, Berlin 1998, S.343-374.  
7 Zum Thema Freikauf siehe Rehlinger, Ludwig A.: Freikauf. Die Geschäfte der DDR mit politisch 
Verfolgten 1963-1989, Frankfurt am Main 1991; Geißel, Ludwig: Unterhändler der Menschlichkeit. 
Erinnerungen, Stuttgart 1991; Bringschulte, Wolfgang / Gerlach, Hans Jörg / Heise, Thomas: 
Freikaufgewinnler: Die Mitverdiener im Westen, Frankfurt am Main-Berlin 1993; Whitney, Craig R.: 
Advocatus Diaboli. Wolfgang Vogel – Anwalt zwischen Ost und West, Berlin 1993; Przybylski, 
Peter: Tatort Politbüro. Bd. 2: Honecker, Mittag und Schalck-Golodkowski, Berlin 1992. 
8 Siehe dazu Sauer, Heiner / Plumeyer, Hans Otto: Der Salzgitter Report. Die zentrale Erfassungsstelle 
berichtet über Verbrechen im SED-Staat, Esslingen-München 1991; Grasemann, Hans-Jürgen: 
Zentrale Erfassungsstelle Salzgitter, in: Eppelmann, Rainer / Möller, Horst / Nooke, Günter / Wilms, 
Dorothee (Hrsg.): Lexikon des DDR-Sozialismus. Das Staats- und Gesellschaftssystem der DDR. 2., 
aktualisierte Auflage Paderborn / München / Wien / Zürich 1997, S. 971-972. 
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fest, dass deren Interviews zum Teil eine ganz andere, weit persönlichere Sicht der 

Dinge widerspiegeln als ihre Veröffentlichungen. 9 

Nichtsdestotrotz können die Haftbedingungen in den Untersuchungshaftanstalten des 

MfS und in den Strafvollzugseinrichtungen der DDR bis zu einem gewissen Grad 

ohne Bedenken verallgemeinert und zusammenfassend dargestellt werden, da eine 

Vielzahl von Häftlingsberichten in einigen Aspekten der Haftbedingungen 

übereinstimmen.  

 

Als Quelle diente ferner eine große Anzahl an Publikationen für „Angehörige des 

Organs Strafvollzug des Ministeriums des Innern“. Diese Fachliteratur ist bis dato 

schwer zugänglich gewesen und wurde zum Teil „Nur für den Dienstgebrauch!“ 

herausgegeben. Diese zur Zeit der DDR streng geheim gehaltene Literatur gibt einen 

weitreichenden Einblick in die Arbeitsweise der Strafvollzugsangehörigen und macht 

vor allem den ideologischen Hintergrund deutlich, aufgrund dessen das 

Gefängnispersonal handelte.  

 

 

1.2 L iteraturlage 

 
Schon früh begann die Forschung im Westen sich mit der politischen Verfolgung 

und der politischen Inhaftierung in der DDR zu beschäftigen. Nach der Gründung der 

DDR machte vor allem das „SBZ-Archiv“ (seit April 1968 „Deutschland Archiv“) 

auf die politische Justiz und Strafvollzugspraxis in der SBZ/DDR aufmerksam. 1960 

erschien die erste Monographie über die politischen Häftlinge in der SBZ/DDR von 

Gerhard Finn.10 Diese bietet einen Überblick zum Internierungslagersystem in der 

SBZ/DDR von 1945 bis 1950 und zum Strafvollzug von 1950 bis 1958. Ferner 

präsentiert er eine Sammlung von Dokumenten, Bildern und Karten. In 

umfangreicher Weise befasste sich Karl Wilhelm Fricke mit dem Thema. Sein Buch 

,,Politik und Justiz in der DDR. Zur Geschichte der politischen Verfolgung 1945-

                                                
9 Vgl. Eberhardt, Verschwiegene Jahre, S 330-332. Vgl. Eberhardt, Andreas: Leben in 
Gefangenschaft. Hafterfahrungen in schriftlichen Berichten und mündlichen Erzählungen, in: 
Baumann, Ulrich / Kury, Helmut: Politisch motivierte Verfolgung: Opfer von SED-Unrecht 
(Kriminologische Forschungsberichte aus dem Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht, Band 84), Freiburg i. Br. 1998, S. 171-181. 
10 Finn, Gerhard: Die Politischen Häftlinge in der Sowjetzone 1945-1959, Pfaffenhofen 1960. 
[Reprint, Köln 1989] 
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1968. Bericht und Dokumentation“ erschien 1979 in Köln. Das Werk besticht vor 

allem durch die Fülle des aufgearbeiteten Materials; so führt Fricke 217 Dokumente 

und eine umfangreiche Bibliographie an. Ein weiteres Standardwerk erschien im Jahr 

1981 und war eine völlig neue Fassung des 1960 erschienenen Buches von Gerhard 

Finn.11 Dieses Werk behandelt den Zeitraum von 1949-1980 und bietet einen 

Überblick über die Strafvollzugseinrichtungen, Haftbedingungen und 

Haftorganisation. Auch werden Amnestien, Entlassungsaktionen und der 

Häftlingsfreikauf thematisiert. Ein besonderes Kapitel beschäftigt sich mit der 

gesellschaftlichen Wiedereingliederung ehemaliger politischer Häftlinge. 

Abgerundet wird dieses Buch durch einen dokumentarischen Anhang, der das DDR-

Strafvollzugsgesetz vom 7. April 1977 und das Wiedereingliederungsgesetz vom 7. 

April 1977 enthält. Im Jahr 1986 erschien von Karl Wilhelm Fricke ,,Zur Menschen- 

und Grundrechtssituation politischer Gefangener in der DDR“.12 Dieser Studie lag 

ein Katalog von 75 Fragen zugrunde, der auf die Lage der politischen Häftlinge in 

der Zeit von 1980 bis 1985 gerichtet ist.  

Über das Schicksal politischer Gefangener in der DDR berichteten neben Historikern 

und Publizisten auch Menschenrechtsorganisationen und Bürgerbewegungen. Bereits 

seit 1948 machte die in West-Berlin gegründete Bürgerbewegung „Kampfgruppe 

gegen Unmenschlichkeit – KgU“ u.a. auf die politischen Häftlinge in den 

Gefängnissen der SBZ und der späteren DDR aufmerksam.13 Ebenfalls über 

Menschenrechtsverletzungen in der SBZ/DDR klärte die 

Menschenrechtsorganisation „Untersuchungsausschuß Freiheitlicher Juristen – UFJ“ 

auf. So brachte der UFJ u.a. Mitte der 50er Jahre eine Broschüre mit dem Titel „  Der 

Staatssicherheitsdienst. Terror als System“ heraus, in der neben der Arbeitsweise des 

Staatssicherheitsdienstes (SSD, Vorgänger des MfS), auch auf die Behandlung 

politischer Untersuchungshäftlinge eingegangen wird.14 Die 

Menschenrechtsorganisation Amnesty International brachte im Jahr 1967 eine 

                                                
11 Finn, Gerhard / Fricke, Karl-Wilhelm: Politischer Strafvollzug in der DDR, Köln 1981. 
12 Fricke, Karl-Wilhelm: Zur Menschen- und Grundrechtssituation politischer Gefangener in der 
DDR. Analyse und Dokumentation, Köln 1986. Eine 2., ergänzte Auflage erschien 1988 ebenfalls in 
Köln. Nach dieser zweiten Auflage wird in dieser Arbeit zitiert. 
13 Zur Arbeit der KgU und deren Publikationen siehe Finn, Gerhard: Nichtstun ist Mord. Die 
Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit – KgU, Bad Münstereifel 2000. 
14 Untersuchungsausschuß Freiheitlicher Juristen (Hrsg.): Der Staatssicherheitsdienst. Terror als 
System, Berlin, o. J. [ca. 1956], S. 56-67. Siehe zu den Aufgaben und Arbeitsweisen des UFJ: 
Mampel, Siegfried: Der Untergrundkampf des Ministeriums für Staatssicherheit gegen den 
Untersuchungsausschuß Freiheitlicher Juristen in West-Berlin (Schriftenreihe des Berliner 
Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Bd. 1), 4., 
neubearbeitete u. wesentlich erweiterte Auflage Berlin 1999, S. 6-27. 
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Dokumentation mit dem Titel „Politische Gefangene in der DDR“15 heraus, in der 

die Haftbedingungen in den 60er Jahren geschildert werden; eine weitere 

Dokumentation aus dem Jahr 1989 gibt relevante Gesetze wieder, die die Freiheit der 

Meinungsäußerung, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, und das 

Recht das eigene Land zu verlassen, beschneiden; sie analysiert anhand von 

Einzelschicksalen die Anwendung dieser Gesetze und geht anschließend auf die 

Haftbedingungen für politische Gefangene ein.16 In einer 180 Seiten starken, von der 

Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) herausgegebenen 

Publikation werden ausführlich die Menschenrechtsverletzungen in der DDR 

dargestellt; ein Großteil der Publikation befasst sich ausschließlich mit den 

Haftbedingungen von politischen Häftlingen.17 In einer weiteren Dokumentation der 

IGFM werden exemplarisch die Haftbedingungen für politische Häftlinge in den 

Strafvollzugseinrichtungen Hoheneck, Brandenburg, Cottbus, Bautzen II und 

Naumburg von einem ehemaligen politischen Gefangenen dargestellt.18 

 

Nach der Wiedervereinigung vermehrten sich schlagartig die Publikationen über 

politische Strafjustiz, politische Verfolgung, politische Inhaftierung etc. Der Grund 

dafür war zum einen, dass die Wissenschaftler erst jetzt die Möglichkeit hatten, in 

den Archiven der ehemaligen DDR zu recherchieren und somit vorhandene 

Erkenntnisse anhand von neuen Quellen zu überprüfen, zum anderen bestand ein 

großer Bedarf, die Geschichte der DDR aufzuarbeiten. Das Resultat war, dass der 

Deutsche Bundestag zwei Enquete-Kommissionen ins Leben rief. Die 12. 

Wahlperiode des Deutschen Bundestages nannte die Enquete-Kommission 

,,Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“19, die 

13. Wahlperiode des Deutschen Bundestages ,,Überwindung der Folgen der SED-

                                                
15 Amnesty International: Politische Gefangene in der DDR, London-Köln 1967. 
16 Amnesty International (Hrsg.): Deutsche Demokratische Republik. Rechtsprechung hinter 
verschlossenen Türen, Bonn 1989. Zur Arbeit von Amnesty International siehe Mihr, Anja: Amnesty 
International in der DDR. Der Einsatz für die Menschenrechte im Visier der Stasi, Berlin 2002; 
Brauckmann, Roland: Amnesty International als Feindobjekt der DDR (Schriftenreihe des Berliner 
Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Band 3), 
Berlin 1996. 
17 Woywod, Georg/Heumeyer, Eckhard: Menschenrechte in der DDR und Ost-Berlin. Dokumentation, 
hrsg. von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM), Frankfurt am Main 
21987,101-170. 
18 Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (Hrsg.): Politische Haft in der DDR. Befragung 
ehemaliger politischer Gefangener aus der DDR über ihre Inhaftierung in der DDR. Stand 1986, 
Frankfurt am Main 1986. 
19 Materialien der Enquete-Kommission ,,Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur 
in Deutschland’ ’  (12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages), hrsg. vom Deutschen Bundestag, 9 
Bde., Baden-Baden /Frankfurt am Main 1995. 
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Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit“.20 Beide Kommissionen beschäftigten 

sich unter anderem auch mit der Inhaftierung von politischen Gefangenen und damit 

verbundenen Themen, wie z.B. politische Strafjustiz, Verletzung von 

Menschenrechten in der DDR, gesundheitliche Schäden aus politischer Haft in der 

DDR usw. Ergebnis war eine Vielzahl von Aufsätzen, Diskussionen und 

Zeitzeugenbefragungen. Ferner nahm sich das Hannah-Arendt-Institut für 

Totalitarismusforschung des Themas an. Gestützt auf umfassende Befragungen von 

ehemaligen politischen Häftlingen erschienen mehrere Studien über politische 

Verfolgung in der DDR.21 Einen sehr umfangreichen Überblick zu Haftbedingungen 

politischer Gefangener und deren gesundheitlichen Folgen bietet der von Klaus-

Dieter Müller und Annegret Stephan 1998 herausgegebene Sammelband ,,Die 

Vergangenheit läßt uns nicht los“.22 Ausgehend von einer Viehlzahl 

Datenerhebungen über politische Gefangene vom Hannah-Arendt-Institut für 

Totalitarismusforschung zeigt Klaus Dieter Müller in sehr ausführlicher Weise die 

Haftbedingungen und deren Veränderungen von 1945 bis 1989 auf, darüber hinaus 

auch einige empirische Ergebnisse zu Haftfolgeschäden. Dieser Sammelband 

zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht nur in gründlicher Weise die Entwicklung 

der Haftbedingungen im Laufe der DDR-Geschichte analysiert, sondern auch auf 

Haftfolgeschäden und deren mögliche Therapierung eingeht.  

Speziell zu den Haftbedingungen während der Untersuchungshaft beim Ministerium 

für Staatssicherheit erschienen in den letzten Jahren mehrere Studien. Sie 

beschäftigen sich intensiv mit den einzelnen Untersuchungshaftanstalten der DDR, 

wie Magdeburg-Neustadt23, dem „Roten Ochsen“ in Halle an der Saale24, der MfS-

                                                
20 Materialien der Enquete-Kommission ,,Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der 
deutschen Einheit’ ’  (13. Wahlperiode des Deutschen Bundestages),  hrsg. vom Deutschen Bundestag, 
8 Bde., Baden-Baden / Frankfurt am Main 1999. 
21 Raschka, Johannes: Einschüchterung, Ausgrenzung, Verfolgung. Zur politischen Repression in der 
Amtszeit Honeckers (Berichte und Studien des Hannah-Arendt-Instituts 14), Dresden 1998; ders.: 
Zwischen Überwachung und Repression – Politische  Verfolgung in der DDR 1971-1989,  hrsg. von 
Eberhard Kuhrt in Verbindung mit Hannsjörg F. Buck und Gunter Holzweißig im Auftrag des 
Bundesministeriums des Innern (Am Ende des realen Sozialismus. Beiträge zu einer 
Bestandsaufnahme der DDR-Wirklichkeit 5), Opladen 2001; Zeidler, Manfred: MfS Sonderhaftanstalt 
Bautzen II,  hrsg. vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, Dresden 1994. 
22 Müller, Klaus-Dieter / Stephan, Annegret (Hrsg.): Die Vergangenheit läßt uns nicht los. 
Haftbedingungen politischer Gefangener in der SBZ/DDR und deren gesundheitliche Folgen, Berlin 
1998. 
23 Möbius, Sascha: „Grundsätzlich kann von jedem Beschuldigten ein Geständnis erlangt werden“. 
Die MfS-Untersuchungshaftanstalt Magdeburg-Neustadt von 1967 bis 1970,  hrsg. vom Ministerium 
des Innern des Landes Sachsen-Anhalt (Gedenkstätten und Gedenkstättenarbeit im Land Sachsen-
Anhalt, Heft 6), Magdeburg 1999. 
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Haftanstalt Andreasstr. 37 in Erfurt/Thüringen25 und die Untersuchungshaftanstalt 

Demmlerplatz in Schwerin.26 Gemeinsam ist diesen Arbeiten, dass sie die 

Haftbedingungen in der Untersuchungshaft fast ausschließlich aus Akten der Gauck- 

bzw. Birthler-Behörde rekonstruieren. Diese Studien ergänzen somit sehr gut die 

Hafterinnerungen ehemaliger politischer Gefangener, weil sie die Untersuchungshaft 

aus der Sicht des MfS beleuchten. 

Ferner sei noch auf zwei Arbeiten Karl Wilhelm Frickes verwiesen, die sich mit den 

Haftbedingungen in den Strafvollzugsanstalten Bautzens befassen: ,,Der Strafvollzug 

in Bautzen während der realsozialistischen Diktatur“27 und ,,Bautzen II-

Sonderhaftanstalt unter MfS-Kontrolle 1956-1989“.28  

Eine Sonderrolle im Strafvollzug der DDR nahm das Gefängnis Hoheneck ein, in der 

nur Frauen und Mädchen inhaftiert waren.29 Fast unerforscht ist der 

Militärstrafvollzug in der DDR (Schwedt/Oder und Parchim bei Schwerin).30 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
24 Sperk, Alexander: Die MfS-Untersuchungshaftanstalt „Roter Ochse“ Halle/Saale von 1950-1989. 
Eine Dokumentation,  hrsg. vom Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt (Gedenkstätten 
und Gedenkstättenarbeit im Land Sachsen-Anhalt, Heft 4), Magdeburg 1998. 
25 Herz, Andrea / Fiege, Wolfgang: Untersuchungshaft und Strafverfolgung beim 
Staatssicherheitsdienst Erfurt/Thüringen. I. Die MfS-Haftanstalt Andreasstr. 37 (1952/54-1989),  hrsg. 
vom Landesbeauftragten des Freistaates Thüringen für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen DDR, Erfurt 2000. 
26 Beleites, Johannes: Schwerin, Demmlerplatz. Die Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für 
Staatssicherheit in Schwerin, hrsg. vom Landesbeauftragten für Mecklenburg-Vorpommern für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR in Zusammenarbeit mit der 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Schwerin 
2001. 
27 Fricke, Karl Wilhelm: Der Strafvollzug in Bautzen während der realsozialistischen Diktatur, in: 
ders.: Humaner Strafvollzug und politischer Mißbrauch. Zur Geschichte der Strafvollzugsanstalten in 
Bautzen 1904-2000, hrsg. vom Sächsischen Staatsministerium der Justiz (Sächsische Justizgeschichte, 
Band 10); Dresden 1999, S. 118-186. 
28 Fricke, Karl Wilhelm / Klewin, Silke: Bautzen II-Sonderhaftanstalt unter MfS-Kontrolle 1956-
1989. Bericht und Dokumentation, Leipzig 2001.  
29 Siehe Finn, Gerhard (Hrsg.): Die Frauen von Hoheneck. Protokoll einer Anhörung, Berlin/Bonn, 
o.J. [1995];  Schacht, Ulrich (Hrsg.) Hohenecker Protokolle -Aussagen zur Geschichte politischer 
Verfolgung von Frauen in der DDR, Zürich 1984; Thiemann, Ellen: Stell dich mit den Schergen gut. 
Erinnerungen an die DDR, München/Berlin 1984; Stötzer, Gabriele: Die bröckelnde Festung, 
München 2002; Veith, Ines: Klipp, Klapp, Holz auf Stein. Frauen in politischer Haft. Hoheneck 1950-
1989, Berlin 1996. 
30 Siehe dazu Kaschkat, Hannes: Militärjustiz in der DDR, in: Materialien der Enquete-Kommission 
„Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des 
Deutschen Bundestages), hrsg. vom Deutschen Bundestag, Bd. IV, Baden-Baden/Frankfurt am Main 
1995, S. 585- 603., hier: S.601. 
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2. Begriffsbestimmungen 

2.1 Politischer Häftling 
 
Offiziell kannte der Strafvollzug der DDR keine Unterscheidung zwischen 

kriminellen und politischen Häftlingen. In der Rundverfügung vom 5. September 

1951 verbot der Minister der Justiz, Max Fechner, ausdrücklich im Strafvollzug von 

politischen Strafgefangenen zu reden. ,,Heute wird niemand seiner Gesinnung wegen 

inhaftiert. Wer unsere antifaschistisch-demokratische Ordnung angreift, wer den 

Aufbau unserer Friedenswirtschaft stört, begeht eine strafbare Handlung und wird 

seiner verbrecherischen Taten wegen bestraft. Die Strafgefangenen dieser Art sind 

deshalb auch keine ,politischen’ Gefangenen, sondern kriminelle Verbrecher. Die 

Bezeichnung dieser Strafgefangenen als ,politische Häftlinge’  wird daher hiermit 

untersagt.“31 1956 gab die DDR diesen Standpunkt bereits auf, indem sie zwischen 

Häftlingen unterschied, ,,die wegen krimineller und anderer Vergehen ihre Strafe 

verbüßen“32, und im „Neuen Deutschland“ vom 7. Oktober 1971 war unter der 

Überschrift ,,Beschluß über eine Amnestie aus Anlaß des 22. Jahrestages der 

Deutschen Demokratischen Republik“ offen von ,,politischen und kriminellen 

Straftätern“ die Rede.33 Die Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlins 

legte im Häftlingshilfegesetz den Status des politischen DDR-Häftlings fest. Es 

bezieht sich auf Personen, die in der DDR ,,aus politischen und nach freiheitlich-

demokratischer Auffassung von ihnen nicht zu vertretenden Gründen in Gewahrsam 

genommen wurden“.34 Da diese Definition sehr allgemein gehalten ist und nicht 

weiter bestimmt, was unter einem ,,politischen Häftling“ zu verstehen ist, meint in 

dieser Arbeit der Begriff des ,,politischen Häftlings“ Menschen in der DDR, die 

,,wegen ihrer Gesinnung und ihrem daraus sich ergebenden Verhalten, wegen ihrer 

Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht oder Klasse oder wegen ihrer politisch oder 

religiös begründeten Gegnerschaft zum Kommunismus in Haft genommen oder 

verurteilt wurden“.35 

                                                
31 Zitiert bei Finn, Die Politischen Häftlinge, S. 142. 
32 Mitteilung des Presseamtes beim Ministerpräsidenten, in: Neues Deutschland, 21. Juni 1956. Zit. 
bei Finn/ Fricke, S. 10. 
33 Zit. bei Finn/Fricke, S. 10. 
34 Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen in Gebieten außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) in Gewahrsam genommen wurden 
(Häftlingshilfegesetz) vom 6. August 1955 in der Fassung vom 29. September 1969. 
35 Fricke, Politik und Justiz, S. 8. 
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2.2 Psychische Folter 

 
Mit Recht spricht Amnesty International seit Jahrzehnten vom weltweiten Übergang 

von der physischen zur psychischen Folter.36 Während Artikel 5 der „Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948“ nicht definiert, was unter 

„Folter“ zu verstehen ist („Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher 

oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden“), ging die UNO in 

ihrer „Entschließung 3452 vom 9.12.75“ bereits auf den Übergang zur psychischen 

Folter ein. Zu ihr zählen: Gehirnwäsche, moderne Psychotechniken, 

Psychiatrisierung und der Einsatz von Psychopharmaka in Verhör-, Inhaftierungs- 

und „Zersetzungs“-Situationen. Es wurde formuliert, dass unter Folter „ jede 

Handlung zu verstehen [ist], durch die einer Person von einem Träger staatlicher 

Gewalt oder auf dessen Veranlassung hin vorsätzlich starke körperliche oder geistig-

seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, um von ihr oder einem dritten 

eine Aussage oder ein Geständnis zu erzwingen, sie für eine tatsächliche oder 

mutmaßlich von ihr begangene Tat zu bestrafen oder sie oder andere Personen 

einzuschüchtern.“37 

Diese Definition von psychischer Folter soll als Richtlinie bei der Beurteilung der 

Haftbedingungen in der Untersuchungshaft beim MfS dienen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 Siehe Amnesty International / Gustav Keller: Die Psychologie der Folter. Die Psychologie der 
Folterer, Die Psycho-Folter, Die Psyche der Gefolterten.. Frankfurt a. Main, 1981, S. 7f. Als 
Methoden psychischer Folter werden von Amnesty International eingestuft: langdauernde Isolation, 
stundenlange Verhöre über Tage und Wochen sowie Schlafentzug. Siehe Pross, Christian: ,,Wir sind 
unsere eigenen Gespenster’ ’  Gesundheitliche Folgen politischer Repression in der DDR, in: Behnke, 
Klaus / Fuchs, Jürgen (Hrsg.): Zersetzung der Seele. Psychologie und Psychiatrie im Dienste der 
Stasi, Hamburg 1995, S. 303-315. Hier: S. 306. 
37 Abgedruckt in Amnesty International/Gustav Keller, S. 88-90. Siehe dazu Fuchs, Jürgen: 
Bearbeiten, dirigieren, zuspitzen. Die „ leisen“ Methoden des MfS, in: Behnke, Klaus/Fuchs, Jürgen 
(Hrsg.): Zersetzung der Seele. Psychologie und Psychiatrie im Dienste der Stasi, Hamburg 1995, S. 
44-83. Hier: S. 45. Siehe auch Morawe, Peter: Realitätsdiffusionen infolge psychischer Folter. 
Untersuchungshaft durch die Staatssicherheit der DDR, in: Zeitschrift für politische Psychologie, Jg. 
8, 2000, Nr. 4 / Jg. 9, 2001, Nr. 1, S. 381-395. 
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3. Die Untersuchungshaft beim MfS 

 

3.1 Einführung 
 
Im Gegensatz zu den Strafvollzugsanstalten, die dem Ministerium des Innern (MdI) 

unterstanden, waren die Untersuchungshaftanstalten der Aufsicht des Ministeriums 

für Staatssicherheit (Abteilung XIV) unterworfen. Das MfS unterhielt zwei zentrale 

Untersuchungshaftanstalten in Berlin, nämlich in Berlin-Hohenschönhausen (UHA 

I)38, und in der Magdalenenstraße in Berlin-Lichtenberg (UHA II). Ferner besaß jede 

der 15 Bezirksverwaltungen der Staatssicherheit eigene Untersuchungshaftanstalten. 

Darüber hinaus überwachte das MfS auch die Sonderhaftanstalt Bautzen II, in der 

ausschließlich politische Häftlinge aus der Bundesrepublik und dem Ausland 

inhaftiert waren. 

Ende der 80er Jahre gab es insgesamt 44 Straf- und 33 Untersuchungshaftanstalten, 

die Platz für etwa 30000 Verurteilte und für etwa 4400 Untersuchungshäftlinge 

hatten, wobei viele Anstalten überbelegt waren.39 

Während der Strafvollzug durch das Strafvollzugsgesetz geregelt wurde, gab es kein 

Gesetz über den Vollzug der Untersuchungshaft. Sogenannte „Hausordnungen“ 

regelten den Vollzug der Untersuchungshaft. Diese wurden von der Hauptabteilung 

XIV geschrieben und sollten sich an der Strafprozessordnung und am 

Strafvollzugsgesetz orientieren. 40 

 

Die Hauptabteilung IX (HA IX) des MfS nahm gemäß § 88 der StPO die Aufgaben 

und Befugnisse eines staatlichen Untersuchungsorgans wahr und führte in dieser 

Eigenschaft strafrechtliche Ermittlungsverfahren durch.41 Sie war vor allem für 

                                                
38 Siehe Knabe, Hubertus: Die deutsche Lubjanka. Das zentrale Untersuchungsgefängnis des DDR-
Staatssicherheitsdienstes in Berlin-Hohenschönhausen, in: Deutschland Archiv 35 (2002), S. 74-81. 
39 Bundesministerium der Justiz (Hrsg.): Im Namen des Volkes? Über die Justiz im Staat der SED, 
Katalog zur Ausstellung des Bundesministeriums der Justiz, Leipzig 1994, S.211. 
40 Siehe Dokument 1 („Ordnungs- und Verhaltensregeln für Inhaftierte in den 
Untersuchungshaftanstalten des MfS“). Ebenfalls abgedruckt (mit kleinen, unwesentlichen 
Hinzufügungen) in: Sperk, S. 114-122. 
41 In einer Rede aus dem Jahr 1979 beschrieb Erich Mielke seine Erwartungshaltung gegenüber der 
Hauptabteilung IX so: „Von den Angehörigen der Linie IX wird erwartet, daß sie ihren Aufgaben, 
vom Haß gegen den Klassenfeind durchdrungen, lösen, daß sie stets eine klare Klassenposition 
beziehen. Dabei die Unvoreingenommenheit in der Untersuchungstätigkeit strikt wahren, das 
beinhaltet, sich klar vom Feind, vom Rechtsbrecher abzugrenzen - aber eben mit einer unseren 
Rechtsgrundsätzen entsprechenden Haltung und Behandlung. [...] Unverzichtbarer Grundsatz der 
Untersuchungsarbeit bleibt, daß die Feindtätigkeit subversiver Elemente umfassend aufgedeckt wird.“  
Zit. in Bundesministerium der Justiz (Hrsg.): Im Namen des Volkes? Über die Justiz im Staat der 
SED. Katalog zur Ausstellung des Bundesministeriums der Justiz, Leipzig 1994, S. 200. Zur 
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Straftaten zuständig, die im Strafrecht (Strafgesetzbuch) als staatsfeindliche Delikte 

(„Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung“)42 bezeichnet wurden, so 

z.B. § 106 (Staatsfeindliche Hetze), § 212 (Widerstand gegen staatliche 

Maßnahmen), § 213 (Ungesetzlicher Grenzübertritt), § 214 (Beeinträchtigung 

staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit), § 215 (Rowdytum), § 217 

(Zusammenrottung), § 219 (Ungesetzliche Verbindungsaufnahme), § 220 

(Öffentliche Herabwürdigung).43 

Nach § 122 der StPO konnte ein Beschuldigter oder Angeklagter in der DDR nur in 

Untersuchungshaft genommen werden, wenn dringende Verdachtsgründe gegen ihn 

vorlagen und Fluchtversuch oder Verdunkelungsgefahr gegeben war, oder wenn ein 

Verbrechen den Gegenstand des Verfahrens bildete. So war bei Verdacht eines 

Staatsverbrechens die letztgenannte Voraussetzung von vornherein erfüllt. 

In der Strafprozessordnung der DDR stand zwar im Dritten Abschnitt 

(„Durchführung des Ermittlungsverfahrens“), § 101 (Umfang der Ermittlungen), 

Abs. 1: „ Der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane haben die den Verdacht 

einer Straftat begründenden Handlung allseitig und unvoreingenommen aufzuklären 

und den Täter zu ermitteln“ und zwar „ in be- und entlastender Hinsicht“ (Abs. 2), 

doch machte der Minister der Staatssicherheit Erich Mielke auf einer zentralen 

Dienstkonferenz im Jahr 1979 deutlich, wie mit Untersuchungshäftlingen umzugehen 

sei: 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
Staatssicherheit als staatliches Untersuchungsorgan siehe Reinke, Herbert: Staatssicherheit und Justiz, 
in: Bundesministerium der Justiz (Hrsg.): Im Namen des Volkes? Über die Justiz im Staat der SED. 
Wissenschaftlicher Begleitband zur Ausstellung, Leipzig 1994, S. 239-247. Hier besonders S. 240-
242. 
42 Eben diese Paragraphen des Strafgesetzbuches standen im Gegensatz zu den von der DDR durch 
den UNO-Pakt vom November 1973 zugestandenen Menschenrechten. 
43 Zur politischen Justiz in der Ära Erich Honecker siehe Grasemann, Hans-Jürgen: Die politische 
Justiz in der Ära Honecker, in Bundesministerium der Justiz: Im Namen des Volkes? Über die Justiz 
im Staat der SED. Wissenschaftlicher Begleitband zur Ausstellung des Bundesministeriums der Justiz, 
Leipzig 1994, S.197-208; Fricke, Karl Wilhelm: Kein Recht gebrochen? Das MfS und die politische 
Strafjustiz der DDR, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B40/94, S. 24-33; Winkel, Matthias: MfS und 
Justiz im Strafprozeß, in: Horch und Guck, Heft 12 (2/94), S. 7-15; Gräf, Dieter: Die Mißachtung der 
Menschenrechte und der rechtsstaatlichen Grundsätze durch die Justiz, in: Materialien der Enquete-
Kommission ,,Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland’ ’  (12. 
Wahlperiode des Deutschen Bundestages),  hrsg. vom Deutschen Bundestag, Bd. IV, Baden-Baden / 
Frankfurt am Main 1995, S. 451-485; Ammer, Thomas: Anmerkungen zu den Methoden des MfS in 
politischen Strafverfahren, in: Baumann, Ulrich / Kury, Helmut (Hrsg.): Politisch motivierte 
Verfolgung: Opfer von SED-Unrecht (Kriminologische Forschungsberichte aus dem Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Bd. 84), Freiburg i. Br. 1998, S. 75-87. 



 14

 „Klar muß aber auch sein, allein immer nur behutsam, behutsam und noch mal behutsam, - aus 

Angst und Furcht, ‘die Betreffenden könnten sich etwas antun, daß nur nichts passiert’  – damit 

muß endgültig Schluß gemacht werden. [...] Und wenn sich ein Verbrecher, ein verkommenes 

Subjekt deshalb etwas antut, weil er merkt, daß wir ihn erkannt haben und mit aller Konsequenz 

gegen ihn vorgehen, dann ist das noch tausendmal besser, als wenn es ihm gelingt, seine 

verbrecherischen Absichten zu verwirklichen oder uns weiter anderen Schaden zuzufügen. [...] 

Die sozialistische Gesetzlichkeit strikt durchzusetzen, alle Möglichkeiten voll auszuschöpfen, das 

gilt erst recht in Bezug auf Feinde, die auch weiterhin wie Feinde behandelt werden.“44 

 

Da das Ermittlungsverfahren als „Bestandteil der Klassenauseinandersetzung mit 

dem Imperialismus“ angesehen wurde, konnte in der Praxis von 

Unvoreingenommenheit und der Suche nach Entlastung keine Rede sein. Vielmehr 

wurde der Untersuchungshäftling während des Ermittlungsverfahrens so behandelt, 

als ob er bereits ein rechtskräftig verurteilter „Staatsverbrecher“ sei. Die Schuld des 

Untersuchungshäftlings stand praktisch schon durch die im Vorwege konspirativ 

ermittelten „Beweise“ fest. Im Verständnis des MfS war der Hauptzweck des 

Ermittlungsverfahrens „die grundlegende Unterstützung der Partei und Staatsführung 

in der Klassenauseinandersetzung mit dem Imperialismus“.45 Deshalb wurde die 

„Aufdeckung, Verhinderung, öffentlichkeitswirksame Entlarvung subversiver Pläne 

und Aktionen imperialistischer Zentren und anderer feindlicher Kräfte gegen den 

realen Sozialismus“46 ein zentrales Ziel der Ermittlungstätigkeit. Daraus resultierend, 

kam es in Anwendung der oben genannten Paragraphen praktisch nie zu einer 

Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe. 

 

Strikt getrennt von den strafprozessualen Ermittlungen der Abteilung IX war die 

Abteilung XIV des MfS, die für den Untersuchungshaftvollzug des MfS zuständig 

war. Ihre Aufgabe war die Kontrolle und Überwachung der Häftlinge, so z.B. als 

Schließer. Ferner stellte die Abteilung XIV die Wachmannschaften der Innen- und 

Außensicherung der Gefängnisse, sowie Personal für den technischen Bereich und 

die Transportkommandos. Für die vollständige Überwachung der Häftlinge war der 

Bereich Koordinierung der Auswertungs- und Kontrollgruppe (AKG) der 

Hauptabteilung IX zuständig. Sie schleuste auch Zelleninformatoren (ZI), d.h. 

                                                
44 Zit. in: Beleites, Johannes: Die Rolle des MfS im Bereich des Untersuchungshaft- und Strafvollzug 
der DDR, in: Horch und Guck, Heft 24 (3/98), S. 46-55. Hier: S. 50. 
45 Zit. bei Reinke, S. 241. 
46 Ebenda. 



 15

Zellenspitzel ein.47 Die Folge war, dass das Klima unter den Häftlingen einer Zelle 

oft von großem Misstrauen geprägt war. 

Die Untersuchungshaft diente ganz alleine dem Ziel, von dem Untersuchungshäftling 

belastende Aussagen zu erhalten, da die im Vorwege durch konspirative Maßnahmen 

erzielten „Beweise“ vor Gericht nicht verwendbar waren, weil sie formal illegal 

waren.48 „Zu diesem Zweck setzte die Staatssicherheit ein wohldurchdachtes System 

psychischen Drucks ein, dessen wesentliche Elemente Isolation, Verunsicherung, 

systematische Desinformation und Zermürbung der Betroffenen waren“.49 Gerade zu 

Beginn der Untersuchungshaft ging es dem MfS darum, bei dem Häftling so schnell 

wie möglich Ängste aller Art zu erzeugen, wie Gefühle der Bedrohung, der 

Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins und der Isolation. 

Wie sah dieses „wohldurchdachte System psychischen Drucks“ aus? Welcher 

„Zersetzungsmaßnahmen“50 der „operativen Psychologie“51 bediente sich das MfS in 

der Untersuchungshaft? 

 

 

 

 

 

                                                
47 Siehe dazu: Beleites, Die Rolle des MfS, S. 51f.; Finn/Fricke, S. 73-75, Fricke, Menschen– und 
Grundrechtssituation, S. 43. 
Seit 1981 war die Arbeit mit Zelleninformatoren in einer Richtlinie geregelt. Die Richtlinie Nr. 2/81 
zur Arbeit mit Zelleninformatoren (ZI) vom 16. Februar 1981 ist auszugsweise abgedruckt in: Im 
Namen des Volkes? Über die Justiz im Staat der SED. Dokumentenband zur Ausstellung des 
Bundesministeriums der Justiz, Leipzig 1994, S. 107-120. Zu dieser Richtlinie siehe auch Beleites, 
Schwerin, Demmlerplatz, S. 37-40. Zur Zahl der Zelleninformatoren in den 80er Jahren siehe Müller, 
Klaus-Dieter: „Jeder kriminelle Mörder ist mir lieber...“  Haftbedingungen für politische Häftlinge in 
der Sowjetischen Besatzungszone und der Deutschen Demokratischen Republik und ihre 
Veränderungen von 1945-1989, in: Müller / Stephan, S. 15-137, hier S. 88-90. Müller geht von einer 
ZI-Dichte von 8 bis 10% aus. D.h., dass fast jeder zehnte Untersuchungshäftling sich bereit erklärte, 
für das MfS Spitzeldienste zu übernehmen. 
48 In einem Lehrheft des Ministerium für Staatsicherheit heißt es dazu: „Das Geständnis des 
Beschuldigten [ist] für die Beweisführung im Ermittlungsverfahren und im gesamten Strafverfahren 
speziell in der Untersuchungsarbeit des MfS meist von ausschlaggebender Bedeutung [...]“ . Zit. bei 
Raschka, Zwischen Überwachung und Repression, S. 63. Siehe auch Ammer, S. 76 f. und Reinke, S. 
241. 
49 Raschka, Zwischen Überwachung und Repression, S.63.  
50 Siehe dazu ausführlich neuerdings: Pingel-Schliemann, Sandra: Zersetzen. Strategie einer Diktatur, 
Berlin 2004. Ferner: Behnke, Klaus: Zersetzungsmaßnahmen. Die Praxis der ‘operativen Psychologie’  
des Staatssicherheitsdienstes und ihre traumatisierenden Folgen, in: Baumann, Ulrich / Kury, Helmut: 
Politisch motivierte Verfolgung: Opfer von SED-Unrecht (Kriminologische Forschungsberichte aus 
dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Band 84), Freiburg i. Br. 
1998, S. 379-399. 
51 Siehe dazu detailliert Richter, Holger: Die Operative Psychologie des Ministeriums für 
Staatssicherheit der DDR. Frankfurt am Main 2001. 
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3.2 Verhaftung 
 
Die Verhaftung geschah meistens völlig überraschend und unter dem Hinweis, dass 

ein Sachverhalt geklärt werden müsse. Ein ehemaliger politischer Häftling schildert 

sein Erlebnis so: 

„Am 15. Juli 1985 wurde ich von der Stasi verhaftet [...] An einem Montag wurde ich 

nichtsahnend zum Kaderleiter bestellt. Es war am 15.7., 8 Uhr. Bald darauf betraten zwei mir 

unbekannte Herren den Raum und sagten resolut: ‚Staatssicherheit! Herr Höfel? Kommen sie mit 

zur Klärung eines Sachverhaltes!’  Ich war schockiert. Ich wurde mit einem ‚Wartburg’  auf den 

Kaßberg gefahren. Dort wurde ich von etwa 9 Uhr bis 17 Uhr verhört. Während des Verhörs 

wurde mir klar, daß mich jemand denunziert hatte. Der Beamte wollte wissen, welche Äußerung 

ich wann und wo gemacht hatte. Gleichzeitig sagte er: ‚Diese Äußerungen machen sie schon seit 

5 Jahren!’  Einer meiner Kollegen mußte also alles fleißig notiert haben. Bis zu diesem Zeitpunkt 

dachte ich noch, daß ich am späten Abend wieder nach Haus könnte. Als der Stasi-Beamte 

jedoch sagte:‚Der mit dem Fall beauftragte Richter hat für sie U-Haft angeordnet’ , brach ich 

nervlich zusammen. Ich bekam Handschellen angelegt und wurde mit einem vergitterten 

‚Barkas’  in die UHA gebracht. Ich bekam Häftlingskleidung verpaßt und wurde in eine Zelle 

geschlossen. Das alles erlebte ich in einer Art Apathie. Nachts konnte ich kein Auge zumachen, 

zumal das Licht anblieb und alle paar Minuten der Wächter reinschaute.“52 

 

Durch die unerwartete Verhaftung sollte die Person in einen schockartigen Zustand 

gebracht werden. Die Durchsuchung des Untersuchungshäftlings bei der Einlieferung 

in das Untersuchungsgefängnis, wobei er sich nackt ausziehen musste und sämtliche 

Körperöffnungen kontrolliert wurden, sollte dem Häftling seine Machtlosigkeit und 

sein Ausgeliefertsein demonstrieren.53 Der Häftling sollte seiner Menschenwürde 

beraubt werden. Ferner wurde ihm sein gesamtes Eigentum abgenommen.  

Der Artikel 100 Abs. 1 der DDR-Verfassung54, enthält die Bestimmung, dass der 

Verhaftete „spätestens am Tage nach der Verhaftung dem Richter vorzuführen“ ist. 

                                                
52 Bericht Eberhard Höfel, in: Knechtel / Fiedler, S. 68-71, hier: S. 68f. 
53 „ [...] Ich wurde nur aufgefordert, in sehr militärischem Ton, der keinen Widerspruch duldete, mich 
sofort zu entkleiden. Es wurden sämtliche Körperöffnungen untersucht. Ich wurde meines gesamten 
Eigentums praktisch beraubt, und dann erhielt ich eine Haftkleidung ausgehändigt und wurde in eine 
Zelle verbracht.“  Koch, Wilhelm: 3 Stasi Poeme. Als Arzt inhaftiert in sieben DDR-Zuchthäusern. 
Hamburg 1992, S. 7. Zu den Schilderungen von Verhaftungen in Erlebnisberichten von politischen 
Häftlingen siehe: Eberhardt, S. 139-149. 
54  „Artikel 100 

(1) Über die Zulässigkeit von Untersuchungshaft hat nur der Richter zu entscheiden. Verhaftete 
sind spätestens am Tage nach der Verhaftung dem Richter vorzuführen. 

(2) Der Richter oder Staatsanwalt haben im Rahmen ihrer Verantwortung jederzeit zu prüfen, ob 
die Voraussetzung der Untersuchungshaft noch vorliegen. 

(3) Der Staatsanwalt hat nächste Angehörige innerhalb von 24 Stunden nach der ersten richtigen  
Vernehmung zu benachrichtigen. 
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In der Regel wurde dem formell einen Tag nach der Verhaftung im 

Haftprüfungstermin genüge getan, indem der Gefangene einem Haftrichter 

vorgeführt wurde. Dem Häftling mussten die Gründe seiner Verhaftung 

bekantgegeben werden, und der Häftling musste die Kenntnisnahme des Haftbefehls 

unter Angabe von Datum und Uhrzeit durch seine Unterschrift bestätigen.  

Der Staatsanwalt war in der DDR nach Art. 1 Abs. 3 der DDR-Verfassung und § 128 

StPO verpflichtet, nächste Angehörige des Verhafteten sowie dessen Arbeitsstellen, 

von der Verhaftung ,,innerhalb von 24 Stunden nach der ersten richterlichen 

Vernehmung  zu benachrichtigen“, jedoch waren Ausnahmen zulässig, sofern der 

Zweck der Untersuchung durch die Benachrichtigung gefährdet sein könnte. In der 

Regel erfolgte die Benachrichtigung nächster Angehöriger politischer Häftlinge mit 

zwei- bis dreitägiger Verzögerung.55 

 

3.3 Verhöre 
 
Dieser durch die plötzliche und unerwartete Verhaftung resultierende Schockzustand 

des Untersuchungshäftlings wurde durch die Vernehmer des MfS beim ersten Verhör 

ausgenutzt und noch verschärft, indem er mit den schwersten, oftmals absurdesten 

Anklagen konfrontiert wurde. Selbst bei versuchter geistiger Vorwegnahme der 

Situation war es sehr schwierig ihr zu widerstehen. Hilmar Helmecke, der 1981 

verhaftet wurde, berichtet: 

 

„  [...] Die Vernehmungen begannen sofort. Es waren drei Vernehmungsoffiziere, die sich 

ablösten, manchmal auch zu zweit oder zu dritt ‚arbeiteten’ .  [...] Aus Erfahrung wußte ich, was 

nun auf mich zukommen würde und was man mit Überrumpelungstaktik zu erreichen hoffte.  

Nach wie vor setzen die Untersuchungsorgane des MfS auf das Überraschungsmoment, indem 

sie den Schock der Verhaftung ausnutzen. Dazu wird stundenlang ohne Pause vernommen. Jedes 

Mittel ist recht, um zum Erfolg zu kommen. Drohungen, Verleumdungen, Unterstellungen- dies 

alles gehört zum Programm eines geschulten Vernehmers. Und ich muß ehrlich gestehen, daß 

ich, obwohl ich darauf vorbereitet war und wußte, was man mir alles vorhalten könnte, oft 

verwirrt und schockiert war und keinen anderen Ausweg wußte, als zu schweigen. Ganz sicher ist 

                                                                                                                                     
Ausnahmen sind nur zulässig, wenn durch die Benachrichtigung der Zweck der 
Untersuchung gefährdet wird. In diesen Fällen erfolgt die Benachrichtigung nach Wegfall der 
Gefährdungsgründe.“ 
 

55 Fricke, Menschen- und Grundrechtssituation, S. 36. 
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Schweigen eine der besten Waffen (wenn nicht gar die beste) gegen psychischen Terror des 

Vernehmers [...] .“56 

 

Nachtverhöre, mit dem damit verbundenen Schlafentzug, sollten den Häftling 

weiterhin schwächen und noch wehrloser machen. Bei den stundenlangen Verhören 

wechselten sich mehrere Vernehmer ab, wobei das MfS Kontrast durch 

Rollenspiele57 setzte: von zwei Vernehmern spielte der eine den „väterlichen 

Freund“ und der andere den „scharfen Hund“.58 Sie agieren scheinbar gegeneinander, 

korrigieren sich gegenseitig, z.B.: „Aber, hör mal, Genosse, so musst Du doch nicht 

mit dem reden. Der ist doch ganz vernünftig“. Solche Spiele waren natürlich im 

Vorwege abgesprochen, und sollten eine partielle Solidarisierung des nach 

menschlichem Kontakt dürstenden Häftlings mit dem „netten Vernehmer“ 

erwirken.59 Gekoppelt war der Schlafentzug durch Tag- und Nachtverhöre60, mit 

Isolation ohne persönliche Verbindung und Kontakt zum Anwalt. „Es ging darum, 

das Selbstbewußtsein des Häftlings zu zerstören, ihn seine Ohnmacht spüren zu 

lassen, einen Prozeß der Dekompensation [...] einzuleiten“.61 

Eine weitere Methode, den Häftling zu verunsichern, bestand darin, dass man die 

Verhöre in unregelmäßigen Abständen stattfinden ließ. So musste der 

Untersuchungshäftling jederzeit damit rechnen, zum Verhör abgeholt zu werden, 

                                                
56 Bericht Hilmar Helmecke, in: Fricke, Menschen und Grundrechtsposition, S. 221-230, hier: S. 222. 
57 Eine weitere Interaktionstechnik besteht z.B. darin, dass ein und derselbe Vernehmer das Verhalten 
wechselt, so dass sich der Häftling auf kein Verhalten des Vernehmers einstellen kann. Eine weitere 
Interaktionstechnik ist das Herstellen bzw. Zerstören von Vertrauen. Zu den Interaktionstechniken 
siehe Amnesty International / Keller, S. 45f. 
58 Vgl. u.a. Stötzer, S. 50. 
59 Zur Vernehmungstaktik und Geständnisproduktion des Ministeriums für Staatssicherheit in der 
Untersuchungshaft siehe ausführlich Zahn, Hans-Eberhard: Haftbedingungen und 
Geständnisproduktion in den Untersuchungshaftanstalten des MfS – Psychologische Aspekte und 
biographische Veranschaulichung (Schriftenreihe des Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Band 5), Berlin 21999. Hier besonders S. 8-25. 
Siehe auch Richter, S. 230-238. Aus der Sicht eines ausgebildeten Psychologen, schildert Jürgen 
Fuchs Haftbedingungen und Vernehmungssituationen in der Untersuchungshaft beim MfS: Fuchs, 
Jürgen: Vernehmungsprotokolle. November ’76 bis September ’77, Reinbek bei Hamburg 1978. Hier 
besonders S. 101f. 
60  Ein ehemaliger Häftling berichtet z.B.: „ In der ersten Woche meiner Untersuchungshaft in Leipzig 
wurde ich gegen 9 Uhr morgens zur ersten Vernehmung geholt, gegen 12.30 zur ersten Pause in die 
Zelle zurückgeführt, erneut gegen 13.30 bis 17 Uhr zur Vernehmung geholt, zum Abendbrot wieder in 
die Zelle geführt und gegen 18.30 zur Nachtvernehmung geholt. Diese dauerte bis gegen 3 Uhr 
morgens. In dieser einen Woche beziehungsweise in neun Vernehmungstagen in Leipzig hatte ich drei 
Nachtvernehmungen mit diesen Zeitmaßen.“ Bericht Monika Tischoff, in: Fricke, Menschen und 
Grundrechtssituation, S. 181-194, hier: S.185. 
61 Müller, „Jeder kriminelle Mörder ist mir lieber...“ , S. 85. 
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vielleicht aber auch erst in ein paar Wochen. Der Häftling hatte somit keinerlei 

Anhaltspunkte für die Gründe eines kurzen oder langen Intervalls.62 

Wie ein Verhör aussehen konnte schildert der ehemalige politische Häftling Dr. 

Wolfgang Hartmann, festgenommen 1984: 

 

„Gegen 22 Uhr holte man mich zum ersten Verhör, das etwa fünf Stunden dauerte. Die 

Vernehmung wurde geleitet von einem jüngeren Hauptmann, dessen Eigenart es war, etwas 

menschlichere Züge zu zeigen, um damit Aussagen zu produzieren. Wenn es ‚Unklarheiten’  gab, 

dann mischte sich mit unsachlichen Drohungen ein etwas älterer, ziemlich unsympathischer 

Offizier ein, der wohl die Rolle des Prügelknaben zu spielen hatte, also mir andeuten sollte, wozu 

man noch fähig sei, wenn es mit mir Schwierigkeiten geben sollte. [...] Während des gesamten 

Verhörs wurden meine Augen von einer hellen Lampe geblendet, die direkt auf mich gerichtet 

war, und deutlich sichtbar für mich lief ein Magnettonbandgerät, auf dem gelegentlich die Spule 

gewechselt wurde [...] 

Während der Verhandlung kritisierte ich scharf die Vernehmungsmethoden des MfS. Ich 

beanstandete, daß keines der Vernehmungsprotokolle den Wortlaut meiner Aussage wiedergab, 

daß meine sogenannten ‚Antworten’  zum Teil schon vor der entsprechenden Vernehmung 

schriftlich fixiert vorgelegen hatten und daß der Vernehmer sich vor allem darauf beschränkte, 

meine Einwände gegen die fertigen Protokolle zu erfahren und auch nur bei geringfügigen 

Details zu Änderungen des Wortlautes bereit war. Meinen Unterschriften unter die Protokolle 

war stets ein langer, psychologisch geführter Kampf vorausgegangen: 

- zunächst änderte der Vernehmer geringfügig die ‚Antworten’ , um seinen ‚guten Willen’  und 

seine ‚Kompromißbereitschaft’  zu bekunden; 

- daraufhin verlangte er von mir ‚Kompromißbereitschaft’  zur Billigung wichtiger sachlicher 

Fälschungen; 

- größere Änderungen lehnte er ab, zunächst mit dem Hinweis, er habe genügend Zeit, auf die 

Unterschrift zu warten; 

- nach einer gewissen wortlosen Wartezeit wies er darauf hin, daß er auch andere Formen der 

Vernehmungsführung anwenden könne, 

- schließlich drohte er, daß man auch meine Frau einmal ‚ernsthaft’  vernehmen könne, und 

wer weiß, was sie dann unterschreiben würde[...]“63 

 

Dieser Häftlingsbericht veranschaulicht sehr deutlich eine wichtige Maßnahme der 

„operativen Psychologie“: die Drohung. Dem Häftling wird mit anderen 

Vernehmungstechniken, mit anderen „Vorgehensweisen“ gedroht, falls er sich nicht 

                                                
62 Siehe Zahn, S. 23. 
63 Bericht von Dr. Wolfgang Hartmann, in: Fricke, Menschen und Grundrechtssituation, S. 194-208, 
hier: S. 202-207. In einer groß angelegten Studie beschreibt und analysiert Dietrich Koch, der zwei 
Jahre in der Untersuchungshaft verbringen musste, detailliert die Verhörmethoden des MfS: Koch, 
Dietrich: Das Verhör. Zerstörung und Widerstand, 3 Bände, Dresden 2000. 
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als „kooperativ“ erweist. Auch der Hinweis, die Ehefrau zu verhören, sollte die 

Angst und Verzweiflung des Häftlings fördern. Weitere Drohungen des MfS konnten 

z.B. darin bestehen, Verhöre und Untersuchungshaft nach Belieben fortzusetzen, 

Ehepartner oder Familienangehörige zu inhaftieren64, Kinder ins Heim zu stecken. 

Auch wurde dem Untersuchungshäftling mit langjährigen Haftstrafen (ein Urteil 

„nicht unter 10 Jahren“) oder mit psychiatrischer Behandlung gedroht.65 

Dieser Bericht zeigt einen in Häftlingsberichten immer wiederkehrenden Punkt: die 

Nötigung und Erpressung von Geständnissen. Der Häftling wurde gezwungen, 

Protokolle zu unterschreiben66, die Aussagen enthielten, die der Häftling nicht 

getätigt hatte, und die oftmals von den Untersuchungsführern vorformuliert waren.67 

So war es ein ständig und vorrangig verfolgtes Teilziel des MfS, den Beschuldigten 

zur Hinnahme der MfS-Diktion in Protokollen, zur Verfälschung der Aussage des 

Beschuldigten zu seinem Nachteil, zur Unterstellung besonders belastender Motive 

und Absichten sowie zu überzogenen Interpretationen seiner Handlungen und 

Äußerungen zu veranlassen.68 Im MfS-Jargon (Propagandaformulierungen) wurden 

aus oppositionellen Flugblättern „Hetzflugblätter“, aus verbotener Literatur 

„Hetzliteratur“. Oppositionelles Verhalten bezeichnete das MfS als „staatsfeindlich“ 

und oppositionelle Gruppen als „Banden“. 

Der physische und psychische Druck langandauernder Verhöre führte zur Brechung 

der persönlichen Widerstandskraft und zu willkürlichen bzw. vom Vernehmer 

gewünschten Angaben. War die Widerstandskraft erst einmal gebrochen und sah der 

Häftling keinen Ausweg mehr, so war er bereit, (fast) alles zu unterschreiben:  

 
                                                
64 Ein ehemaliger politische Häftling berichtet: „ Ich habe zunächst 17 Stunden gelogen. Anschließend, 
spät in der Nacht, als ich schon ziemlich erschöpft war, sagte der Vernehmer wörtlich: ‚Es gibt ja 
Leute, die den Affenzirkus nicht so lange mitmachen, z.B. ihre Mutter, die ist ja herzkrank. Was 
meinen Sie denn, wie lange die uns so dummdreist anlügt, wie Sie das machen? Was glauben Sie, 
wann die vom Stuhl fällt? Das war der Fangschuß. In der 17. Stunde habe ich dann kapituliert und 
ausgepackt.“  Zit. nach Raschka, Einschüchterung, Ausgrenzung, S. 53. Weitere Beispiele bei 
Raschka, Zwischen Überwachung und Repression, S. 68f. 
65 Vgl. Fricke, Menschen- und Grundrechtssituation, S. 44. 
66 Für die Niederschrift des Vernehmungsprotokolls galten die Vorschriften des §106 StPO. 
67 So legten die Untersuchungsführer des MfS die Protokolle in Dialogform an, um durch ihr Frage-
Antwort-Schema besondere Authentizität vorzutäuschen, obwohl sie es waren, die sowohl die Fragen 
als auch die Antworten formulierten. Siehe Fricke, Kein Recht gebrochen?, S. 29. Zur Manipulierung 
bei der Protokollierung der Vernehmungsprotokolle siehe auch Gräf, S. 466. 
68 Ein politischer Häftling berichtet: „Man kämpfte den ganzen Tag um jede Formulierung; am Abend 
standen alle Lügen, die man doch heftig bestritten hatte, wieder im Protokoll. Das Motto meines 
Vernehmers (wörtlich): ‚Eine gewisse schriftstellerische Freiheit müssen Sie mir schon lassen‘  [...] 
Der starke Druck der Verhöre führte dazu, daß ich zwar um jede Formulierung im Verhör kämpfte, 
aber am Ende doch den größten Unsinn, die frechen Unterstellungen mit meinem Namen unterschrieb. 
Ich hielt diesem Druck nicht stand.“ Zit. nach Raschka, Zwischen Überwachung und Repression, S. 
70. 



 21

„Mein Zustand ist gottserbärmlich. Und er schreit weiter, immer weiter. ‚Wir werden die ganze 

Nacht weitermachen! Sie werden froh sein, wenn ich Sie in die Zelle lasse! Sie werden mich 

noch auf den Knien anflehen, Sie wieder wegbringen zu lassen!‘  O ja, ich bin bald an dem Punkt 

angelangt, wo ich nicht mehr kann. Stundenlang ohne Essen, ohne Trinken, nur einmal zur 

Toilette. Dann brüllt er nochmals seine üblichen Beleidigungen. Es geht gegen mich, meine 

Familie, insbesondere meinen Vater. [...] Ich kann nun wirklich nicht mehr. Er betreibt 

Gehirnwäsche in höchster Perfektion! ‚Wie lange wollen Sie noch so weitermachen?‘  fragt er 

unvermittelt, aber scharf. ‚ Ich möchte endlich nach Hause gehen!‘  fügt er hinzu. ‚Gut, machen 

Sie ein Protokoll, wie es Ihnen beliebt. Ich kann nicht mehr. Ich kann Sie nicht mehr sehen! Ich 

kann das alles nicht mehr ertragen! Ich will meine Ruhe haben! Schreiben Sie, ich unterschreibe 

alles‘  sprudelt’s aus mir hervor. [...] Er beginnt mit seinen Aufzeichnungen [...] Endlich ist er 

fertig. Er legt mir sein Produkt vor die Nase. Erstunken und erlogen. Damit belaste ich mich 

selbst! Es geht nicht gegen Klaus oder andere Mitglieder der Verwandtschaft...Es geht einzig und 

allein gegen mich selbst. Aber warum denn??? Das hat sich doch so nun wirklich nicht 

abgespielt! ‚Na, unterschreiben Sie?‘  fragt er lauernd. ‚Das ist doch alles gar nicht wahr!‘  

‚Fangen Sie schon wieder an? Jetzt reicht es mir langsam mit Ihnen! Ich habe keine Lust, die 

ganze Nacht noch mit Ihnen zuzubringen!‘  Er brüllt und brüllt. Ich kann nicht mehr. Auf der 

letzten Seite setze ich meinen Namen unter das simple, aber so durchaus verhängnisvolle 

Protokoll. Es hat den Stil eines Dreizehnjährigen. Aber na ja, darauf kommt’s bei denen ja nicht 

an... hier zählt der Inhalt. Und der ist schwerwiegend. Gezielt formuliert. Nachdem er meine 

Unterschrift wohlwollend betrachtet hat, greift er zum Telefon. ‚Abholen!‘  ‚ Ich hätte jetzt auch 

mein Todesurteil unterschrieben, um von Ihnen wegzukommen!‘  sage ich im Hinausgehen.“69 

 

Diese Vernehmungspraxis missachtete durchweg § 106 Abs. 8 StPO, in dem 

festgelegt war, dass das Vernehmungsprotokoll „die Erklärungen zur Sache 

einschließlich der zur Entlastung vorgebrachten Angaben“ enthalten sollte.70 Ferner 

waren die Untersuchungsorgane des MfS, wie oben schon erwähnt, nach § 101 StPO 

verpflichtet, „die den Verdacht einer Straftat begründenden Handlung allseitig und 

unvoreingenommen aufzuklären“, und zwar entsprechend § 103 StPO „in be- und 

entlastender Hinsicht“. Auch hier wurde von den Untersuchungsführern gegen 

geltendes DDR-Recht verstoßen. Darüber hinaus erfüllten die 

Vernehmungsmethoden den Tatbestand der Erpressung von Geständnissen71 und den 

Tatbestand der Rechtsbeugung72. Für viele ehemalige politische Häftlinge erwies es 

                                                
69 Thiemann, S. 59ff. 
70 Vgl. Fricke, Menschen- und Grundrechtssituation, S. 42. 
71 § 243 StGB- Nötigung zu einer Aussage: „Wer als Richter, Staatsanwalt oder Mitarbeiter eines 
Untersuchungsorgans in einem Strafverfahren Zwangsmittel anwendet oder anwenden läßt, um 
Geständnisse oder Aussagen zu erpressen, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.“  
72 § 244  StGB – Rechtsbeugung: „Wer wissentlich bei der Durchführung eines gerichtlichen 
Verfahrens oder eines Ermittlungsverfahrens als Richter, Staatsanwalt oder Mitarbeiter eines 
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sich nach dem Zusammenbruch der DDR als sehr schwierig, den Nachweis zu 

erbringen, dass die Geständnisse nur unter Zwang entstanden und sie dazu genötigt 

wurden, Verhörprotokolle zu unterschreiben. Bei der Begutachtung der 

Verhörprotokolle und der Prozessakten stand (und steht) zunächst das Faktum der 

unterschriebenen „Geständnisse“. Welche dem Untersuchungshäftling unterstellten 

„Taten“ waren real, welche vom MfS frei erfunden? Unter welchen Umständen 

kamen diese „Geständnisse“ zustande? 

Im Hinblick auf die Vernehmungsmethoden des MfS ist es wichtig darauf 

hinzuweisen, dass die Strafprozessordnung der DDR keine gesetzlichen Regelungen 

über verbotene Vernehmungsmethoden, wie sie im § 136a der Strafprozessordnung 

der Bundesrepublik genannt sind, kennt.73 Nach §136 a StPO/Bundesrepublik 

Deutschland unterliegen Aussagen dem Verwertungsgebot, die aufgrund verbotener 

Vernehmungsmethoden zustande gekommen sind: 

 

„(1) Die Freiheit der Willensentschließung und der Willensbetätigung des Beschuldigten darf 

nicht beeinträchtigt werden durch Mißhandlung, durch Ermüdung, durch körperlichen Eingriff, 

durch Verabreichung von Mitteln, durch Quälerei, durch Täuschung oder durch Hypnose. Zwang 

darf nur angewandt werden, soweit das Strafverfahrensrecht dies zuläßt. Die Drohung mit einer 

nach seinen Vorschriften unzulässigen Maßnahme und das Versprechen eines gesetzlich nicht 

vorgesehenen Vorteils sind verboten.  

(2) Maßnahmen, die das Erinnerungsvermögen oder die Einsichtsfähigkeit des Beschuldigten 

beeinträchtigen, sind nicht gestattet.  

(3) Das Verbot der Absätze 1 und 2 gilt ohne Rücksicht auf die Einwilligung des Beschuldigten. 

Aussagen, die unter Verletzung dieses Verbots zustande gekommen sind, dürfen auch dann nicht 

verwertet werden, wenn der Beschuldigte der Verwertung zustimmt.“  

 

Diese Vorschrift zum Schutz der Rechte des Beschuldigten bzw. des Angeklagten ist 

ein Ausdruck von Rechtsstaatlichkeit, der in der totalitären DDR nicht gegeben war.  

 

 

 

 

                                                                                                                                     
Untersuchungsorgans gesetzwidrig zugunsten oder zuungunsten eines Beteiligten entscheidet, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.“  
73 Vgl. Schroeder, Friedrich-Christian: Menschenrechte im Strafverfahren und im Strafvollzug, in: 
Brunner, Georg (Hrsg.) Menschenrechte in der DDR, Baden-Baden 1989, S. 257-273. Hier: S. 269. 
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3.4 Isolation / Totale Überwachung 
 
Zu Beginn der Verhöre blieben die Untersuchungshäftlinge in aller Regel in 

Isolierungshaft. Oft erstreckte sich diese Zeit über Wochen, Monate oder gar Jahre, 

solange die Geständnisse die Vernehmer nicht zufrieden stellte.  

In einer winzigen Zelle sollte der Häftling über seine Situation nachdenken und 

dahinvegetieren. 

 

„ In der Zelle ein Holzbett, ein Tisch, ein Stuhl, ein Waschbecken und ein Klo. Man durfte sich 

nicht auf das Bett legen, ständige Kontrolle durch den Spion. Nichts zu lesen und abends alle 10 

bis 20 Minuten Licht einschalten und Kontrolle durch Spion. Ich hörte auch manchmal Schreie 

und danach dumpfe Schläge. Man war nur eine Nummer.“74 

 

Die Zellen besaßen keine Fenster, sondern in der Regel nur Glasbausteine. Falls sie 

doch Fenster besaßen, gab es vor ihnen Sichtblenden, die nicht nur die Sicht, sondern 

auch das Licht wegnahmen. Der Untersuchungshäftling durfte tagsüber nicht auf 

dem Bett („Pritsche“) liegen, sondern musste entweder den ganzen Tag auf dem Bett 

oder (falls vorhanden) auf dem Stuhl sitzen, oder stehen. Nachts durfte der Häftling 

seinen Kopf nicht verdecken, damit das Wachpersonal den Häftling ordnungsgemäß 

kontrollieren konnte, denn es sollten Suizidversuche unterbunden werden.  

Der Häftling wurde von Bewachern nicht mit dem Namen angesprochen, sondern 

mit der Zellen- und Belegungs- bzw. Bettnummer, damit die anderen Häftlinge den 

Namen des Häftlings nicht erfuhren. Wurde der Untersuchungshäftling zum Verhör 

gebracht, so achtete das MfS darauf, dass er keinen anderen Häftling zu Gesicht 

bekam. Deshalb befanden sich in den Gängen sogenannte Ampelanlagen75: Wurde 

der Häftling vom Bewacher zum Verhör gebracht, so wurde die Ampel im gesamten 

Trakt auf „rot“ gestellt. Zu diesem Zeitpunkt durfte kein anderer Häftling über die 

Flure geführt werden und sich kein Mitarbeiter des MfS auf den Fluren aufhalten. 

War der Häftling im Vernehmerzimmer angelangt, so wurde die Ampel wieder auf 

„grün“ gestellt. 

Das MfS versuchte mittels verschiedener Deprivationstechniken76 den  

Untersuchungshäftling gefügig zu machen. Durch soziale bzw. kommunikative 

                                                
74 Bericht Günter Kanis, in: Knechtel/Fiedler, S. 44-54. Hier: S. 45f. 
75 Diese Ampelanlagen hießen in der Sprache des MfS „opto-elektronische Signalanlagen, die 
vorbeugend Sichtkontakte Verhafteter verschiedener Verwahrräume“ verhindern sollten. 
76 „Unter Deprivationstechniken versteht man Methoden, durch die dem Gefangenen systematisch 
lebenswichtige und gewohnheitsmäßig tief verankerte Bedürfnisbefriedigungen (Sinnesreizungen, 
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Deprivation (Entzug)77 sollte der Häftling dazu gebracht werden zu reden: Dadurch, 

dass der Häftling über Wochen, Monate oder Jahre keine Möglichkeit zur 

Kommunikation hatte, ergab sich die Situation, dass er sich auf die Verhöre freute, 

da er dort endlich mit anderen Menschen (Verhörern) kommunizieren konnte: 

 

„Das Üble daran war die totale Isolierung. Die Wachmannschaften kannten in der Regel nur zwei 

Sätze: ‚Komm Se!‘  und ‚Gehen Se!‘  Man saß in der Einzelhaft und hörte tatsächlich fast die 

Haare wachsen. Wenn man 16 Stunden auf der Pritsche saß und vor allem in den ersten Wochen 

keine Literatur hatte, niemanden, mit dem man kommunizieren konnte, trat die paradoxe 

Situation ein, daß man sich auf die Vernehmungen freute, weil man da mit jemand sprechen 

konnte.“78 

 

Die soziale Deprivation konnte den Häftling sogar soweit bringen, dass er sich nach 

einem brutalen Verhör sehnt, weil die wenigstens eine Art menschlicher Zuwendung 

darstellten.79 

Der dauerhafte Entzug von Liebe und Zuwendung („emotionale Deprivation“) in der 

Einzelhaft führte zu einem übermächtigen Bedürfnis nach menschlicher Nähe. 

„Unter emotionalen Entzugsbedingungen kann man soweit gebracht werden, daß 

man seine Feinde wirklich liebt.“80 

Ferner entzog man dem Häftling sämtliche Reizquellen („sensorische Deprivation“), 

so z.B. die Lektüre, die Möglichkeit Briefe an Verwandte zu schreiben, eine 

Betätigung. Auch sollten ihn Hell-Dunkel-Unterschiede in der Zelle nicht ablenken: 

zu jeder Tag- und Nachtzeit die gleichen Lichtverhältnisse. Werden dem 

Untersuchungshäftling die meisten gewohnten Reize von Augen und Ohren 

entzogen, kann es zu Halluzinationen, schweren Depressionen und zu einer stark 

veränderten Wahrnehmung kommen. Ein kleines Geräusch erscheint wie ein Knall. 

„Es handelt sich hier geradezu um Entzugserscheinungen. Auch sie gehen -wie beim 

Drogenentzug- mit Bewußtseinsverengungen, folglich mit Einschränkungen der 

Kritikfähigkeit einher.“81 

 

                                                                                                                                     
Schlaf, Nahrung) längere Zeit vorenthalten werden.“ Amnesty International / Keller, S. 41 Zu den 
verschiedenen Deprivationstechniken siehe ebenda, S. 41-43. 
77 Siehe dazu Zahn, S. 18f. 
78 Bericht Gunter Lindner, zit. nach Raschka, Einschüchterung, Ausgrenzung, S. 53. 
79 Vgl. Zahn, S. 18. 
80 Zahn, S. 19. 
81 Ebenda, S. 18. Siehe auch Möbius, S. 92 und 99. 
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Auch beim „Hofgang“ in den „Freistundenzellen“ („Schweinebuchten“) war der 

Häftling isoliert. Diese „Freistundenzellen“ waren ummauerte Teile des 

Gefängnishofes, etwa 2,5 mal 3,5 m groß, oben mit Stacheldraht abgedeckt. Der 

Hofgang dauerte in der Regel 20 Minuten und wurde von einem bewaffneten 

Mitarbeiter des MfS ständig überwacht. In den „Ordnungs- und Verhaltensregeln für 

Inhaftierte in den Untersuchungshaftanstalten des MfS (Hausordnung, siehe 

Dokument 1)“ war unter Kapitel 6 die Freistunde geregelt: 

 

„Während des täglichen Aufenthaltes im Freihof hat sich der Inhaftierte nicht in unmittelbarer 

Nähe der Begrenzung oder der Eingangstür zu bewegen, Rauchen, lautes Sprechen oder Pfeifen 

ist nicht gestattet. Inhaftierte können während der Freistunde gymnastische Übungen 

durchführen. Ein Verstoß gegen die Ordnung und Disziplin bei der Freistunde zieht einen 

sofortigen Abbruch der Freistunde nach sich.“  

 

Anzumerken ist, dass die Verhörer jederzeit den Freigang streichen oder verkürzen 

konnten, je nachdem ob sie mit der Aussagebereitschaft des Beschuldigten zufrieden 

waren oder nicht.  

 

Eine zusätzliche Verschärfung der Untersuchungshaft stellte die Arreststrafe dar. Sie 

wurde vom Leiter der Abteilung XIV für jene Häftlinge angeordnet, die wegen 

„besonders renitenten Verhaltens bzw. Verletzung der Hausordnung“ aufgefallen 

waren. Die Arrestzellen waren kleiner als die normalen Zellen und unterschieden 

sich von diesen dadurch, dass ein Gitter den Häftling von Toilette und Waschbecken 

trennte. Daher wurden sie von Häftlingen „Tigerkäfig“ genannt.82 Ferner berichten 

ehemalige politische Häftlinge von Gummi- und Dunkelzellen. 

Die verschiedenen Entzugserscheinungen bei den Untersuchungshäftlingen, vor 

allem der emotionale Entzug („emotionale Deprivation“), hatten zur Folge, dass es 

zahlreiche Selbstmordversuche gab.83 Einige Berichte seien an dieser Stelle 

aufgeführt. Sie entstammen Arbeitsunterlagen der Gefängnisabteilung der MfS-

Haftanstalt Andreasstraße 37 in Erfurt, Thüringen, in denen Suizidversuche 

aufgeführt wurden, die verhindert werden konnten:  

 

                                                
82 Zu den Arrestzellen siehe Sperk, S. 35. 
83 Zu Suizidversuchen in den Haftanstalten des MfS siehe Grashoff, Udo: Selbsttötungen in der DDR 
und das Wirken des Ministeriums für Staatssicherheit, hrsg. von der Landesbeauftragten für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR in Sachsen-Anhalt (Reihe 
„Sachbeiträge“, Teil 35), Magdeburg 2004, S. 40-57. 
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„ Im Mai 1976 versuchte sich Sch. abends gegen 10 Uhr das Leben zu nehmen: 

‚Dabei benutzte er ein zusammengeflochtenes Seil, welches er aus dem zerrissenen Kissenbezug, 

den er in Streifen gerissen hatte, herstellte...es war durch Wasser durchnäßt und stumpf.‘  

Seine Zellengenossen riefen den Gangposten, der mittels der Reißleine Hilfe rief. Später im Sani-

Raum sagte Sch.: ‚Einmal wird es schon klappen‘  Laut Randnotiz soll ihm der Vernehmer gesagt 

haben, daß seine Freundin mit ihm Schluß gemacht hätte.“84 

„ Im August 1978 entdeckte der Posten in der  Mittagspause den Gefangenen B. Er hatte sich ‚aus 

der Schlafanzugshose eine Schlinge an(ge)fertigt, am rechten oberen Bett befestigt und versuchte 

(,) sich sitzend vom Hocker zu stürzen.‘  Im Sanitätsraum verpaßte man ihm anschließend eine 

‚Faustan- Injektion‘ .“85 

 

„ Im Februar 1979 bemerkte ein Posten gegen 7 Uhr, wie der Gefangene A. ‚mit dem Kopf gegen 

die Wand des VR  [Verwahrraum] schlägt und ständig dagegen läuft, so daß dieser am Boden 

liegen bleibt.‘  Bei der späteren Untersuchung bemerkten die Posten auch 

Strangulierungsmerkmale am Hals und Schnitt- und Kratzwunden am Handgelenk. Letztere hatte 

er sich mit einer zerbrochenen Zahnbürste zugefügt. Einem anderen Bericht zufolge unternahm 

er später, im März 1979, noch einen gewagten Fluchtversuch.“86 

 

Diese Beispiele verdeutlichen, in welcher ausweglosen Situation sich die Häftlinge 

sahen. Der extreme Einfallsreichtum über das Wie ihres Suizids zeigt ihren 

seelischen Notstand auf. 

 

Der Häftling stand in der Untersuchungshaft unter ständiger Kontrolle und 

Überwachung: tagsüber schauten die Schließer alle drei bis fünf Minuten, nachts alle 

zehn bis zwanzig Minuten durch den Türspion in die Zelle.87 Nachts machten sie bei 

der Kontrolle das Licht an und anschließend wieder aus. Dieser ständige Wechsel 

von Licht und Dunkelheit während der Schlafenszeit sollte beim Häftling den 

Schlafmangel forcieren und somit den Gesundheitszustand verschlechtern. Ferner 

konnten die Zellen mehrmals am Tag inspiziert werden, was nichts anderes als 

Schikane war. Auch die permanente Kontrolle beim Verrichten der Notdurft oder 

beim Waschen sollte das Gefühl des Ausgeliefertsein verstärken und ferner die 

Intimsphäre des Häftlings stören. 

Das MfS perfektionierte in den siebziger und achtziger Jahren das 

Überwachungssystem, indem eine große Anzahl an Zellen, Vernehmungsräume und 

                                                
84 Zit. nach Herz / Fiege, S. 94. 
85 Zit. nach ebenda. 
86 Ebenda. Siehe auch Beleites, Schwerin, Demmlerplatz, S. 141-146. 
87 Siehe Beleites, Die Rolle des MfS,  S. 52. 
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Besuchszimmer mit Abhöranlagen („akustische Kontrolleinrichtungen“) ausgerüstet 

wurden.88 

 
In den siebziger und achtziger Jahren wurden die Untersuchungshäftlinge weniger 

bestraft; dafür entzog man ihnen Rechte und Belohnungen. Die Dauer des 

Freiganges, Einkaufsmöglichkeiten, die Versorgung mit Kaffee und Zigaretten, 

Besuchs-, Schreib- und Leseerlaubnis - alles hing vom „Wohlwollen“ des Verhörers 

ab. War der Verhörer mit der Aussagebereitschaft des Häftlings (un)zufrieden, so 

konnte er genehmigen bzw. verbieten. ,,Nachdem Häftlingen durch Desorientierung 

und Isolation jeglicher innerer Halt geraubt worden war, konnte die Stasi mittels der 

durch Überwachung gewonnenen Informationen über ihre Bedürfnisse und 

Schwächen diese oft mit nur geringen Drohungen oder dem Entzug von 

Vergünstigungen in die gewünschte Richtung lenken.“89 

Das MfS demonstrierte auch seine Allmacht, indem es z.B. den Häftling sich nackt 

ausziehen ließ, ihn dazu zwang, sich die Haare schneiden zu lassen, ihm nicht 

erlaubte, dreckige oder zerschlissene Kleidung zu wechseln.  

Dieses Verhalten des MfS sollte dem Häftling das Gefühl geben, dass es zwecklos 

war, Widerstand zu leisten. Das MfS bediente sich jedoch weiterer Methoden um 

beim Häftling Entkräftung und Erschöpfung zu erzeugen: ein beliebtes Mittel war 

z.B. den Häftling in eine überhitzte Zelle zu stecken oder ihn -als Nichtraucher- mit 

stark rauchenden Mithäftlingen zusammenzulegen. Ein Zeitzeuge erinnert sich: 

 

„Nach mehreren Wochen der Einzelhaft wurden nun zwei U-Häftlinge in meine Zelle verlegt, 

alles starke Raucher. Bei einer Zellengröße von 2 x 4 m und abzüglich der Einbaumöbel bekam 

man regelrecht Platzangst. Atembeschwerden, starker Schweißausbruch und Übelkeit begleiteten 

uns täglich. Das schlechte Essen (z.B. Lungenhaschee mit Luftröhren und stark mit Mehl 

eingedickt) besorgten noch den Rest. Wir ernährten uns ausschließlich von Scheiben 

getrockneten Brots. Auch der Vitaminmangel machte sich jetzt ganz deutlich bemerkbar, denn 

alle Wunden heilten deutlich langsamer. Das Mißtrauen unter den Häftlingen war spürbar. Keiner 

traute dem anderen und so saß man stundenlang in der Zelle, ohne ein Wort zu sprechen. Es 

entwickelte sich eine apathische Zurückgezogenheit, um zu überleben.“90 

 

                                                
88 Ein Beleg für eine Abhörung mit Wanze in der MfS-Haftanstalt Andreasstr. 37 in Erfurt bei 
Herz/Fiege, S. 31 u. 76. 
89 Beleites, Die Rolle des MfS, S. 52. 
90 Zit. nach Herz / Fiege, S. 75. 
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Zwar war es ein „Privileg“ mit anderen Häftlingen zusammengelegt zu werden, 

jedoch musste der Häftling immer damit rechnen, von Zellenspitzeln 

(Zelleninformatoren – ZI) ausgehorcht zu werden.91 Dies sollte zum einen unter den 

Häftlingen Misstrauen wecken, zum anderen mögliche Solidarisierung unter den 

Gefangenen unterbinden.  

Als Folge von Druck und Aggressivität seitens der Vernehmer oder 

Zelleninformatoren gingen viele Häftlinge in Hungerstreik, was zu Unterernährung 

und somit zu weiterer Schwächung des Häftling führte. Auch „zufällig“ unversorgte 

oder falsch behandelte Wunden oder Krankheiten sollten den Untersuchungshäftling 

zur totalen Erschöpfung bringen. Die medizinische Versorgung in den 

Untersuchungshaftanstalten des MfS war zwar besser als in den Haftanstalten des 

Regelvollzuges, insgesamt gesehen jedoch völlig unzureichend.92 

 
 

3.5 Kontakt zu Familienangehörigen 
 
Nach den „Ordnungs- und Verhaltensregeln für Inhaftierte in den 

Untersuchungshaftanstalten des MfS („Hausordnung“)93 wird dem Inhaftierten der 

Briefwechsel mit Familienangehörigen und der Empfang von Besuch gestattet, und 

zwar „ in Übereinstimmung mit den Festlegungen des Leitenden Staatsanwaltes oder 

zuständigen Gerichts“. Wie oben bereits aufgezeigt, sah es in der Realität jedoch so 

aus, dass der Vernehmungsführer bestimmen konnte, wann und wie lange der 

Inhaftierte Besuch empfangen durfte, bzw. wann es ihm gestattet war, einen Brief zu 

schreiben. Entsprach die „Aussagebereitschaft“ des Untersuchungshäftlings nicht 

den Vorstellungen des Untersuchungsführers, so konnte dieser die Besuchserlaubnis 

streichen bzw. den Briefwechsel verbieten. Den „Idealfall“ beschreibt Monika 

Tischoff folgendermaßen: 

 

 

 

                                                
91 Siehe dazu die ausführliche Dokumentation von Volker Erdmann, der 102 archivierte 
Aktenvorgänge von „Zelleninformatoren“ der Untersuchungshaftanstalt der MfS-Bezirksverwaltung 
Halle/Saale aus den Jahren 1981 bis 1989 analysiert hat. Erdmann, Volker: Die „Zelleninformatoren“ 
in der Untersuchungshaftanstalt der MfS-Bezirksverwaltung Halle/S. 1981-1989, hrsg. von der 
Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR in Sachsen 
Anhalt (Reihe „Sachbeitrage“, Teil. 8), Magdeburg 1998. 
92 Siehe Müller, „Jeder kriminelle Mörder ist mir lieber...“ , S. 74. 
93 Vgl. Dokument 1. 
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„ In der Regel hat der Gefangene einmal monatlich dreißig Minuten Sprecherlaubnis mit seinen 

Angehörigen. Es sind aber höchstens zwei Angehörige zugelassen. 

Während dieser Zeit darf der Gefangene mit seinen Angehörigen über persönliche Probleme 

sprechen, nicht aber über seine strafbare Handlung oder über Personen, die in diese strafbare 

Handlung mitverwickelt sind. Der Untersuchungsführer oder ein von ihm beauftragter 

Mitarbeiter der Untersuchungshaftanstalt sind während der ‚Besuchsdurchführung‘  mit im Raum 

und verfolgen das Gespräch. Im Bedarfsfall werden Notizen darüber angefertigt. Verstößt der 

Gefangene gegen das Reglement, wird der Abbruch des ‚Sprechers’  veranlaßt. Der Vernehmer 

kann die Übergabe kleiner Geschenke genehmigen. Die Angehörigen dürfen den Gefangenen nur 

mit Handschlage begrüßen und verabschieden. 

In der Regel darf der U-Häftling einmal wöchentlich an die genehmigte Schreibadresse einen 

Brief in der Länge einer DIN-A 4-Seite schreiben. Der Inhalt unterliegt der Zensur.“94 

 

 

 

3.6 Das Recht auf Verteidigung 
 
In § 61 StPO95 und in Artikel 102 der Verfassung der DDR wird dem 

Untersuchungshäftling das Recht auf Verteidigung zugebilligt und in § 62 StPO das 

Recht zugesprochen, jeden in der DDR zugelassenen Rechtsanwalt zu wählen. 

Ferner werden in § 64 StPO die Rechte des Anwalts geregelt.96 

                                                
94 Bericht Monika Tischoff, in: Fricke, Menschen- und Grundrechtssituation, S. 185. 
95  „§ 61 

Recht auf Verteidigung 

(1) Das Recht auf Verteidigung umfaßt das Recht des Beschuldigten oder des Angeklagten, 

- die Beschuldigung kennenzulernen; 

- über die Beweismittel unterrichtet zu werden; 

- alles vorzubringen, was die erhobene Beschuldigung ausräumen oder seine strafrechtliche 

Verantwortlichkeit mindern kann; 

- sich selbst zu verteidigen und sich in jeder Lage des Verfahrens eines Verteidigers zu 

bedienen 

- Beweisanträge und andere Anträge zur Durchführung des Verfahrens zu stellen 

- Rechtsmittel einzulegen 

(2) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane haben das Recht auf 

Verteidigung zu gewährleisten. Sie haben den Beschuldigten oder den Angeklagten im 

jeweiligen Verfahrensstadium über seine Rechte zu belehren.“ 

 
96   „§ 64 

Rechte des Verteidigers 
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In Zusammenhang mit diesen Paragraphen sind erhebliche Rechtsverletzungen 

während des Ermittlungsverfahrens festzustellen. In Bezug auf § 61 StPO wurde der 

Beschuldigte oftmals nicht über die Beweismittel unterrichtet, da das MfS ihn 

bewusst im Unklaren über die Beweise lassen wollte; auch brachte es für den 

Beschuldigten wenig, Entlastendes vorzubringen, da die Verhöre (und das ganze 

Ermittlungsverfahren) darauf abzielten, den Beschuldigten zu belasten. Ferner 

wurden Beschwerden und Eingaben des Beschuldigten an Verteidiger, Staatsanwalt 

oder Gericht nicht weitergeleitet. Auch hatte der Untersuchungshäftling nicht die 

Möglichkeit „sich in jeder Lage des Verfahrens eines Verteidigers zu bedienen“; der 

Verteidiger wurde in der Regel erst nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens tätig. 

Karl Wilhelm Fricke stellt dazu fest: „Das bewußte Hinauszögern jeder Verbindung 

zu seinem Anwalt gibt den Untersuchungshäftling der Willkür des -für ihn anonym 

bleibenden- Untersuchungsführers im Grunde schutzlos preis. Es ist daher den 

schwerstwiegenden Grundrechtsverletzungen gegenüber politischen Gefangenen in 

der DDR zuzurechnen.“97 Hinzu kam, dass der Beschuldigte nicht oder nur 

unzureichend über seine Rechte informiert wurde (oder erst nach erfolgtem 

Verhör).98  

Im Gegensatz zu § 62 StPO stand es dem Häftling nicht zu, sich einen Verteidiger 

seines Vertrauens auszusuchen; vielmehr wurden nur dem MfS genehme Anwälte 

                                                                                                                                     
(1) Der Verteidiger hat das Recht 

- den Beschuldigten oder den Angeklagten zu sprechen; 

- Beweisanträge zu stellen; 

- an der gerichtlichen Hauptverhandlung mitzuwirken; 

- Rechtsmittel einzulegen und im Rechtsverfahren mitzuwirken; 

- Vorschläge zu den gerichtlichen bei der Verwirklichung der Strafen zu unterbreiten. 

(2) Der Verteidiger ist nach Abschluß der Ermittlungen vor Erhebung der Anklage befugt, 

Einsicht in die Strafakten zu nehmen. Schon vor diesem Zeitpunkt ist ihm die Einsicht in die 

Strafakten zu gewähren, wenn dies ohne Gefährdung der Untersuchung geschehen kann. 

Unter denselben Voraussetzungen ist dem Verteidiger die Teilnahme an von ihm beantragten 

Beweiserhebungen im Ermittlungsverfahren zu gestatten. 

(3) Der Verteidiger kann mit dem in Untersuchungshaft befindlichen Beschuldigten und 

Angeklagten sprechen und mit ihm korrespondieren. Im Ermittlungsverfahren kann der 

Staatsanwalt hierfür Bedingungen festsetzen, damit der Zweck der Untersuchung nicht 

gefährdet wird.“   
97 Fricke, Menschen- und Grundrechtssituation, S. 40. 
98 So gibt z.B. § 15 StPO dem Angeklagten das Recht auf aktiver Mitwirkung am Strafverfahren, was 
impliziert, daß er auch das Recht hat, nicht mitzuwirken- also das Recht auf Verweigerung der 
Aussage. 
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zugelassen.99 Dem Häftling war es darüber hinaus nicht gestattet, mit dem 

Verteidiger zur Sache und zum Straftatbestand zu sprechen. Die Unterredung mit 

dem Verteidiger fand immer im Beisein des Vernehmers und unter geheimen 

Abhörmaßnahmen statt. Dem Verteidiger wurden sowohl das Akteneinsichtsrecht 

während des Ermittlungsverfahrens als auch seine Teilnahme an Beschuldigten- und 

Zeugenvernehmungen verweigert. 

Die Staatsanwaltschaft hatte nach § 64 Abs. 3 StPO das Recht, für Sprech- und 

Schriftverkehr zwischen Anwalt und Verteidiger bestimmte Bedingungen 

festzulegen, „damit der Zweck der Untersuchungshaft nicht gefährdet wird“. Da der 

Staatsanwalt mit dem MfS eng zusammenarbeitete, wird dieser die Einschränkungen 

stets gedeckt haben.100 Diese Einschränkungen waren zwar nicht gesetzwidrig, 

stellten jedoch in der Praxis eine Beschränkung der Verteidigung dar. Der 

Beschuldigte hatte meist erst wenige Tage vor der Hauptverhandlung vor Gericht die 

Möglichkeit, von seinem Anwalt besucht zu werden. 

 

 

3.7 Die Länge der Untersuchungshaft 
 

Nach § 103 StPO war jedes Ermittlungsverfahren „innerhalb einer Frist von 

höchstens drei Monaten abzuschließen“; konnte diese Frist jedoch „wegen des 

Umfangs der Sache oder wegen der Schwierigkeit der Ermittlung“ nicht eingehalten 

werden, so war „die Genehmigung des zuständigen Staatsanwalts zur Überschreitung 

der Frist einzuholen“. Der Staatsanwalt hat die Genehmigung so gut wie nie 

verweigert. Praktisch oblag die Entscheidung über die Länge der Untersuchungshaft 

beim Ministerium für Staatssicherheit. 

Berichten ehemaliger politischer Häftlinge zufolge, betrug in den achtziger Jahren 

die Dauer der Untersuchungshaft beim MfS im Durchschnitt drei bis vier Monate.101 

Es kamen aber auch Fälle vor, in denen die Untersuchungshaft zwei- bis dreimal so 

lange dauerte. 

 

 
                                                
99 Siehe Fricke, Menschen- und Grundrechtssituation, S. 38. 
100 Abgesehen davon, dass der Staatsanwalt selbstverständlich vom MfS offiziell und inoffiziell 
überwacht wurde, war es das MfS und nicht der Staatsanwalt, das von vornherein den Verlauf des 
Ermittlungsverfahren bestimmte. Siehe Fricke, Kein Recht gebrochen?, S. 26. 
101 Siehe Fricke, Kein Recht gebrochen?, S. 28. 
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3.8 Zusammenfassung 
 
Vermutlich waren mehr als 30.000 Menschen in der Zeit von 1971 bis 1989 in den 

Untersuchungshaftanstalten des MfS inhaftiert.102 Die meisten von ihnen waren 

politische Gefangene: Menschen, die einen Ausreiseantrag gestellt hatten, ihre 

Meinung frei äußerten, oder aus der DDR flüchten wollten. Sie wurden von der 

Staatsführung und vom Ministerium für Staatssicherheit als „Staatsfeinde“ 

angesehen und nach Paragraphen des Strafgesetzbuches der DDR, wonach die oben 

genannten Aktivitäten (Ausreiseantrag, Meinungsfreiheit und Republikflucht) als 

„staatsfeindliche Delikte“103 galten, in Untersuchungshaft genommen. In der 

Untersuchungshaft beim Ministerium für Staatssicherheit war der Häftling diesem 

schutzlos ausgeliefert. Nicht nur dass während des Ermittlungsverfahrens das Recht 

auf Verteidigung elementar beschnitten wurde (Verstoß sowohl gegen Artikel 102 

der Verfassung der DDR als auch gegen § 61, 62 und 64 StPO ), sondern auch, dass 

die Schuld des Häftlings schon vor der Verurteilung feststand. Somit verstieß das 

MfS gegen § 6 der Strafprozessordnung („Unantastbarkeit der Person“), in dem 

festgelegt war, dass „niemand [...] als einer Straftat schuldig behandelt werden [darf], 

bevor seine strafrechtliche Verantwortlichkeit nachgewiesen und in einer 

rechtskräftigen Entscheidung festgestellt ist“. Im Zweifel sei zugunsten des 

Beschuldigten oder des Angeklagten zu entscheiden. Auch verstieß der Staatsanwalt 

und das MfS gegen § 101 StPO: „Der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane 

haben die den Verdacht einer Straftat begründenden Handlung allseitig und 

unvoreingenommen aufzuklären und den Täter zu ermitteln“ und zwar „ in be- und 

entlastender Hinsicht“. Von Unvoreingenommenheit und der Suche nach Entlastung 

konnte in der Praxis jedoch keine Rede sein. Diese Rechtsverstöße resultierten 

daraus, dass das Ermittlungsverfahren als „Bestandteil der 

Klassenauseinandersetzung mit dem Imperialismus“ angesehen wurde. Wesentliche 

Grundrechte des Untersuchungshäftlings im Strafverfahren, wie Anspruch auf ein 

faires Verfahren, Gewährung des rechtlichen Gehörs, Verwertungsverbote und das 

Recht auf Verteidigung wurden nicht gewährleistet. 

                                                
102 Beleites, Die Rolle des MfS, S. 53. 
103 Als „staatsfeindliche Delikte“ galten z. B. § 106 (Staatsfeindliche Hetze), § 212 (Widerstand gegen 
staatliche Maßnahmen), § 213 (Ungesetzlicher Grenzübertritt), § 214 (Beeinträchtigung staatlicher 
oder gesellschaftlicher Tätigkeit), § 215 (Rowdytum), § 217 (Zusammenrottung), § 219 
(Ungesetzliche Verbindungsaufnahme), § 220 (Öffentliche Herabwürdigung). 
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Hauptziel der Untersuchungshaft war es, von dem Untersuchungshäftling belastende 

Aussagen zu erhalten, da die im Vorwege durch konspirative Maßnamen erzielten 

„Beweise“ -da formal illegal- vor Gericht nicht verwendbar waren. Aus diesem 

Grund setzte das MfS „ein wohldurchdachtes System psychischen Drucks ein, dessen 

wesentliche Elemente Isolation, Verunsicherung, Zermürbung sowie systematische 

Desinformation der Inhaftierten waren.“104 Hinzu kamen stundenlange Verhöre und 

Schlafentzug, so dass die Haftbedingungen für politische Häftlinge in der 

Untersuchungshaft des MfS –der Folterdefinition der Vereinten Nationen folgend– 

als psychische Folter bezeichnet werden können.105 Diese unwürdige Behandlung 

während der Untersuchungshaft führte oftmals zu schweren psychischen 

Folgeschäden bei den Betroffenen.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
104 Raschka, Einschüchterung, S.48.  
105 Auch wurden politische Häftlinge in einzelnen Fällen physisch gefoltert. Siehe Welsch, Wolfgang: 
Repression und Folter an Untersuchungshäftlingen des MfS, in: Mertens, Lothar/Voigt, Dieter: Opfer 
und Täter im SED-Staat (Schriftenreihe der Gesellschaft für Deutschlandforschung, Band 58), Berlin 
1998, S. 101-113, hier: S.106 f. 
106 Siehe Kapitel 5.  
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4. Der Strafvollzug 
 

4.1 Einführung 
 
Die Strafvollzugseinrichtungen (StVE) unterstanden dem Ministerium des Innern 

(MdI)107 bzw. der Deutschen Volkspolizei (DVP), lagen jedoch im Einflussbereich 

des MfS.108 Die geheimpolizeiliche Aufsicht über das MdI hatte die sogenannte Linie 

VII des MfS, an deren Spitze die HA VII lag.109 Zuständig für die Verwaltung 

Strafvollzug war die HA VII/8 des MfS. Unter anderem nahm das MfS Einfluss bei 

der Einstellung von Mitarbeitern für die StVE. So sollten sich die 

Einstellungskandidaten nach den einschlägigen Richtlinien des Ministeriums des 

Innern durch „unbedingte Treue zur Arbeiter- und Bauernmacht“ sowie 

„Verbundenheit mit den Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft, 

insbesondere der Sowjetunion“110, auszeichnen. „Ihre Überzeugungen von der 

Sieghaftigkeit des Sozialismus/Kommunismus in der weltweiten 

                                                
107 Mit Ausnahme der Sonderhaftanstalt des MfS Bautzen II und das 1974 aufgelöste „Lager X“ des 
MfS.  
In Bautzen II saßen Personen ein – zum Teil in jahrelanger Einzel- oder Isolationshaft - , die für das 
MfS von besonderem Interesse waren, wie wichtige politische Gefangene, wegen Geheimnisverrat 
Verurteilte und ehemalige Angehörige der „bewaffneten Organe“. Bekannte politische Häftlinge in 
Bautzen II waren z.B. Rudolf Bahro, Erich Loest; Walter Janka, Wolfgang Harich. Zu Bautzen II 
siehe Fricke, Karl Wilhelm/Klewin, Silke: Bautzen II-Sonderhaftanstalt unter MfS-Kontrolle 1956-
1989. Bericht und Dokumentation, Leipzig 2001; Zeidler, Manfred: MfS Sonderhaftanstalt Bautzen II,  
hrsg. vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, Dresden 1994; Wege nach Bautzen II. 
Biographische und autobiographische Porträts. Eingeleitet von Silke Klewin und Kirsten Wenzel 
(Lebenszeugnisse - Leidenswege, Heft 8), Dresden 1998;  Kuo, Xing-Hu: Ein Chinese in Bautzen II. 
2675 Nächte im Würgegriff der Stasi, Böblingen 1991. 
Das „Lager X“ war ein Haftarbeitslager des MfS innerhalb des Gefängniskomplexes in Berlin--
Hohenschönhausen. Siehe Erler, Peter: „Lager X“ Das Haftarbeitslager des MfS in Berlin-
Hohenschönhausen, in: Horch und Guck, Heft 20 (1/94), S. 33-42; Finn/Fricke, Politischer 
Strafvollzug, S. 44f.  
108 Zur Rolle des MfS im Strafvollzug siehe Bastian, Uwe/Neubert, Hildigund: Schamlos ausgebeutet. 
Das System der Haftzwangsarbeit politischer Gefangener des SED-Staates, hrsg. vom 
BÜRGERBÜRO e.V., Berlin 2004, S. 39-42. Siehe ferner Beleites, Die Rolle des MfS, S. 53-55. 
109 Zu den Aufgaben des MfS im Strafvollzug siehe Dienstanweisung Nr. 2/75 des Ministers für 
Staatssicherheit: Die politisch-operativen Aufgaben des Ministeriums für Staatssicherheit im 
Strafvollzug der Deutschen Demokratischen Republik vom 13. März 1975. In: Faust, Siegmar: Ich 
will hier raus, S. 247-266. 
110 Ordnung 101/71 des Ministerium des Innern und Chef der DVP über die Verfahrensweise bei 
Einstellungen von Bürgern in die DVP sowie die Organe Feuerwehr und Strafvollzug des Ministerium 
des Innern - Einstellungsordnung - vom 20.4.1971. Zit. nach Wunschik, Tobias: Der DDR-
Strafvollzug unter dem Einfluß der Staatsicherheit in den siebziger und achtziger Jahren, in: 
Engelmann, Roger/Vollnhals, Clemens Hrsg.): Justiz im Dienste der Parteiherrschaft: Rechtspraxis 
und Staatssicherheit in der DDR (Analysen und Dokumente. Wissenschaftliche Reihe des 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik, Band 16. Berlin 1999, S. 467-493, hier: S. 474. Vgl. dazu das Kapitel 
„Anforderungen an die SV-Angehörigen der operativen Dienste“, in: Handbuch für SV-Angehörige 
der operativen Dienste, hrsg. von der Publikationsabteilung des Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 
1982, S. 18 f. 
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Klassenauseinandersetzung mit dem Imperialismus“ sollten sie „ständig vertiefen, 

vom unerbittlichen Haß gegenüber dem Klassenfeind durchdrungen [sein] [...] und 

sich offensiv und kompromißlos mit dem Imperialismus und allen 

Erscheinungsformen seiner Ideologie auseinandersetzen.“111  

Das MfS beschränkte sich jedoch nicht nur auf die Personalpolitik, sondern 

beeinflusste auch die fachliche Tätigkeit des „Organs Strafvollzug“112, so z.B. in 

Fragen der sicherheitsrelevanten Fragen. Das MfS stellte mittels offizieller und 

inoffizieller Kanäle sicher, dass die wichtigsten Entscheidungen des MdI mit ihren 

eigenen im Einklang standen.113 Inoffizielle Mitarbeiter (IM) wurden nicht nur bei 

den Mitarbeitern des Strafvollzuges geworben, sondern auch bei den kriminellen wie 

auch politischen Gefangenen.114 Ihnen versprach das MfS Haftvergünstigungen oder 

die vorzeitige Entlassung. Das MfS hatte also einen wesentlichen Einfluss auf die 

Strafvollzugseinrichtungen  

 

Der Strafvollzug wurde durch das Strafvollzugsgesetz („Gesetz über den Vollzug der 

Strafen mit Freiheitsentzug“) vom 7. April 1977 geregelt.115 Im Strafvollzugsgesetz 

                                                
111 Direktive 2/74 des Ministerium des Innern und Chef der DVP über die Führung und Organisation 
der Agitation, Propaganda und kulturellen Massenarbeit vom 10.10.1973. Zit. nach ebenda, S. 474.  
112 So wurde die ostdeutsche Gefängnisverwaltung (Verwaltung Strafvollzug) seit 1964 bezeichnet. 
Vgl. Wunschik, Tobias: Das „Organ Strafvollzug im Ministerium des Inneren der DDR, in: 
Timmermann, Heiner (Hrsg.): Die DDR – Politik und Ideologie als Instrument (Dokumente und 
Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, Bd. 86), Berlin 1999, S. 489-505.  
113 Im Jahr 1979 waren z.B. 20 der 59 Mitarbeiter in der Verwaltung Strafvollzug im Dienste des MfS. 
Darunter 14 IM. Siehe Wunschik, Der DDR-Strafvollzug, S. 479. 
114 Nach der Dienstanweisung Nr. 5/85 des Ministers für Staatssicherheit zur politisch-operativen 
Arbeit im Organ Strafvollzug des MdI vom 3.6.1985 war einer der Hauptaufgaben für die Mitarbeiter 
der Linie VII die „Suche, Auswahl und Gewinnung geeigneter Strafgefangener für eine 
perspektivvolle inoffizielle Zusammenarbeit mit dem MfS [...].“  Zit. nach: Gedenkstätte für die Opfer 
politischer Gewalt in Sachsen-Anhalt 1945-1989, Magdeburg Moritzplatz/Friedrich Ebert 
Stiftung/Konrad Adenauer Stiftung/ Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR im Land Berlin (Hrsg.): Die Steuerung der Justiz im 
SED-Staat, Fortbildungsveranstaltung am 15. April 1994 in Magdeburg,  Magdeburg 1994, S. 90-113, 
hier: S. 98. Zum Spitzel- und Überwachungssystem in den Strafvollzugsanstalten siehe Finn/Fricke, S. 
73 – 75. 
115 Gesetz über den Vollzug der Strafen mit Freiheitsentzug  (Strafvollzugsgesetz) – StVG – vom 7. 
April 1977. GBI. I, Nr. 11, S. 109. In Zukunft StVG abgekürzt. Dieses Gesetz löste die Regelungen 
des am 12. Januar 1968 in Kraft getretenen Strafvollzugsgesetzes ab. Ferner besaß jede 
Strafvollzugseinrichtung eine „Hausordnung“, die das Strafvollzugsgesetz modifizierte. Von 
Bedeutung ist, dass es keinem Strafgefangenen während seiner Haftzeit gestattet war, Einsicht in das 
Strafvollzugsgesetz, das Strafgesetzbuch, in die Strafprozessordnung zu nehmen. In den seltensten 
Fällen konnten sie die Hausordnung einsehen. Eine Hausordnung, die von Bautzen I, ist in Auszügen 
abgedruckt in: Heyme, Torsten: „ Ich kam mir vor wie’n Tier“ - Knast in DDR. Mit Fotos von Felix 
Schumann, Berlin 1991, S. 25-28. Ferner gab es eine „Rahmenhausordnung für 
Strafvollzugseinrichtungen“ (Dokument 2). Siehe dazu auch das Kapitel „Die Hausordnung  - 
Grundlage für die Gewährleistung von Ordnung und Disziplin in den Einrichtungen des Strafvollzugs 
sowie für das Verhalten der Strafgefangenen“, in: Strafvollzug in der Deutschen Demokratischen 
Republik - Lehrbuch-, hrsg. von der Publikationsabteilung des Ministerium des Innern, Berlin (Ost) 
1979, S. 108-111. 
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sind die Grundsätze (Kapitel I, § 1 - § 9) und allgemeinen Bestimmungen über den 

Vollzug von Freiheitsstrafen an Erwachsenen und Jugendlichen dargelegt (Kapitel II, 

§ 10 - § 19) ferner die Rechten und Pflichten der Strafgefangenen (Kapitel IV, § 34 - 

§ 38)116, sowie die Regelungen zu ihrer Unterbringung und Versorgung (Kapitel 6, § 

42 - § 48). Die meisten Paragraphen des StVG beschäftigen sich mit der „Erziehung 

im Strafvollzug“ (Kapitel III, § 21 - §33)117. Darüber hinaus werden Aufschub, 

Unterbrechung, Aussetzung und Beendigung des Vollzuges der Freiheitsstrafen 

geregelt (Kapitel VII, § 49 - § 57). Das StVG enthielt jedoch keine besonderen 

Bestimmungen über den Vollzug von Freiheitsstrafen an politischen Häftlingen. Der 

Grund liegt darin, dass die Strafjustiz der DDR de jure keinen besonderen Status des 

politischen Häftlings kannte. Das StVG unterschied zwischen dem allgemeinen und 

dem erleichterten Strafvollzug.118 Politische Häftlinge wurden immer dem 

allgemeinen Vollzug zugeführt, denn nach § 13 StVG war die Freiheitsstrafe im 

allgemeinen Vollzug zu vollziehen, „wenn der Strafgefangene wegen eines 

Verbrechens verurteilt worden [war]“. Dies war bei den politischen Häftlingen stets 

der Fall.  

Ziel des Strafvollzuges war es, die Strafgefangenen dahingehend zu erziehen 

„künftig die Gesetze des sozialistischen Staates einzuhalten und ihr Leben 

                                                
116 Siehe dazu: Rechte und Pflichten der Strafgefangenen, hrsg. von der Publikationsabteilung des 
Ministeriums des Innern. 2. veränderte Auflage, Berlin (Ost) 1982. 
117 Aus Platzgründen kann im Folgenden nicht ausführlich auf die Inhalte und die Durchführung der 
Erziehung im Strafvollzug der DDR eingegangen werden. Siehe dazu Borchert, Jens: Erziehung im 
DDR-Strafvollzug. Theoretische und gesetzliche Grundlagen sowie die Durchführung in der 
Strafvollzugseinrichtung Torgau (Beiträge zur Kriminologie und Strafrecht, Bd. 1), Herbolzheim 
2002. Siehe ferner die „Nur für den Dienstgebrauch!“ herausgegebenen Publikationen des 
Ministerium des Innern: Erziehung Strafgefangener zu Ordnung und Disziplin, hrsg. von der 
Publikationsabteilung des Ministeriums des Innern. 2. überarbeitete Auflage, Berlin (Ost) 1982; 
Staatsbürgerliche Erziehung und allgemeine Bildung Strafgefangener, hrsg. von der 
Publikationsabteilung des Ministeriums des Innern. 2. veränderte Auflage, Berlin (Ost)1984; 
Mitwirkung Strafgefangener im Erziehungsprozeß, hrsg. von der Publikationsabteilung des 
Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1979; Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der 
Publikationsabteilung des Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1981. 
118 Das StVG vom 12. Januar 1968 unterschied zwischen einem erleichterten, einem allgemeinen und 
einem strengen Vollzug. Politische Häftlinge wurden zum Teil in den allgemeinen, in der Mehrzahl 
jedoch in den strengen Vollzug aufgenommen. Der strenge Vollzug betraf diejenigen Personen, die zu 
einer Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren verurteilt worden waren, was bei den meisten 
politischen Häftlingen der Fall war. Diese Vollzugsart hatte eine andere Unterbringung, stärkere 
Beaufsichtigung, strengere Ordnungs- und Disziplinierungsbestimmungen sowie abweichende 
Vergütung für Arbeitsleistungen und beschränkte persönliche Verbindungen zur Folge. Die Änderung 
des StVG vom 10.12.1974 fügte noch einen verschärften Vollzug hinzu, in dem Rückfalltäter 
aufzunehmen waren. Politische Häftlinge gelangten fortan immer in den strengen Vollzug. Siehe 
Raschka, Einschüchterung, S. 70. 
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verantwortungsbewusst zu gestalten“ (§ 2 Abs. 1) und „die Wiedereingliederung in 

das gesellschaftliche Leben“ (§ 2 Abs. 1).119 

Laut § 3 Abs. 1 StVG war auch im Strafvollzug „die sozialistische Gesetzlichkeit 

strikt zu wahren“. Kein Strafgefangener „darf wegen seiner Nationalität und 

Staatsbürgerschaft, seiner Rasse, seines Geschlechts, seines weltanschaulichen und 

religiösen Bekenntnisses oder wegen seiner Herkunft und Stellung benachteiligt 

werden“ (§ 3 Abs. 3 StVG). In § 3 Abs. 4 heißt es weiter:  

 

„Die Rechte der Strafgefangenen dürfen im Strafvollzug nur soweit eingeschränkt werden, als 

das durch Gesetz zulässig ist. Den Strafgefangenen ist der Schutz ihres Lebens, ihrer Gesundheit 

und Arbeitskraft zu gewährleisten. Unterbringung, Versorgung und Betreuung der 

Strafgefangenen haben so zu erfolgen, daß sie den allgemeinen Grundsätzen der Förderung und 

Erhaltung der Gesundheit, den allgemeinen Grundsätzen der Hygiene und des Zusammenlebens 

in der Gemeinschaft entsprechen.“120 

 

Laut „Handbuch für SV-Angehörige der operativen Dienste“ hatte der 

Strafvollzugsangehörige der operativen Dienste121 „durch persönliche 

Vorbildwirkung und politisch bewusstes Verhalten als Repräsentant des 

sozialistischen Staates aufzutreten“ und hatte „stets gerecht zu sein, die 

Menschenwürde und Persönlichkeit der SG/VH [Strafgefangenen/Verhafteten] zu 

achten“ und „nur solche Forderungen zu stellen, die gesetzlich zulässig erfüll- und 

kontrollierbar“ waren.122 Er war dazu verpflichtet, die Rechte der Strafgefangenen zu 

gewährleisten und die Einhaltung der Pflichten  konsequent durchzusetzen.123 

Wie sah die Realität für die politischen Häftlinge im Strafvollzug der DDR, 

gemessen an diesen Grundsätzen des StVG, aus? 

 

                                                
119 Vgl. Gesetz über die Wiedereingliederung der aus dem Strafvollzug entlassenen Bürger in das 
gesellschaftliche Leben – Wiedereingliederungsgesetz – vom 7. April 1977. GBI. I, Nr. 10., S. 98.  
120 Im Kommentar zum Strafvollzugsgesetz ist zu diesem Absatz zu lesen: 
„Die Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle Bürger - eingeschlossen darin der 
Schutz des Lebens, die Förderung und Erhaltung der Gesundheit und der Arbeitskraft (vgl. Art. 35 
Verf.) -  ist gültige Leitlinie staatlichen Handelns auch gegenüber den Strafgefangenen. [...] Die in der 
sozialistischen Gesellschaft generell für die Erhaltung und Förderung der Gesundheit, die Hygiene 
und das Zusammenleben in der Gemeinschaft geltenden hohen Maßstäbe und die staatliche Garantie 
ihrer unmittelbaren Realisierung sind auch für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung der 
Strafgefangenen während des Strafvollzugs bestimmend.“ Kommentar zum Strafvollzugsgesetz, hrsg. 
von der Publikationsabteilung des Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1980, S. 37. Vgl. dazu ferner 
Dokument 3. 
121 Dazu gehörten der Aufsichts-, der Wach- und Transportdienst, die Arbeitsplatzbewachung und die 
operativen Diensthabenden. Siehe Strafvollzug in der Deutschen Demokratischen Republik, S. 45f. 
122 Handbuch für SV-Angehörige, S.19. 
123 Vgl. ebenda. 
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4.2 Unterbringung in den Zellen, Bekleidung und Hygiene 
 
Politische Strafgefangene wurden stets mit kriminellen Strafgefangenen in eine Zelle 

(offiziell: „Verwahrraum“) zusammengelegt, was zum einen unterstreichen sollte, 

dass es einen besonderen Status des politischen Häftlings nicht gab, zum anderen 

glaubte man so, die politischen Häftlinge besser unter Kontrolle halten zu können. 

Gerade die Zusammenlegung mit kriminellen Häftlingen machte die Situation für 

viele politische Häftlinge unerträglich. Ein in den 80er Jahren in Cottbus inhaftierter 

politischer Gefangener berichtet, dass „die Beziehungen zu Häftlingen mit 

kriminellen Delikten, die damit rechnen mussten, wieder in die DDR entlassen zu 

werden und sich daher bei Offizieren und Schließern anbiederten, indem sie die 

politischen Häftlinge schikanierten“ für ihn am schwersten gewesen sei.124 Die 

Gemeinschaftsunterbringung sollte nach dem Strafvollzugsgesetz „die weitere 

Entwicklung des Verantwortungsbewusstseins sowie positive gesellschaftliche 

Verhaltensweisen, wie Gemeinschaftsgeist, Hilfsbereitschaft und gegenseitige 

Achtung fördern“ (§ 42 Abs. 1 StVG)125.  

Die Größe und Belegungsstärke der Zellen war je nach Strafvollzuganstalt 

unterschiedlich. Es gab Zwei- und Viermannzellen, aber auch Großzellen, in denen 

über vierzig Mann untergebracht waren, Raucher zusammen mit Nichtrauchern. Im 

Durchschnitt waren 8 bis 25 Häftlinge in einer Zelle untergebracht.126 Die Zellen 

waren stets überbelegt und mit bis zu vierstöckigen Betten versehen. Für die 

Häftlinge in den Betten ganz oben, waren die unerträglichen Belüftungsverhältnisse 

am schlimmsten zu ertragen; zudem machte ihnen die Angst, aus dem Bett zu fallen, 

schwer zu schaffen.127 Zu den Betten mussten in den Zellen noch Tische, Hocker und 

Schränke Platz finden (vgl. Dokument 5); die Häftlinge hatten keine 

Bewegungsfreiheit. 

                                                
124 Bericht Dr. Wolfgang Hartmann, in: Fricke, Menschen- und Grundrechtssituation, S. 194-208, 
hier: S. 207. 
125 Obwohl die Unterbringung „grundsätzlich gemeinschaftlich“ erfolgte, kam es immer wieder vor, 
dass politische Häftlinge in Einzelhaft oder Absonderung gehalten wurden. Nach den Bestimmungen 
des Strafvollzugsgesetzes konnte eine Einzelunterbringung befristet vorgenommen werden, wenn es 
„ für die Erziehung des Strafgefangenen notwendig [war]“  (§ 42 Abs. 2 StVG). Nach § 32 Abs 3 StVG 
konnte als Sicherungsmaßnahme u.a. die „Absonderung von anderen Strafgefangenen oder 
Unterbringung in Einzelhaft“  angeordnet werden (vgl. Dokument 4). Das wahre Ziel der Einzelhaft 
war es, die Persönlichkeit des politischen Häftlings zu zerstören und seine Standhaftigkeit zu 
zerbrechen, denn eine erzieherische Wirkung durch die Einzelhaft war weniger wahrscheinlich. So 
diente die „Erziehung der Strafgefangenen“ als Vorwand, um den politischen Häftling zu isolieren 
und psychisch zu schädigen. Vgl. Finn/Fricke, S. 63f.  
126 Siehe Woywod/Heumeyer, S. 122. 
127 Siehe hierzu Schmidt, Andreas: Leerjahre. Leben und Überleben im DDR-Gulag. Böblingen 1986, 
S. 52.  
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Die Häftlinge sollten zwar der Jahreszeit gemäße Bekleidung erhalten, „deren 

Wechsel entsprechend den hygienischen Erfordernissen zu gewährleisten [war]“ (§ 

44 Abs. 1), jedoch wird immer wieder von ehemaligen politischen Häftlingen 

berichtet, dass sie oftmals tage- oder wochenlang die gleiche Kleidung tragen 

mussten, die vielfach zerschlissen war. Die Oberbekleidung bestand aus ehemaligen 

Uniformen der Volkspolizei oder ähnlichen Bekleidungsstücken, die sowohl im 

Sommer als auch im Winter getragen wurden. Die Häftlinge erhielten ferner jeweils 

zweimal Unterwäsche und zwei Paar Socken.128  

Den Strafgefangenen war die tägliche Körperpflege zu gewährleisten und ihnen die 

„Körperpflegemittel“ zur Verfügung zu stellen (§ 46 StVG). In der Praxis mussten 

sich mehrere Häftlinge ein Waschbecken teilen, die Möglichkeit zu duschen hatten 

sie in der Regel einmal pro Woche und dies zumeist unter hygienisch unzumutbaren 

Bedingungen. Ein ehemaliger politischer Häftling berichtet: 

 
„Die meisten Zellen sind ca. 12m2 groß und mit sechs bis acht Strafgefangenen belegt. Es gibt 

auch Zellen, die ca. 20 m2 groß sind, in denen 12 bis 16 Gefangene untergebracht sind. Diese 

Zellen haben zusätzlich einen kleinen Sanitärraum mit Waschbecken und Toilette, während in 

den erstgenannten Waschbecken und Toilette in der Zelle sind. In vielen Zellen gibt es morgens 

und abends kein fließendes Wasser. Nur einmal wöchentlich Duschen (10 Duschen für 200 Mann 

eine halbe Stunde lang) und Empfang ‚ frischer Unterwäsche’ . Die Wäsche ist jedoch oft 

unzureichend gewaschen und zerrissen, bisweilen zahlenmäßig nicht ausreichend, so dass die 

Unterwäsche häufig zwei Wochen getragen werden muß.“129 

 

Die Häftlinge hatten das Recht auf eine täglich zusammenhängende Schlafenszeit 

von mindestens acht Stunden, die „sowohl der Gesunderhaltung der Strafgefangenen 

                                                
128 Siehe Woywod / Heumeyer, S. 131f. 
129 Bericht Peter Walther, in: Fricke, Menschen- und Grundrechtssituation, S. 244-247, hier: 247. Ein 
anderer ehemaliger politischer Häftling berichtet: „Auf der Zelle, in die ich kam, waren damals immer 
so zwischen 14 und 18 Mann drauf. Eigentlich war das eine 12-Mann-Zelle. In dem Raum befanden 
sich, wenn 14 drauf waren, 14 Betten, ein Tisch, ungefähr zehn Stühle. Das Essen mussten wir in 
Schichten einnehmen, allerdings für das Mittagessen gab es eine Kantine. Die Betten waren 
doppelstöckig oder dreifach übereinander.[...] Wir lagen –auch wenn das kein Dauerzustand war- 
einmal 14 Tage lang mit 22 Mann auf einer 12-Mann-Zelle. Die Zelle selbst war ungefähr vier Meter 
breit und acht Meter lang. Von dem Platz ging aber noch die Breite der Betten und des Tisches ab. 
Das waren sieben Brettreihen mit drei Betten übereinander! Für 21 Leute waren da drei Waschbecken 
und eine Toilette. Die Toilette war zwar in einem Extraraum, aber man kann sich unschwer vorstellen, 
was da manchmal bei 21 Leuten, aber auch schon bei 14 Leuten los war. In der Frühe fingen wir zum 
Beispiel um fünf Uhr an zu arbeiten und wurden um vier Uhr geweckt. Das heißt: 21 Mann wollen 
sich an drei Waschbecken waschen, 21 Mann wollen auf die Toilette, 21 Mann müssen auf zehn 
Stühlen sitzend frühstücken, bauen ihre Betten usw. Es war wirklich nicht mehr menschenwürdig. Um 
neun Uhr abends wurde das Licht zur Nachtruhe ausgeschaltet.“  Bericht Manfred N., in: Lolland, Jörg 
/ Rödiger, Frank S. (Hrsg.): Gesicht zur Wand! Berichte und Protokolle politischer Häftlinge der 
DDR, Stuttgart 1977, S. 127-154, hier: S. 140. 
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als auch der Reproduktion ihrer Arbeitskraft“130 dienen sollte. Durch den 

Arbeitseinsatz der Häftlinge im Schichtsystem wurde dieses Recht durch die Realität 

ad absurdum geführt. Zudem war den Häftlingen täglich mindestens eine Stunde 

Aufenthalt im Freien zu gewähren, sofern es die Witterungsverhältnisse zuließen, 

doch war auch dies eine „Kann-Bestimmung“, denn aus „erzieherischen Gründen“ 

konnte die „Freistunde“ gekürzt oder ganz gestrichen werden. Wie eine „Freistunde“ 

aussehen und wie die Häftlinge auch dort von Strafvollzugsangehörigen schikaniert 

werden konnten, berichtet Andreas Schmidt in seinen „Leerjahren“: 

 

„Der Hof maß ca. 40 Meter in der Länge, in der breite vielleicht 20.[...] Nachdem alle Gefangene 

auf dem Hof waren, befahl der dicke Schließer mit leicht quälender Stimme: ‚Antreten! Zählen!’  

Schon wieder wurde angetreten, militärisch korrekt, schon wieder zählte uns der Brigadier, 

meldete die Zahl dem Dicken, der zählte nach und quäkte dann: ‚Freistunde aufnehmen!’  Jetzt 

durfte man die Käppis abnehmen und im Kreis herum laufen, allerdings nicht mehr, wie noch zu 

Jahresbeginn [1977, N.R.] gesetzlich vorgeschrieben, im Gleichschritt [...]“131 

 

Nachdem Schmidt sich wegen der Hitze seiner Jacke entledigt hatte, kam sofort ein 

Aufseher auf ihn zu: 

„  ‚Was fällt Ihnen ein, Strafgefangener! Sie sind hier nicht zur Erholung! Jacken werden nur ab 

28 Grad im Schatten ausgezogen, und auch dann nur, wenn der Meister die Weisung dazu gibt. 

Merken Sie sich das!’  Ich nahm das nicht so leicht hin wie Tellermine hoffte. Denn ich hatte die 

Hausordnung eingehend studiert. Darin stand: ‚Die Freistunde wird zwanglos durchgeführt. –Sie 

haben also kein Recht, Herr Obermeister, mir zu verbieten, die Jacke abzulegen. Bei dieser 

Mittagsglut ist es doch eine Unverschämtheit, uns in den dicken Jacken herumlaufen zu lassen. 

Ich werde die Jacke anbehalten, mich aber bei meinem Erzieher über Sie beschweren.’  

Tellermine fuhr mich wie von der Tarantel gestochen an. ‚Wenn Sie denken, die Hausordnung 

besser zu kennen als ich, dann irren Sie sich gewaltig. Sie haben zuerst die Weisung eines SV-

Angehörigen zu befolgen. Ob sie mit der Hausordnung übereinstimmt oder nicht, ist da 

Nebensache! [Hervorhebung im Original] Und jetzt sagen Sie mir ihren Namen.’  Nach dieser 

Offenbarung wusste ich wieder mehr. R.T., Urian [„Roter Terror“ und „Urian“ waren für ihre 

Willkür und Gewalttätigkeit gegenüber Gefangenen berüchtigte Aufseher in Cottbus] gab es also 

in verschiedenen Ausführungen. Ordnungsgemäß sagte ich meinen Namen, vergaß aber bewusst, 

das gesetzlich vorgeschriebene ‚Strafgefangener’  davorzusetzen. Das gab Tellermine den Rest. 

‚Das heißt nicht Schmidt, das heißt STRAFGEFANGENER Schmidt. Na, Sie sind noch neu. Sie 

müssen noch viel, sehr viel lernen. Und heute abend fangen wir mit dem Lehrgang an!’  [...] “132 

 

                                                
130 Rechte und Pflichten der Strafgefangenen, S. 22. 
131 Schmidt, S. 65. 
132 Ebenda, S. 66. 



 41

Die auf Schikanen angelegten militärische Hausordnungen hatten natürlich auch 

Einfluss auf das Zusammenleben in den Zellen. Oftmals mit Schikanen verbunden 

waren die Kontrollen der Zellen („Sicherheitskontrollen in den Verwahrräumen“, 

vgl. Dokument 6), in denen die Strafvollzugsangehörigen ohne Rücksicht auf das 

Eigentum der Häftlinge vorgingen und dabei die ganze Zelle auf den Kopf stellten, 

d.h. den Inhalt der Schränke auf den Boden schmissen, die Matratzen aus den Betten 

rissen usw., was die Häftlinge zusätzlich verbitterte.133  

Die Häftlinge standen unter ständiger Kontrolle der Strafvollzugsangehörigen. Im 

„Handbuch für SV-Angehörige der operativen Dienste“ wird bestimmt: „Umfang 

und Qualität der Kontrollen müssen dazu führen, dass sich die SG/VH ständig 

beobachtet fühlen, ohne konkret zu wissen, in welchem Augenblick sie beobachtet 

werden!“134 Die Überwachung der Häftlinge geschah durch „Sicht- und 

Horchkontrollen“. „Sichtmaßnahmen“ waren „Hilfsmittel, um Störungen der 

Sicherheit und Ordnung in den Verwahrräumen wahrzunehmen und Maßnahmen 

einzuleiten, den ordnungsgemäßen Zustand wiederherzustellen.“135 Wie 

Sichtkontrollen durchzuführen waren, wird im folgenden erläutert: 

 

„Einzelmaßnahmen 

� � Geräuschloses Verhalten, damit sich die SG/VH nicht auf die folgende Kontrolle 

einrichten können“ 

� � Verschluß der Verwahrraumtür und Unversehrtheit des Sichtglases überprüfen, bevor 

mit dem Auge dicht an die Sichtkontrollöffnung herangegangen wird. 

� � Keine Gefangenenbewegung im Rücken dulden.“136 

 

Ein weiteres „Hilfsmittel“, „um Störungen der Sicherheit und Ordnung 

vorzubeugen“ und zudem „tatsächliche Absichten und Stimmungen der SG/VH zu 

                                                
133 So berichtet der Häftling Silvio Hoffmann von mehreren Kontrollen der Zellen („Filzungen“) in 
der Woche: „Es fanden auch täglich sogenannte Filzungen statt, aber immer nur dann, wenn wir auf 
Arbeit waren. Die Filzungen wurden von zwei speziellen Schließern vorgenommen. Dabei wurden 
Betten restlos durcheinander gewühlt und auf die Erde geworfen, sämtlicher Inhalt aus den Schränken 
herausgerissen und Kosmetiktaschen auf die Erde gekippt. Oft wurde auch der Mülleimer absichtlich 
ausgekippt. Wir hatten dann immer lange zu tun, alles wieder in Ordnung zu bringen. Beschwerden 
nutzten nichts, denn wer sich beschwerte, war dann meistens der ‚Liebling’  der Schließer. Wenn man 
Pech hatte, wiederholte sich dieser Vorgang drei- bis viermal die Woche.“ Zit. bei Müller, : „Jeder 
kriminelle Mörder ist mir lieber...“ , S. 82, Fußnote 142. 
134 Handbuch für SV-Angehörige der operativen Dienste, hrsg. von der Publikationsabteilung des 
Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1982, S. 67. 
135 Ebenda. 
136 Handbuch für SV-Angehörige, S. 67. 
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erfahren“137 waren die „Horchkontrollen“. Die Strafvollzugsangestellten sollten 

„zweckmäßige Abhörstellen“ wählen, wie z.B. in der Nähe der 

„Sichtkontrollöffnung“, am Türspalt, an Rohrdurchführungen, Be- und Entlüftungs-, 

sowie Toilettenanlagen und außerhalb des Zellenbereichs an den Fernstern. Als 

Hilfsmittel dienten Stethoskope, Abhörgeräte mit Körperschallmikrofon und 

Hörrohre. Der Grundsatz lautete: „ ‚Viel hören, ohne selbst bemerkt zu werden!’  “138 

Ein gut organisiertes Spitzelsystem durch Mitgefangene, die im Auftrage des MfS 

arbeiteten, war eine weitere Überwachungsmaßnahme, die ein Klima der Angst und 

des Misstrauens unter den Gefangenen schuf.139 

 

4.3 Arbeitsbedingungen / Arbeitspflicht 

 
Im Mittelpunkt des Strafvollzugs stand die Erziehung „durch gesellschaftlich 

nützliche Arbeit“ (§ 6 und § 21 StVG).140 Die Strafgefangenen hatten das Recht auf 

„Einsatz zu gesellschaftlich nützlicher Arbeit unter Einhaltung der 

Rechtsvorschriften über die Arbeitszeit und Arbeitsvergütung“ (§ 34 Abs. 6 StVG) 

sowie das Recht auf „schöpferische Mitarbeit im Prozeß der gesellschaftlich 

nützlichen Arbeit, insbesondere Teilnahme am Produktionswettbewerb, an 

Produktionsberatungen und an der Neuerertätigkeit“ (§ 34 Abs. 7 StVG). In der 

Praxis hatten die Häftlinge jedoch nicht nur ein Recht auf Arbeit, sondern die Pflicht 

zur Arbeit.141 Das lag daran, dass das Rechtssystem der DDR die Konstruktion der 

„Einheit von Rechten und Pflichten“142 kannte. Mit dieser Konstruktion war die 

                                                
137 Ebenda, S. 68.  
138 Ebenda. 
139 Ein ehemaliger Häftling berichtet: „Besonders schlimm ist die Bespitzelung durch die 
Mitgefangenen, so dass man selbst den Haftkameraden kaum trauen kann. Vergütet wird solch eine 
Tätigkeit mit Tee, Kaffee, leichterer Arbeit, Paketen und zusätzlichen Besuch von Angehörigen. 
Bericht Peter Walther, in: Fricke, Menschen- und Grundrechtssituation, S. 247. 
140 Vgl. Anlage 7 „Erziehung der Strafgefangenen durch Arbeit“ , in: Kommentar zum 
Strafvollzugsgesetz, S. 283. Vgl. Arbeitseinsatz Strafgefangener, hrsg. von der Publikationsabteilung 
des Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1982, S. 8. 
141 Im Kommentar zu § 36 (Pflichten der Strafgefangenen) heißt es: „Die Ausgestaltung des Rechts 
auf Arbeit und der Pflicht zur Arbeit für die Strafgefangenen in gleicher Weise, ist Ausdruck der 
hohen Reife der sozialistischen Gesellschaft. Die Erfüllung der Pflicht zur Arbeit durch die 
Strafgefangenen ist einerseits ein echter Prüfstein für das Bemühen der Strafgefangenen um 
Bewährung und Wiedergutmachung. Andererseits wird durch die Durchsetzung der Pflicht der 
Strafgefangenen zur Arbeit gewährleistet, dass die erzieherischen Potenzen der Arbeit auf die 
Herausbildung positiver Eigenschaften der Persönlichkeit der Strafgefangenen wirksam werden 
können.“ Kommentar zum Strafvollzugsgesetz, S. 171. Vgl. Rechte und Pflichten der 
Strafgefangenen, S. 53 f. 
142 In einem Lehrbuch für Strafvollzugsangehörige aus dem Jahr 1979 heißt es im Kapitel „Die Rechte 
und Pflichten der Strafgefangenen -ein einheitlicher Komplex“: „Die Grundrechte und –pflichten des 
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Logik der unveräußerlichen Menschenrechte außer Kraft gesetzt, denn Rechte hatte 

demnach nur derjenige, der die vom sozialistischen Staat definierten Pflichten 

erfüllte.143 Somit wurden Arbeitsverweigerungen mit härtesten Strafen geahndet, wie 

z.B. Arrest, Entzug von Vergünstigungen144 etc. Insofern kann der Arbeitseinsatz 

Strafgefangener als Zwangsarbeit bezeichnet werden.  

Der Arbeitseinsatz im Strafvollzug richtete sich nach den Möglichkeiten der 

jeweiligen Strafvollzugseinrichtung und den Erfordernissen des Wirtschaftsplans.145 

Angesichts des Arbeitskräftereservoirs, das die Strafgefangenen in der DDR 

repräsentierten, „kann die Gefangenenarbeit als eine fest eingeplante ökonomische 

Größe angesehen werden.“146 Der Arbeitseinsatz von Strafgefangenen erfolgte in 

Volkseigenen Betrieben (Arbeitseinsatzbetriebe) und in gleichstellten Einrichtungen 

(§ 22 Abs. 2 StVG). Entweder unterhielten die Volkseigenen Betriebe, die 

Strafgefangene beschäftigten, von Zivilmeistern geleitete Produktions- oder 

Werkstätten innerhalb der Strafvollzugseinrichtungen oder sie beschäftigten die 

Strafgefangenen außerhalb der Strafvollzugseinrichtungen, in so genannten 

Außenkommandos.147 Diese Außenkommandos waren Baustellen, besondere 

Werkhallen, der Kohle- oder Kalibergbau. Die Aufsicht und Anleitung während der 

Arbeit wurde zum Teil von zivilen Meistern148 und zum Teil von 

                                                                                                                                     
Bürgers sind in der sozialistischen Gesellschaft eng miteinander verbunden. Das ergibt sich aus dem 
Wesen der sozialistischen Gesellschaft, in der es - wie MARX und ENGELS sowie LENIN 
[Hervorhebungen im Original] mehrfach betonten – keine Rechte ohne Pflichten und ebenso keine 
Pflichten ohne Rechte gibt. Dieser Grundsatz ist auch bestimmend für die Einheit der Rechte und 
Pflichten des Strafgefangenen im Rahmen des Strafvollzugsrechtsverhältnisses. Die Wahrung der 
Rechte der Strafgefangenen und die Durchsetzung ihrer Pflichten bilden eine Einheit. Diese Einheit ist 
auch im Strafvollzugsgesetz verankert.“  Strafvollzug in der Deutschen Demokratischen Republik, S. 
54. 
143 Vgl. Bastian /Neubert, S. 62. 
144 Siehe Dokument 8. 
145 In Anbetracht der Devisenknappheit der DDR kam insbesondere dem Export von Waren in den 
Westen ab den 70er Jahren eine bedeutende Rolle zu. Siehe dazu die Übersicht über die Volkseigenen 
Betriebe mit Arbeitsabteilungen für Westexport im DDR-Strafvollzug, in: Müller, „Jeder kriminelle 
Mörder ist mir lieber...“ , S. 79. 
146 Fricke, Menschen- und Grundrechtssituation, S. 66. Vgl. Eberle, Henrik: GULag DDR? – 
Ökonomische Aspekte des Strafvollzugs in den 50er und 60er Jahren, in: Timmermann, Heiner: Die 
DDR – Recht und Justiz als politisches Instrument (Dokumente und Schriften der Europäischen 
Akademie Otzenhausen, Bd. 89), Berlin 2000, S. 111-140, hier: S. 139; Finn / Fricke, S. 20. 
147 Anfang der 80er Jahre arbeiteten 47% Prozent der Strafgefangenen in der metallverarbeitenden 
Industrie (Metallbearbeitung, -zerspanung, Schweißarbeiten-, Montagen in Elektrotechnik und 
Elektronik), 29% in der Grundstoffindustrie (Gleisbau in Braunkohletagebauen, Walzwerke, 
Hilfsprozesse in Chemiekombinaten), 13% in der Leichtstoffindustrie (Textil- und Lederverarbeitung, 
Holzverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung), sowie 11% in den übrigen Bereichen, wie z.B., 
Gleisbau im Verkehrswesen, Wäschereien etc. Siehe Arbeitseinsatz Strafgefangener, S. 15. Eine 
Auflistung der Arbeitseinsatzbetriebe bei den Hafteinrichtungen findet sich in: Bastian / Neubert, S. 
117-127. 
148 Siehe Handbuch für Betriebsangehörige, hrsg. von der Publikationsabteilung des Ministeriums des 
Innern, 2. überarbeitete Auflage, Berlin (Ost) 1988. 
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Strafvollzugsangehörigen wahrgenommen. Hinzu kam der Einsatz von 

Strafgefangenen innerhalb der Strafvollzugseinrichtungen für den anstaltseigenen 

Bedarf. 

Die Arbeitszeit der Häftlinge richtete sich „nach den entsprechenden 

arbeitsrechtlichen Vorschriften“ (§ 22 Abs. 5 StVG). Die meisten Strafgefangenen 

arbeiteten im Zwei- oder Dreischichtsystem über 40 Stunden in der Woche. Ein 

ehemaliger Häftling, in Brandenburg-Görden inhaftiert, berichtet:  

 

„Wir arbeiten im Drei-Schicht-Rhythmus täglich etwa zehn Stunden, wobei Zeiten für 

Mittagessen und Körperreinigung eingeschlossen sind. Um die durch mehrmalige Zählappelle 

entstehende Ausfallzeit auszugleichen, wurde einmal im Monat eine Sonderschicht am 

Wochenende festgelegt.“149 

 

Die Höhe des zu verdienenden Lohnes wurde erstmalig in der 1. 

Durchführungsbestimmung zum Strafvollzugsgesetz vom 7. April 1977 (1. DB zum 

StVG) festgelegt. Danach erhielt der Häftling 18% des Nettolohns, den ein 

Beschäftigter für die gleiche Arbeit in einem Volkseigenen Betrieb verdiente; 

vorausgesetzt die Arbeitsnormen wurden zu 100% erfüllt. Vor der Berechnung 

wurden jedoch eventuell zu zahlende Unterhaltsleistungen abgezogen. Diese 18% 

Prozent erhielt der Häftling jedoch nicht ganz ausgezahlt. Ein Teil wurde für eine 

sogenannte „Rücklage“ für die Zeit nach der Haftentlassung abgezogen (vgl. § 24 

StVG). Bei Übererfüllung der Arbeitsnormen konnten sich diese Prozentsätze 

erhöhen, bei Nichterfüllung vermindern (§ 18 1. DB zum StVG). So blieben z.B. 

einem Häftling in Brandenburg-Görden von einem Durchschnittsverdienst von 800,- 

Mark lediglich 70,- bis 90,- Mark für Einkäufe in der anstaltseigenen Verkaufsstelle 

übrig, um sich Dinge des persönlichen Bedarfs wie Toilettenartikel, Nahrungsmittel, 

Tabak und Zigaretten zu kaufen.150 Der Durchschnittsverdienst lag im Monat bei 40,- 

bis 80,- Mark bei etwa 100%iger Normerfüllung.151 

                                                
149 Bericht Detlef Berg, in: Fricke, Menschen- und Grundrechtssituation, S. 208-216, hier: S. 214. Aus 
Hoheneck wird berichtet: „ In Hoheneck wird in drei Schichten rund um die Uhr von Montag bis 
Samstag gearbeitet: Frühschicht 5.15 – 13.15 Uhr, Mittagsschicht 13.15 – 21.15 Uhr, Spätschicht 
21.15 - 5.15 Uhr. Dazu kommen unregelmäßige Sonderschichten.“ Bericht Gisela Putzke, in: 
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (Hrsg.): Politische Haft in der DDR. Befragung 
ehemaliger politischer Gefangener aus der DDR über ihre Inhaftierung in der DDR. Stand 1986, 
Frankfurt am Main 1986, S. 23-32, hier: S. 29. 
150 Bericht Hilmar Helmecke, in: Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, S. 32-39, hier: S. 
36.  
151 Woywod / Heumeyer, S. 124. Der Durchschnittsverdienst im Frauengefängnis Hoheneck in 
Stollberg/Erzgebirge war bedeutend niedriger: „ Im zweiten Monat wurde ich auf Norm gesetzt und 
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Gerade die Erfüllung der Arbeitsnormen war für die politischen Häftlinge eine 

extreme psychische und physische Belastung. Zum einen waren sie auf ihr ohnehin 

schon geringes Einkommen angewiesen, um sich etwas kaufen zu können; gerade im 

Hinblick auf die meistens sehr vitaminarme Ernährung waren sie auf den Zukauf von 

Nahrungsmitteln angewiesen, um die Zeit im Gefängnis ohne gesundheitliche 

Schaden zu überstehen. Zum anderen standen die politischen Häftlinge unter einem 

hohen Leistungsdruck, denn die Arbeitsnormen waren oftmals dermaßen überhöht, 

dass sie kaum oder nicht erfüllt werden konnten. Ellen Thiemann berichtet in ihrem 

Buch „Stell dich mit den Schergen gut“ über die Arbeitsnormen in Hoheneck: 

 

Wir müssen im Elmo-Kommando Motoren machen für Waschmaschinen. Im Drei-Schicht-

System müssen wir ran. Früh von 5 bis 13 Uhr, die nächste Schicht ist von 13 bis 21 Uhr, die 

Nachtschicht geht von 21 bis 5 Uhr früh. Fünf Schweißapparate brennen also sechs Tage in der 

Woche rund um die Uhr. Die Luft ist gasgeschwängert. Wir befürchten, Schäden an den 

Atmungsorganen davonzutragen... 

An die schwere Arbeit können wir uns schlecht gewöhnen. Wir müssen über 30 Elektromotoren 

schalten, um vier Mark Einkaufsgeld zu bekommen. Im Monat! Davon müssen wir uns das 

Nötigste wie Seife, Zahncreme, Hautcreme und die Raucher auch noch Zigaretten kaufen. Von 

Bonbons oder Keksen kann man also nur träumen... 

Aber diese Norm ist nicht zu schaffen . Die ersten Tage bringe ich’s auf ganze sieben Stück. Die 

meisten von uns sogar nur auf vier. Dreißig? Dreißig? Die Zahl geistert in unseren Köpfen 

herum. Wie soll man das jemals schaffen können??? Aber es gibt einige im Kommando, die 

schon lange dort sind, die bewältigen das.“152 

 

Politische Häftlinge bekamen im Gegensatz zu den kriminellen Häftlingen die 

schlechtesten Arbeiten zugeteilt und wurden ferner gegenüber kriminellen Häftlingen 

insofern benachteiligt, als dass ihnen der Zugang zu Funktionen wie Brigadier, 

Schichtleiter oder Kalfaktor grundsätzlich verwehrt blieb. Erschwerend kam für die 

Häftlinge hinzu, dass -entgegen den Bestimmungen des Gesundheits- und 

                                                                                                                                     
schaffte – nachdem ich wie eine Irre gearbeitet hatte – einen Monatsdurchschnitt von 32%. Das 
bedeutete für mich, dass ich einen Lohn von 3,50 Mark hatte [...] So erhielt ich bei 100% nur einen 
Lohn von 9,- Mark im Monat.“  Bericht Carola Schacht, in: Schacht, S. 166-218, hier: S. 195f. Eine 
andere ehemalige politische Gefangene aus Hoheneck berichtet: „ Ich habe nie wieder so eine 
Ausbeutung erlebt wie im Zuchthaus! Ich kriegte, glaub’  ich, für 7,- Mark Einkauf im Monat. Das war 
der ganze Lohn! Und davon mussten wir uns auch noch Zahnpasta kaufen, obwohl im 
Strafvollzugsgesetz angeblich steht, daß so was die Haftanstalt stellen muß. Aber in Hoheneck wurden 
wir um das Allerselbstverständlichste beschissen!“ Bericht Anne Niendorf, in: ebenda, S. 99-122, 
hier: S. 109. 
152 Thiemann, S. 126. Vgl. Stötzer, S.66.  
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Arbeitsschutzes153- sie unter katastrophalen Bedingungen ihre Arbeit verrichten 

mussten. Ein ausreichender Arbeitsschutz war nicht gewährleistet, die Maschinen 

zum größten Teil veraltet, was gerade in Hinblick auf den enormen Leistungsdruck 

viele Arbeitsunfälle zur Folge hatte. In einem Bericht über die 

Arbeitsschutzmaßnahmen Brandenburg-Görden heißt es: „Die Maschinen sind 

veraltet, und um die Arbeitsnorm, also 100 Prozent, erreichen zu können, wird kaum 

auf die Arbeitsschutzmaßnahmen geachtet, weshalb es oftmals zu Arbeitsunfällen 

kommt.“154 Aus Cottbus wird berichtet: „Zum Teil fehlen Arbeitsschutzmittel und 

Vorrichtungen. Bei Normuntererfüllung drohen dem Häftling Bestrafungen. Dieser 

Leistungsdruck erhöht zusätzlich das Unfallrisiko. Fast jeder arbeitende Häftling ist 

Lärm und Staub auf extreme Art und Weise ausgesetzt.“155 

 

 

4.4 Medizinische Versorgung/ärztliche Betreuung 
 
Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung wurde zwar in § 45 StVG und in § 

55 der 1. Durchführungsbestimmung zum StVG156 niedergelegt und formal 

garantiert, jedoch war die medizinische Versorgung und die ärztliche Betreuung in 

den 70er und 80er Jahren unzureichend und mangelhaft.157 

Jede Strafvollzugseinrichtungen verfügte über einen medizinischen Dienst, der zum 

Teil von Anstaltsärzten, d.h. Volkspolizei-Ärzten (VP-Ärzte), zum Teil von 

                                                
153 „ In der sozialistischen Gesellschaft steht der Mensch und seine Gesundheit im Mittelpunkt aller 
Bemühungen. Ausdruck dafür ist u.a. das verfassungsmäßig garantierte Recht jedes Bürgers unseres 
sozialistischen Staates auf den Schutz seiner Gesundheit und Arbeitskraft.“  Arbeitseinsatz 
Strafgefangener, S. 29. Vgl. dazu Art. 35 Abs. 1 der Verfassung der DDR und § 22 und § 25 StVG. 
Vgl. ferner Handbuch für Betriebsangehörige, S. 65-68. 
154 Bericht Peter Walther, in: Fricke, Menschen- und Grundrechtssituation, S. 244-247, hier: 246. 
155 Bericht Nikolaus Fleck, in: Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, S. 42. Siehe auch  
Schmidt,  S. 61. 
156 § 55, Abs.1: „Zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit der 
Strafgefangenen werden die notwendigen medizinischen Behandlungen sowie die erforderliche 
Versorgung mit orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, Zahnersatz und Medikamenten 
entsprechend den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen gewährleistet.“  Vgl. ferner 
Gesundheitsschutz Strafgefangener und Verhafteter, hrsg. von der Publikationsabteilung des 
Ministeriums des Innern,. 2. veränderte Auflage, Berlin (Ost) 1981. 
157 Einen umfassenden Überblick über die medizinische Versorgung gibt Müller, Klaus-Dieter: Die 
medizinische Versorgung in den Haftanstalten der DDR, in: Gedenkstätte für die Opfer politischer 
Gewalt in Sachsen-Anhalt 1945-1989 Magdeburg Moritzplatz/Friedrich Ebert Stiftung/Konrad 
Adenauer Stiftung/Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen DDR im Land Berlin (Hrsg.): Zur medizinischen, psychologischen und politischen 
Beurteilung von Haftfolgeschäden nach 1945 in Deutschland, Fortbildungsveranstaltung am 26. 
Oktober 1994 in Magdeburg, Magdeburg 1995, S. 13-44. Siehe ferner Fricke, Menschen- und 
Grundrechtssituation, S. 71f. und Raschka, Überwachung und Repression, S. 112-115. 
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Häftlingsärzten durchgeführt wurde. Das Sanitäts- und Krankenpflegepersonal 

rekrutierte sich aus Angehörigen des Strafvollzugs bzw. aus Strafgefangenen. 

Größere Gefängnisse wie z. B. Bautzen I, Brandenburg-Görden  oder Cottbus  

verfügten über eigene, für die stationäre Behandlung geeignete Krankenreviere. Für 

schwere Erkrankungen, die Operationen oder Spezialbehandlungen verlangten, stand 

das zentrale Haftkrankenhaus in Leipzig-Klein-Meusdorf zur Verfügung. 

Als erstes Hindernis für die Politischen Häftlinge erwies sich, dass sie erst mal einen 

Antrag auf eine ärztliche Untersuchung stellen mussten: 

 
„Bevor man vom Arzt behandelt wird, muß man meistens erst mehrere Anträge stellen und wird 

nur dann vorgelassen, wenn tatsächlich eine schwere Krankheit vorliegt, ansonsten wird man als 

Simulant und arbeitsscheu eingestuft.“158 

 

Zudem war es die Regel, dass Patienten, vor allem die politischen Häftlinge, erst 

nach erheblichen Verspätungen von Tagen oder sogar Wochen einem Arzt zur 

Konsultation zugeführt wurden.159  

Die medizinischen Geräte waren zumeist veraltet, die Versorgung mit Medikamenten 

war in den Strafvollzugsanstalten schlechter als in der sowieso schon nicht immer 

gut versorgten DDR und Kompetenzen vieler Anstaltsärzte ließen zu wünschen 

übrig.160 Da es sich bei den Ärzten um politisch geschultes Personal handelte, 

verhinderte oftmals der Hass gegen den vermeintlichen „Staatsfeind“ eine 

angemessene medizinische Behandlung.161 Die wichtigste Aufgabe sahen die VP-

Ärzte darin, die Arbeits- und Hafttauglichkeit der Inhaftierten zu gewährleisten.162 

                                                
158 Bericht Andreas Stein, in: Woywod / Heumeyer, S. 138. 
159„Zur medizinischen Betreuung werden hauptsächlich inhaftierte Gefangenenärzte eingesetzt.[...] Sie 
geben sich große Mühe und versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Strafgefangenen zu 
helfen. Allerdings haben sie keine Entscheidungsbefugnisse und können lediglich Vorschläge 
gegenüber den Anstaltsärzten machen. Die Vorstellung bei einem Facharzt dauert oftmals sehr lange 
(Wartezeit bei Zahnarzt bis zu sechs Wochen).“  Bericht Peter Walther, in: Fricke, Menschen- und 
Grundrechtssituation, S. 244-247, hier: 246f. „ In Hoheneck gibt es sowohl einen Häftlingsarzt als 
auch einen Polizeiarzt. Die Frauen müssen mehrere Tage warten, bis sie zum Arzt vorgelassen 
werden. Bis zu drei Wochen dauert es dann, wenn eine Facharztvorstellung nötig ist. Die Versorgung 
mit Medikamenten ist unregelmäßig. [...] Der Anstaltsarzt (Polizei) pflegt einen rüden Ton mit seinen 
Patientinnen. Auch wirklich Kranke werden als Simulanten abgetan.“ Bericht Gisela Putzke, in: 
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, S. 23-32, hier: S. 27. 
160 Sie dazu z.B. die Hafterinnerungen von Roland Garve, der als Zahnarzt in Brandenburg-Görden 
inhaftiert und dort als Häftlingsarzt tätig war. Er berichtet, dass zwar die medizinische Ausstattung gut 
gewesen sei, der Anstaltszahnarzt jedoch inkompetent war. Siehe Garve, Roland: Unter Mördern. Ein 
Arzt erlebt den Schwerverbrecherknast, München 22000, S. 286f. Vgl. Müller, Die medizinische 
Versorgung, S. 41f. 
161 Vgl. Müller, Die medizinische Versorgung, S. 42.  
162 Eine vorzeitige Haftentlassung aufgrund einer schwerer Krankheit ist nicht bekannt. Ein 
ehemaliger politischer Gefangener: „ Ich habe auf Grund meiner Krankheiten die ganze Zeit nicht 
arbeiten können und lag größtenteils im Haftkrankenhaus. Nach meiner Entlassung mußte ich wieder 
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Da sie den Häftlingen sehr schnell Arbeitsfähigkeit attestierten, konnten diese ihre 

Krankheiten nicht richtig auskurieren, was oftmals chronische Krankheiten zur Folge 

hatte. Eine Einweisung in das Krankenrevier war für die Häftlinge eine Art 

Haftverschärfung, denn ihnen wurden alle Vergünstigungen gestrichen, die den 

arbeitenden Häftlingen zustanden; auch die Essensration wurde den kranken 

Häftlingen gekürzt. Die Kürzung der Essensration und das System der 

Arbeitsnormen führte dazu, dass sich Gefangene immer häufiger zu früh zur Arbeit 

zurückmeldeten, da sie nur so zusätzliche Bezahlung für ihre Versorgung mit 

Lebensmitteln erzielen konnten.  

Oftmals hing der Gesundheitszustand der Häftlinge mit der Ernährungssituation in 

den Strafvollzugsanstalten zusammen. Zwar erhielten die Häftlinge nach dem 

Strafvollzugsgesetz „eine auf ernährungswissenschaftlichen und medizinischen 

Erkenntnissen beruhende Gemeinschaftsverpflegung“ (§ 43 Abs. 1 StVG, vgl. 

Dokument 7), jedoch war diese -zwar quantitativ ausreichend- jedoch qualitativ 

mangelhaft. Die Ernährung war vitamin- und eiweißarm, was zu häufigen 

Mangelerkrankungen führte:  

 

„Durch die bewegungslose Zeit und die fettreiche Nahrung leiden die meisten Häftlinge an 

Kreislauf- und Verdauungsstörungen. Durch das ständige Neonlicht in der Zelle und auf der 

Arbeitsstelle werden Augen- und Sehschäden hervorgerufen, und vor allem in der Stanzerei 

kommt es durch überalterte und damit sehr lauten Maschinen zu Gehörschäden. Die vitaminarme 

Kost führt in vielen Fällen zu Zahnfleischerkrankungen und Zahnverfall.“163 

 

 

 

 
                                                                                                                                     
in nervenärztliche Behandlung. Ich wurde einer Ärztekommission vorgestellt, bis Februar 1986 
krankgeschrieben und ab März invalidisiert. 1986 bekam ich als Folgeerscheinung einen Herzinfarkt. 
Ich frage mich, warum ich als schwerkranker Mensch, ohne ein wirkliches Verbrechen begangen zu 
haben, keine Haftverschonung bekam, während Honecker, Axen, Mielke und Tisch angeblich alle 
haftunfähig sind. Und diese Leute haben doch wirklich Verbrechen zu verantworten!“ Bericht 
Siegfried Höfer, in: Knechtel / Fiedler, S. 131-133, hier: 133. 
163 Bericht Andreas Stein, in: Woywod / Heumeyer, S. 138. Ein junger Akademiker, in Rummelsburg 
inhaftiert, berichtet: „Das Essen war schlecht. Zum Frühstück gab es Marmelade und zum Abendbrot 
einschließlich der Mitnehmerbrote für die Arbeit 15 Gramm Butter, 45 Gramm Margarine und 65 
Gramm billige Wurst. Viele Häftlinge litten unter Mangelkrankheiten. In der Spätschicht mussten wir 
vormittags Kartoffeln schälen. Das war eine zusätzliche Arbeit, besserte aber den Speiseplan etwas 
auf. Da es besonders an Vitaminen mangelte, aßen wir auf Empfehlung von Tommi, einem Arzt, viele 
rohe Kartoffeln. Mir bereitete das zuerst Schwierigkeiten, zumal es sich um Futterkartoffeln handelte, 
doch oberster Grundsatz war die Erhaltung der Gesundheit. Im Küchendienst gab es Möglichkeiten, 
gelegentlich einige Gewürze und Zwiebeln zu stehlen.“ Bericht, in: Lolland / Rödiger, S. 105-126, 
hier: S. 122. 
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4.5 Kontakt zu Familienangehörigen 

 
Nach der 1. Durchführungsbestimmung (1.DB) zum Strafvollzugsgesetz vom 7. 

April 1977 konnten Häftlinge drei Briefe pro Monat abschicken (§ 29 Abs. 1, 1. DB), 

jeden zweiten Monat einmal Besuch von jeweils bis 2 Personen für die Dauer von 

einer Stunde empfangen (§ 30 Abs. 1, 1. DB) und alle drei Monate ein Paket mit 

Nahrungs- und Genussmitteln sowie Gegenständen des persönlichen Bedarfs 

empfangen (§ 35 Abs. 1, 1. DB).164 Das StVG erlaubte jedoch eine zeitliche 

Befristung oder sogar eine vollständige Unterbindung des Post- bzw. des 

Besuchsverkehrs, „wenn das im Interesse der Sicherheit notwendig ist oder das 

Erreichen des Erziehungsziels gefährdet wird“ (§ 29 Abs. 3 StVG).165 Die politischen 

Häftlinge waren also dem Wohlwollen ihrer „Erzieher“ und der Anstaltsleitung 

ausgesetzt. Hinzu kam, dass sowohl der Briefverkehr als auch die Pakete überwacht 

wurden.166  

Auch der Besuchsempfang („Sprecher“) wurde überwacht. Im „Handbuch für 

Erzieher im Strafvollzug“, das seinerzeit „Nur für den Dienstgebrauch!“ erschien, 

wird die Aufgabe des „Erziehers“ beim Besuchsempfang genau umschrieben: 

 

„Besuchsüberwachung ist eine verantwortungsvolle Aufgabe der SV-Angehörigen, die ein hohes 

Maß an Wachsamkeit und Konsequentheit [sic!] erfordert. Sie umfasst: 

- die Belehrung des SG und des Besuchers über die Begrüßung, das Verhalten während des 

Besuchs und den Gesprächsinhalt; 

- die Beaufsichtigung des Verhaltens zu Verhinderung der Übergabe von Kassibern und die 

Kontrolle des Gesprächsstoffs; 

- die Erteilung der Genehmigung zu Übergabe eines kleinen Geschenks und dessen Kontrolle 

durch den SV-Angehörigen. 

Bei auftretenden Unregelmäßigkeiten 

� � sind in sachlicher, aber bestimmter Form Ermahnungen und Verwarnungen auszusprechen; 

                                                
164 Diese Angaben beziehen sich auf Häftlinge des allgemeinen Vollzugs (in denen die meisten 
politischen Häftlinge waren). Häftlinge des erleichterten Vollzugs konnten pro Monat vier Briefe 
abschicken, jeden Monat Besuch empfangen und sechs Pakete im Jahr empfangen. Vgl. Dokument 9. 
165 Vgl. Rechte und Pflichten der Strafgefangenen,  S. 40. 
166 „Die inhaltliche Kontrolle des Briefverkehrs und der Pakete Strafgefangener erfolgt entsprechend 
den Festlegungen des Leiters der StVE/des JH. Sie obliegt den Erziehern im Zusammenwirken mit 
den Kräften der operativen Dienste, um daraus für die Erziehung notwendige Rückschlüsse zu 
erhalten und negative Einflüsse auf die Strafgefangenen zu unterbinden. [...] Bei der Kontrolle der 
aus- und eingehenden Briefe Strafgefangener spielt die Arbeit mit der Analyselampe eine wichtige 
Rolle. Sie ist notwendig, um das Übermitteln illegaler Mitteilungen durch äußerlich nicht sichtbare 
Schreibflüssigkeiten zu verhindern.“  Verwaltungsmäßige Aufgaben beim Vollzug der 
Untersuchungshaft sowie von Strafen mit Freiheitsentzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des 
Ministeriums des Innern. 3. überarbeitete Auflage Berlin (Ost) 1987, S. 82. Vgl. Handbuch für 
Erzieher, S. 130f.  
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� � ist bei groben Verstößen der Besuch abzubrechen und anschließend der Sachverhalt  

gründlich zu klären.“167 

 

Welche Folgen die Überwachung der Briefe, Pakete und des Besuchs hatte, 

beschreibt ein ehemaliger politischer Häftling folgendermaßen: 

 

„ Im Monat konnte man einen Brief schreiben und einen erhalten, aber alles wurde gelesen und 

zensiert. Wurde der Brief zu offen geschrieben, bekam man ihn wieder, kam einer von zu Hause, 

der nicht gefiel, ging er zu den Akten. Paketscheine gab es nur zu besonderen Anlässen, 

Geburtstag oder gute Arbeitsleistung. Sprecher einmal im Monat zwei Mann, nur die engsten 

Verwandten. Kein Hand geben, kein Drücken, das Mitgebrachte wurde kontrolliert. Man bekam 

selten alles, die Hälfte musste wieder mitgenommen werden. Anzüge, wo Taschen dran waren, 

wurden nach dem Sprecher kontrolliert.“168 

 
Der politische Häftling durfte nicht über die Haftbedingungen, über andere 

Mitgefangene oder über seine Verurteilung sprechen, ansonsten drohte der sofortige 

Abbruch des „Sprechers“. 

 

 

4.6 Disziplinierungsmaßnahmen / M isshandlungen  

Eine vom Ministerium des Inneren nur für die Angehörigen des „Organs 

Strafvollzug“ und „Nur für den Dienstgebrauch!“ herausgegebene Publikation 

„Erziehung Strafgefangener zu Ordnung und Disziplin“ fasst Zweck und Ziel von 

Disziplinierungsmaßnahmen folgendermaßen zusammen: 

 

„Disziplinare Maßnahmen gegenüber zu Erziehenden (und das sind Strafgefangene im 

ureigensten Sinne auch) dürfen niemals den Charakter absoluter Verurteilungen tragen. Bei allem 

kritischen Gehalt müssen sie zugleich darauf angelegt sein, die innere Bereitschaft der 

Betroffenen zu wecken, sich zu bessern und wiedergutzumachen. Disziplinare Maßnahmen 

sollen mit ihrem Ausspruch zur Analyse und Beurteilung des Verhaltens anregen und 

gleichzeitig positive Nahperspektiven aufzeigen, die künftig die Notwendigkeit der Anwendung 

disziplinarer Maßnahmen nach Möglichkeit ausschließen.“169 

                                                
167 Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des Ministeriums des 
Innern, Berlin (Ost) 1981, S. 132. 
168 Bericht Günter Kanis, in: Knechtel / Fiedler, S. 44-48, hier: S. 46. 
169 Erziehung Strafgefangener, S. 60. Ferner ist dort nachzulesen: „Die Anwendung disziplinarer 
Maßnahmen im SV [Strafvollzug] ist psychologisch betrachtet sehr kompliziert. Ihre richtige 
erzieherische Anwendung erfordert ein hohes pädagogisches Können. Disziplinare Maßnahmen, die 
nicht richtig angewandt werden, können bei den Betroffenen Trotz und Verbitterung hervorrufen. Eine 
zu strenge, aber auch eine zu milde Bestrafung kann erziehungshemmend sein. Eine 



 51

Disziplinarmaßnahmen waren bei „schuldhaften Verstößen Strafgefangener gegen 

die Pflichten und Verhaltensregeln“ anzuwenden (§ 32 Abs. 1 StVG).170 In Abs. 2 

heißt es weiter: „Eine Disziplinarmaßnahme darf nur angewandt werden, wenn der 

Sachverhalt gründlich untersucht und geklärt wurde. Dazu ist der Strafgefangene zu 

hören und ihm ist die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem gegen ihn erhobenen 

Vorwürfe zu geben.“ 

Nach § 32 StVG gab es fünf Arten von Disziplinierungsmaßnahmen (vgl. Dokument 

10). Die Möglichkeiten umfassten den „Ausspruch einer Missbilligung“, die 

„Verwarnung durch eine Aussprache mit Androhung einer strengeren 

Disziplinarmaßnahme“, die „Einschränkung oder Entzug von Vergünstigungen“, 

„Einschränkung des Verfügungssatzes für den monatlichen Einkauf“ und den 

„Arrest“. 

Bestraft wurden Häftlinge bei Disziplinverstößen wie zum Beispiel Nichterfüllung 

der Arbeitsnorm, Arbeitsverweigerung, Weigerung am politischen Unterricht 

teilzunehmen, Kritik am Strafvollzug, Bekunden einer oppositionellen oder 

regimefeindlichen Einstellung. 

Die schwerwiegendste und sehr häufig vorkommende Disziplinarmaßnahme war der 

Arrest. Das StVG gestattete einen Arrest von bis zu 21 Tagen hintereinander (§ 32 

Abs.4). § 45 legte ausdrücklich fest, dass die Häftlinge während des Arrestes unter 

ärztlicher Kontrolle zu halten sind. In der 1. DB zum StVG legte § 45 Abs. 2 fest, 

dass „die Arrestfähigkeit der Strafgefangenen [...] unmittelbar vor Beginn des 

Arrestes vom Arzt zu bestätigen [ist].“ Ferner waren die Strafgefangenen vor Antritt 

des Arrestes körperlich zu durchsuchen und über die mit dem Arrest verbundenen 

Bedingungen zu belehren. Der Einzelarrest171 war „ in nach Normen ausgestatteten 

                                                                                                                                     
Disziplinarmaßnahme muß immer im Einklang mit der Art und Weise sowie der Schwere des 
Verstoßes und dem Grad der persönlichen Schuld der betroffenen Strafgefangenen stehen. Die 
unbegründete Anwendung einer Disziplinarmaßnahme ruft zwangsläufig Konflikte unter den 
Strafgefangenen, aber auch unter den Erziehern selbst hervor; sie untergraben die Autorität der 
Erzieher.“  Ebenda, S. 61. Vgl. Strafvollzugspädagogik, hrsg. von der Publikationsabteilung des 
Ministeriums des Innern. 2. überarbeitete Auflage, Berlin (Ost) 1977, S. 132f. 
170 Im Kommentar zu diesem Absatz heißt es: „Beruhend auf den Prinzipien der Wahrung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit, Gerechtigkeit und Achtung der Menschenwürde, sind 
Disziplinarmaßnahmen gegen Strafgefangene nur bei schuldhaften Verstößen [Hervorhebung im 
Original] anzuwenden. Ein schuldhafter Verstoß liegt vor, wenn ein Strafgefangener vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen seinen Pflichten oder den Verhaltensregeln handelt, obwohl ein ordnungsgemäßes 
Verhalten möglich gewesen wäre. Die Schuldhaftigkeit muß zweifelsfrei erwiesen sein.“  Kommentar 
zum Strafvollzugsgesetz, S. 143. 
171 Neben dem Einzelarrest gab es den Freizeitarrest. Freizeitarrest bedeutete, dass der Häftling 
während seiner arbeitsfreien Zeit getrennt von den anderen Strafgefangenen untergebracht wurde. Die 
Unterbringung war „ in nicht als Arresträumen ausgestatteten ständig verschlossenen Räumen 
durchzuführen.“ (§ 41 Abs. 3, 1. DB zum StVG). Vgl. Dokument 11.  
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Arresträumen zu vollziehen“ und die Arrestanten waren nicht „zu produktiver Arbeit 

einzusetzen“ (§ 45 Abs. 4).  

Wie bereits erwähnt, konnte der Arrest bis zu einer Dauer von 21 Tagen verhängt 

werden. Diese Bestimmung wurde jedoch in der Praxis oftmals umgangen, indem der 

Häftling nach 21 Tagen für einige Tage aus dem Arrest entlassen wurde, um dann 

sofort wieder Arrest zu verhängen. Arrest wurde in einer kleinen Einzelzelle 

(„Tigerkäfig“) vollzogen, die in der Regel nicht größer als sechs Quadratmeter war, 

sich im Keller der Strafvollzugsanstalt befand und nicht beheizt war.172 Dieser kleine 

Raum wurde durch ein zusätzliches Gitter innerhalb der Zelle verkleinert, das 

Waschbecken und Toilette abtrennte. Die Schlafgelegenheit wurde tagsüber vom 

Wachpersonal („Schließer“) an die Wand festgeschlossen, so dass der Gefangene 

keine Möglichkeit hatte sich auszuruhen.  

Matthias Bath, der wegen Arbeitsverweigerung im Arrest saß, berichtet: 

 

„Der Zweck der Arreststrafe ist es, den Gefangenen durch fortwährende Isolation und das Fehlen 

jeglicher Ablenkungsmöglichkeiten zu zermürben. Außer bei der ‚Freistunde’  gibt es keine 

Möglichkeit, andere Gefangen zu sehen und mit ihnen zu reden. Aber auch dann handelt es sich 

nur um Menschen, die der gleichen Isolierung unterliegen. 15 Stunden des Tages muß man sich 

beschäftigen, ohne eine Beschäftigungsmöglichkeit zu haben. Die engmaschigen Gitter innerhalb 

der Zelle und vor dem Fenster, welche die Zelle nahezu in einen Käfig verwandeln, verstärken 

noch die Trostlosigkeit, in der der Arrestant untergehen soll. Bei vielen, denen Kontakte zu 

anderen viel bedeuten, verfehlt dieses Konzept auch nicht seine Wirkung. Es kommt vor, dass 

erwachsene Männer weinend darum bitten, vorzeitig aus dem Arrest entlassen zu werden. Meist 

wird dieser Wunsch auch durch den SV [Strafvollzugsangehörigen] erfüllt, denn bei dem, der so 

weit ist, ist das Erziehungsziel erreicht. Der Betreffende macht dann meist auch keine 

Schwierigkeiten mehr.“173 

 

Diese unmenschlichen Bedingungen hatten zur Folge, dass Arrestanten vielfach 

versuchten, sich das Leben zu nehmen. In vielen Fällen handelte es sich aber nur 

„um Appelle an die harte Umwelt (sprich SV), den Betreffenden mit mehr Sorgfalt 

zu behandeln.“174 Die Folge war jedoch, dass die Strafvollzugsangehörigen nun 

einen Vorwand hatten „Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs“ durchzuführen. 

Nach § 33 Abs. 5 StVG waren diese nur zulässig, „wenn auf andere Weise ein 

Angriff auf Leben oder Gesundheit oder ein Fluchtversuch nicht verhindert oder 
                                                
172 In Bautzen I z.B. gab es neben den Arrestzellen Dunkelzellen und  Stehzellen (ca. 1,5 x 1,5 Meter 
breit), die mit Wasser geflutet werden konnten. Siehe Heyme, S. 17. 
173 Bath, Matthias: 1197 Tage als Fluchthelfer in DDR-Haft, Berlin 1987, S. 171f. 
174 Ebenda, S. 172. 
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Widerstand gegen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit nicht beseitigt 

werden können.“ Zu diesen Maßnahmen („Hilfsmitteln“) gehörten u.a. das Fesseln 

an Händen und Füßen bzw. das Anlegen einer Führungskette, das Anlegen der 

Fesselungsjacke, die Anwendung eines Schlagstockes und der Einsatz von 

Diensthunden (vgl. Dokument 12). „Zum Schutze vor sich selbst“175 konnten der 

Häftling angekettet werden:  

 

„Während meiner Arrestzeit kam es zu drei derartigen Vorfällen. In einem Fall reichte schon die 

Äußerung des Gefangenen: ‚Bei dieser Behandlung kann man sich ja gleich einen Strick 

nehmen’ , gegenüber dem SV-Meister Rohne, um eine Selbstmordabsicht zu konstatieren. ‚Zum 

eigenen Besten’  wurde der Häftlinge daraufhin für drei Tage in Ketten gelegt. Es ist ein äußerst 

übles Gefühl, wenn man nächtens in der Arrestzelle liegt und hört, wie aus der Nebenzelle 

flehentlich darum gebeten wird, nur für wenige Minuten von den Ketten befreit zu werden, man 

müsse mal zur Toilette. Dieses Gefühl steigert sich noch, wenn dann nach vielleicht einer Stunde 

endlich ein Meister kommt und verkündet: ‚Strafgefangener, das ist ja sehr schön, aber ich muß 

auch mal und ich gehe erst mal’ , lacht und dann für die nächsten Stunden verschwindet. Ein 

drittes Stadium ist erreicht, wenn der Mann in der Nebenzelle endlich in seinen eigenen 

Ausscheidungen liegt und nur noch vor sich hinweint. Zu meiner Schande muß ich gestehen, 

dass ich nach einigen Nächten allerdings auch schon imstande war, derartige Ereignisse, die ich 

nicht ändern konnte, zu verdrängen. Nach einigen dieser Nächte wäre man aber umgekehrt 

wahrscheinlich dafür imstande, genauso grausam zu handeln, wenn es das Schicksal einmal 

möglich machen sollte, einen gerechten Schuldenausgleich mit den seinerzeitigen 

Zuchthausschergen herbeizuführen.“176 

 

Als „Sicherungsmaßnahmen“ standen den Strafvollzugsangehörigen der „Entzug von 

Einrichtungs- oder sonstigen Gegenständen“ zur Verfügung, wenn zu befürchten 

war, „daß sie zu Angriffen gegen andere Personen oder auf das eigene Leben 

                                                
175 In einem Gespräch, das Torsten Heyme im Jahr 1990 mit Strafvollzugsangehörigen führte, 
antwortete ein Strafvollzugsangehöriger auf die Frage Heymes, wie es dazu kam, dass in den 
vergangenen Jahren Inhaftierte in der Arrestzelle an den Füßen und an den Armen angekettet worden 
seien: „Na, wenn der Strafgefangene gefesselt wurde an Händen und Füßen, dann war das ja keine 
Willkürmaßnahme seitens des Strafvollzugs, um den zu ärgern oder zu quälen, sondern dann ging das 
darum, dass dieser Strafgefangene praktisch geschützt wird. Es gibt ja Strafgefangene, die sich selbst 
das Leben nehmen wollen bzw. auch SV-Angehörige angegangen sind, daß sie rumgetobt haben. 
Anderes ist mir nicht bekannt.“  Heyme, S. 234. Diese Antwort offenbart die Perfidie der 
Argumentation: Die Häftlinge wurden lediglich aufgrund von Menschenfreundlichkeit gefesselt und 
gequält. 
176 Bath, S. 172f. Sybille Krenz, in Halle inhaftiert, berichtet: „Da ich die Arbeit verweigerte, 
verbrachte ich acht Monate immer abwechselnd in Arrest (21 Tage) bzw. Einzelhaft (7 Tage) [...] 
Geschlagen wurde ich nicht, aber weil ich mich über kaltes Essen beschwerte, wurde ich deshalb (in 
Einzelhaft) drei Tage und Nächte an Händen und Füßen mit Handschellen ans Bett gekettet, so daß 
ich alleine weder Notdurft verrichten noch Nahrung zu mir nehmen konnte [...]“  Zit. nach Müller, 
„Jeder kriminelle Mörder ist mir lieber...“ , S. 118. 
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mißbraucht werden [konnten]“ (§ 33 Abs. 5 StVG), was oftmals hieß, dass dem 

Häftling die Decke weggenommen wurde, was Unterkühlungen zur Folge hatte. Dem 

Häftling drohten ferner „Absonderung von anderen Strafgefangenen oder 

Unterbringung in Einzelhaft“ (§ 33 Abs. 5 StVG).177 

Gerade mit der Verhängung von Arrest waren in manchen Fällen Willkür und 

Misshandlungen seitens der Strafvollzugsangehörigen verbunden. Gerd Weferlig, 

Anfang der 80er in der Strafvollzugsanstalt Volkstedt inhaftiert, berichtet, dass er für 

achtzehn Tage in eine nicht beheizte Arrestzelle gesperrt wurde, wobei er die ersten 

24 Stunden nackt verbringen musste. Zeitweilig wurde er mit Handschellen so an ein 

Gitter angeschlossen, dass er nur noch auf den Zehenspitzen stehen konnte.178 In 

einem aus dem Gefängnis Cottbus herausgeschmuggelten, im Februar 1972 von 

politischen Häftlingen geschriebenen Dokument wird über Wolfgang Defort, der in 

einer Arrestzelle erkrankte, berichtet:  

 

„Am 7.01.76 erkrankte W. Defort dermaßen, daß er sich frühmorgens nicht mehr von der 

Pritsche erheben konnte. Am selbigen Vormittag ließen es sich die ‚Bullen’  wieder einmal 

genehm sein, die Zellen zu filzen. Der bis dahin einfach ohne Behandlung liegengelassen Kranke 

wurde von zwei Wächtern brutal aus dem Bettzeug gerissen und mit bloßen Füßen über den 

Kellergang in einen anderen Käfig geschleift, wobei er vor Schmerzen viehisch brüllte. 

Anschließend band man ihn auf einer Trage fest, legte ihm zudem noch Handschellen um und 

brachte ihn so in das innerhalb der Zuchthausummauerung liegende Krankenrevier, wo man 

Ischias feststellte, ihm acht Spritzen verpasste und ihn anschließend wieder mit Handschellen in 

den feuchten Keller zurückschickte [...]“179 

 

Auch außerhalb des Arrestes wurden politische Häftlinge körperlich misshandelt, 

d.h. geschlagen, getreten usw. 180 Hinzu kamen Drohungen und Einschüchterungen 

seitens des Wachpersonals. Auch scheinen Schläge und Einschüchterungen durch 

                                                
177 Siehe dazu Erziehung Strafgefangener, S. 86ff. 
178 Siehe Sauer / Plumeyer, Salzgitter Report, S. 198. 
179 Dieses Dokument wurde unterzeichnet von der illegalen Leitung der „Bürger- und 
Menschenrechtskämpfer“ des Zuchthauses Cottbus. In diesem „Hilferuf“  wird die ganze Grausamkeit 
des Strafvollzugs in Cottbus - monatelange Isolationshaft, physische Misshandlungen und 
Demütigungen - geschildert. Abgedruckt in: Faust, S. 202-212. 
180 Zahlreiche Beispiele von körperlichen Misshandlungen an politischen Häftlingen finden sich in: 
Amnesty International, S. 98-100; Sauer / Plumeyer, S. 197-204. Siehe ferner die Hafterinnerungen 
von Timo Zilli, der sowohl in der Untersuchungshaft als auch im Strafvollzug schwer misshandelt 
wurde: Zilli, Timo: Folterzelle 36 Berlin-Pankow. Erlebnisbericht einer Stasi-Haft. Berlin 1993. 
Eines der erschreckendsten Beispiele für Misshandlungen bildet das Beispiel von Josef Kneifel. 
Erlebnisbericht Josef Kneifel, in: Knechtel / Fiedler,  S. 94-125. Zum Schicksal Kneifels siehe ferner 
Müller, „Jeder kriminelle Mörder ist mir lieber...“ , S. 108-112. 



 55

kriminelle Häftlinge in massiverer Form vorgefallen zu sein.181 Von einigen 

ehemaligen politischen Gefangenen wurde vermutet, dass diese entweder durch das 

Wachpersonal oder durch das MfS angestiftet worden seien.182 

Zwar konnten die politischen Häftlinge de jure Eingaben und Beschwerden an den 

Anstaltsleiter richten, allerdings aber war das Beschwerderecht lediglich auf den 

Protest gegen die Anwendung von Disziplinar- und Sicherungsmaßnahmen 

beschränkt (§ 35 Abs. 2 StVG). In der Praxis wurden jedoch zumeist die Eingaben 

und Beschwerden entweder von den Strafvollzugsangestellten nicht 

entgegengenommen oder erst verspätet weitergeleitet. Da Eingaben und 

Beschwerden keine aufschiebende Wirkung hatten, nutzen diese dem Häftling nichts, 

sofern sie sich gegen die angeordnete Disziplinarmaßnahme richteten. Die 

angeordneten Maßnahmen wurden unverzüglich durchgeführt. Hinzu kam, dass die 

Häftlinge fortan weitere Misshandlungen und Demütigungen und Drohungen seitens 

des Wachpersonals fürchten mussten. Beschwerden waren also zumeist sinnlos oder 

gefährlich. 

Insgesamt gesehen kann konstatiert werden, dass die Zahl der Misshandlungen nicht 

so hoch war, dass sie den Schluss rechtfertigen würde, dass Misshandlungen von 

Strafvollzugsangehörigen an Häftlingen alltäglich gewesen seien.183 Bei den 

Misshandlungen handelte es sich also nicht um systematische oder regelmäßige 

Folter, sondern um einzelne Situationen, in denen Strafvollzugsangehörige Häftlinge 

schlugen. Misshandlungen waren jedoch „Teil der bei Fehlverhalten jederzeit 

drohenden inoffiziellen Sanktionsmöglichkeiten im Strafvollzug, sie gehörten zum 

Wesen des sozialistischen Strafvollzuges.“184 

In seinem Resümee über die Menschenrechte im Strafvollzug der DDR stellt 

Friedrich-Christian Schroeder in dem Sammelband „Menschenrechte in der DDR“ 

fest: „Unmenschlich und menschenunwürdig, mindestens aber mit grausamer, 

unmenschlicher und menschenunwürdiger Behandlung verbunden sind die 

Disziplinarstrafen. Schließlich gibt es Mißhandlungen durch das Gefängnispersonal, 

die gegen Art. 7 und 10 IPBPR [Internationaler Pakt über bürgerliche und politische 

                                                
181 Vgl. Raschka, Zwischen Überwachung und Repression, S. 120. 
182 Siehe ebenda. 
183 Die Zentrale Erfassungsstelle in Salzgitter hat seit 1961 625 Körperverletzungen registriert, „die 
zuverlässig als Ausdruck des in der DDR bestehenden Gewaltregimes gewertet werden können“ und 
weitere 2000 Misshandlungen an politischen Häftlingen, „die keine erkennbare politische Motivation 
hatten.“ Sauer / Plumeyer, S. 196. 
184 Müller, Die medizinische Versorgung, S.16. Vgl. Fricke, Menschen- und Grundrechtssituation, S. 
82. 
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Rechte vom 19.12.1966] sowie gegen das Übereinkommen gegen Folter und andere 

grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Strafe verstoßen.“185 

 

 

4.7 Zusammenfassung 
 
Es wurde im Strafvollzug der DDR zwar de jure nicht zwischen politischen und 

kriminellen Häftlingen unterschieden, gleichwohl wurden die politischen Häftlinge 

de facto gegenüber den Kriminellen in allen Bereichen des Strafvollzugs 

benachteiligt. Übereinstimmend wird von ehemaligen politischen Häftlingen 

berichtet, dass politische Häftlinge im Strafvollzug besonders die schweren und 

harten Arbeiten zugewiesen bekamen. Darüber hinaus war es in dem betrachteten 

Zeitraum die Regel, dass alle mit materiellen Vergünstigungen verbundenen 

Häftlingsfunktionen, wie z.B. Schichtleiter und Brigadiere lediglich kriminellen 

Häftlingen vorbehalten waren. Auch wurden politische Häftlinge schneller und 

stärker bestraft als Kriminelle. Vor allem der politische Häftling sollte in seiner 

Persönlichkeit gebrochen werden. Der wegen seiner politischen Gesinnung 

Inhaftierte konnte nicht erzogen sondern nur umerzogen werden. Deshalb konnte der 

Anspruch der Erziehung des Gefangenen auf den politischen Häftling keine 

Anwendung finden. Erziehung eines „Gesinnungstäters“ konnte nur systematische 

Zerstörung der Persönlichkeit bedeuten.186 Dies geschah durch drakonische 

Disziplinarmaßnahmen wie Arrest, Isolationshaft, Dunkelhaft, Unterbringung in 

Stehzellen, ferner durch Schikanen und Willkürmaßnahmen seitens des 

Wachpersonals. Ein wohldurchdachtes Überwachungs- und Spitzelsystem sowie 

Misshandlungen, die allerdings nicht systematisch angewandt wurden, trugen ihr 

Übriges zur Zerstörung der Persönlichkeit bei. Der Strafvollzug in der DDR war 

darüber hinaus gekennzeichnet durch unzumutbare Enge in überfüllten Zellen, hohe 

Arbeitsnormen bei mangelndem Gesundheitsschutz, eine ungenügende medizinische 

Versorgung, unzureichende Ernährung und auf Schikanen angelegte militärische 

Hausordnungen, die die Häftlinge meistens nicht einmal einsehen durften. 

In kaum einem Bereich war der Gegensatz zwischen den gesetzlichen Vorgaben und 

der Realität größer als im Strafvollzug. Zwar besaßen politischen Häftlinge nach dem 

Strafvollzugsgesetz Rechte, jedoch waren diese nicht unveräußerlich, vielmehr 

                                                
185 Schroeder, S. 273. 
186 Vgl. Woywod/Heumeyer, S. 122 und Finn/Fricke, S. 79. 
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standen den Gefangenen erst dann Rechte zu, wenn sie Pflichten erfüllt hatten. 

Insofern waren die Rechte der Häftlinge „Kann-Bestimmungen“, d.h. die Rechte 

konnten eingeschränkt oder ganz entzogen werden, wenn es aus „erzieherischen“ 

Gründen angebracht war. Vergünstigungen mussten sie sich verdienen. Die 

politischen Häftlinge lebten in einem rechtlosen Zustand, sie hatten de facto keine 

Möglichkeit ihre Rechte einzuklagen187 und waren dem Strafvollzugspersonal 

schutzlos ausgeliefert. Es wurden den Häftlingen elementare Menschenrechte wie 

z.B. der Schutz der körperlichen Integrität, freie Meinungsäußerung und Gedanken-, 

Gewissens- und Religionsfreiheit vorenthalten. Das Gefängnispersonal verstieß nicht 

nur gegen das Strafvollzugsgesetz und gegen die Verfassung (vgl. Dokument 3), 

beugte also eigenes Recht, sondern verletzte auch internationale Abkommen, wie 

z.B. den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. 

Dezember 1966.188 Der Grund für das Vorgehen des Gefängnispersonals gegenüber 

den politischen Häftlingen ist darin zu sehen, dass sie in ihnen  einen „Feind des 

Sozialismus“, einen „Staatsfeind“ sahen, der mit größtmöglicher Härte bekämpft 

werden musste. 

Diese unmenschlichen Bedingungen führten oftmals zu Verzweiflungstaten wie 

Widerstand, Selbstbehauptung, Fluchtversuch, Hungerstreik und sogar 

Selbstmord.189 Ein Beweis dafür, dass politische Häftlinge nicht „erzogen“ werden 

konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
187 Vgl. Eberle, S. 113. 
188 BGBl. 1973 II 1553. 
189 Siehe Wunschik, Tobias: Selbstbehauptung und politischer Protest von Gefangenen im DDR-
Strafvollzug, in: Neubert, Erhart/Eisenfeld, Bernd (Hrsg.): Macht-Ohnmacht-Gegenmacht. 
Grundlagen zur politischen Gegnerschaft in der DDR (Analysen und Dokumente. Wissenschaftliche 
Reihe der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik, Band 21), Bremen 2001, S. 267-292; Finn / Fricke, S. 102-110; 
Grashoff, S. 57-65. 
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5. Gesundheitliche Folgen politischer Haft in der DDR 
 

Eine politische Inhaftierung in der DDR und in der Sowjetischen Besatzungszone 

führte in zahlreichen Fällen zu physischen bzw. psychischen Gesundheitsschäden.190 

Expertenschätzungen gehen bei einer angenommenen Gesamtzahl von etwa 300.000 

aus politischen Gründen Inhaftierten in der Zeit von 1945 bis 1989 von ca. 100.000 

Menschen mit einer daraus resultierenden posttraumatischen Belastungsstörung 

(engl. posttraumatic stress disorder – PTSD) oder anderen psychischen Störungen 

aus.191 Bei ca. 50.000 Menschen kann von einer chronifizierten psychischen 

Erkrankung ausgegangen werden.192 Diese Haftfolgeschäden können zum Teil erst 

nach Jahren oder Jahrzehnten beschwerdefreien Lebens auftreten, wobei es sich 

neben psychischen Erkrankungen wie Angststörungen (z.B. Agoraphobie, 

Klaustrophobie und soziale Phobien), Depressionen etc. auch um physische Leiden 

handeln kann, die ebenfalls erst nach Jahren oder Jahrzehnten nach der eigentlichen 

Traumatisierung auftreten können. 

Besonders die Haftbedingungen beim MfS in der Untersuchungshaft, genannt sei 

hier die wochen-, monate- oder sogar jahrelange Isolation des Häftlings, der 

                                                
190 An dieser Stelle kann nur ein grober Überblick über die gesundheitlichen Haftfolgeschäden 
gegeben werden. Verwiesen sei auf die Sammelbände: Priebe, Stefan / Denis, Doris / Bauer, Michael 
(Hrsg.): Eingesperrt und nie mehr frei. Psychisches Leiden nach politischer Haft in der DDR; 
Darmstadt 1996; Gedenkstätte für die Opfer politischer Gewalt in Sachsen-Anhalt 1945-1989 
Magdeburg Moritzplatz/Friedrich Ebert Stiftung/Konrad Adenauer Stiftung/Landesbeauftragter zur 
Aufarbeitung der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR im Land Berlin 
(Hrsg.): Zur medizinischen, psychologischen und politischen Beurteilung von Haftfolgeschäden nach 
1945 in Deutschland, Fortbildungsveranstaltung am 26. Oktober 1994 in Magdeburg, Magdeburg 
1995; Müller, Klaus-Dieter / Stephan, Annegret (Hrsg.): Die Vergangenheit läßt uns nicht los. 
Haftbedingungen politischer Gefangener in der SBZ/DDR und deren gesundheitliche Folgen, Berlin 
1998. Siehe ferner: Denis, Doris / Priebe, Stefan: Psychische Folgen politischer Inhaftierung in der 
DDR, in: Horch und Guck, Heft 17 (4/95), S. 1-5; Maercker, Andreas: Psychische Folgen politischer 
Inhaftierung in der DDR, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 38/95, S. 30-38; Priebe, Stefan / 
Denis, Doris: Gesundheitliche und psychische Folgeschäden politischer Verfolgung im Hinblick auf 
Rehabilitierung und Wiedergutmachung, in: Materialien der Enquete-Kommission ,,Überwindung der 
Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit’ ’  (13. Wahlperiode des Deutschen 
Bundestages),  hrsg. vom Deutschen Bundestag, Bd. II/1, Baden-Baden / Frankfurt am Main 1999, S. 
289-339; Denis, Doris / Priebe, Stefan: ,,Die Gesichter der Verhörer begleiten einen das ganze Leben 
lang...’ ’  Psychische Folgeschäden nach politischer Haft in der SBZ und der DDR, in: Deutschland 
Archiv 32 (1999), S. 912-920; Pross, Christian: ,,Wir sind unsere eigenen Gespenster’ ’  
Gesundheitliche Folgen politischer Repression in der DDR, in: Behnke, Klaus / Fuchs, Jürgen (Hrsg.): 
Zersetzung der Seele. Psychologie und Psychiatrie im Dienste der Stasi, Hamburg 1995, S. 303-315; 
Denis, Doris: Posttraumatische Störungen nach politischer Inhaftierung in der DDR, in: Müller, 
Klaus-Dieter / Stephan, Annegret (Hrsg.): Die Vergangenheit läßt uns nicht los. Haftbedingungen 
politischer Gefangener in der SBZ / DDR und deren gesundheitliche Folgen, Berlin 1998, S. 197-214. 
191 Freyberger, Harald J./Frommer, Jörg / Maercker, Andreas/Steil, Regina: Gesundheitliche Folgen 
politischer Haft in der DDR, hrsg. von der Konferenz der Landesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Dresden 2003, S. 26. 
192 Ebenda. 
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systematische Schlafentzug, die stundenlangen Verhöre, lösten bei vielen Häftlingen 

Traumata aus. Aber auch die unterschiedlichen diskriminierenden Aspekte der 

Haftbedingungen im Strafvollzug, wie vor allem der Arrest, hatten oft eine 

psychische Traumatisierung des politischen Häftlings zur Folge. Eine Vielzahl nach 

der „Wende“ veröffentlichter Studien193 über psychische Haftfolgeschäden 

politischer Haft führen folgende psychische Beschwerden auf: ständiges 

Wiedererinnern der Hafterlebnisse, Rückzug, Schwierigkeiten beim Aufbau sozialer 

Beziehungen, Ängstlichkeit, Interessenverlust, Gefühle der Isolierung und 

Entfremdung, Alpträume, Konzentrationsstörungen, erhöhte Reizbarkeit. 

Die Bedingungen politischer Haft konnten nicht nur zu psychischen, sondern auch 

unmittelbar zu vielfältigen körperlichen Erkrankungen führen, was insbesondere für 

die Frühzeit der DDR gilt. Körperliche Misshandlungen und Foltermethoden 

schlossen schwerste Prügel mit ein. Abhängig davon, in welchem Maße der Häftling 

geschlagen oder misshandelt wurde, konnten äußere, seltener auch innere, 

Verletzungen auftreten, die selbst bei adäquater medizinischer Versorgung, die in der 

Regel in der Untersuchungshaft und im Strafvollzug nicht vorhanden war, mit 

vorübergehenden oder dauerhaften Beeinträchtigungen verbunden waren. Hierzu 

gehören Verletzungen der Sinnesorgane und des Bewegungsapparates 

(Knochenbrüche, Muskel-, Sehnen und Gelenkverletzungen). Folgeerkrankungen 

resultierten aufgrund von Mangelernährung. Der Mangel an Vitaminen, 

Mineralstoffen, Spurenelementen und Aminosäuren bewirkte häufig eine schwere 

Schädigung durch Eiweißmangel (alimentäre Dystrophie). Bestand solch eine 

schwere Schädigung über Monate oder Jahre, wurden die allgemeine Abwehrkraft 

geschwächt und die Organe geschädigt. Die Schwächung der Abwehrkraft wiederum 

erleichterte das Auftreten von Infektionskrankheiten, wie z.B. Hepatitis und 

Lungenentzündungen. Aufgrund der Tatsache, dass -im Gegensatz zu den 

Haftbedingungen in den 50er Jahren- in den 70er und 80er Jahre politische Häftlinge 

„nur“ noch gelegentlich misshandelt wurden, sich ferner in diesen Jahren die 

Ernährungssituation verbesserte, sind körperliche Folgeerkrankungen zahlenmäßig 

weniger bedeutsam als psychische Folgeerkrankungen. 194 

 

                                                
193 Einen Überblick über die veröffentlichten Studien und deren Ergebnisse gibt: Freyberger et al., S. 
17f. 
194 Vgl. Priebe / Denis, S. 298. 
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6. Schlussbetrachtung 
 
Die Haftbedingungen in der Untersuchungshaft beim MfS und im Strafvollzug 

zeigen die ganze Recht- und Wehrlosigkeit der politischen Häftlinge auf. Zudem 

machen sie den Gegensatz zwischen den gesetzlichen Vorgaben und der Realität 

offensichtlich. Es ist der Feststellung Ulrich Schachts zuzustimmen, dass zwar „die 

Unterdrückungsmaßnahmen und –mechanismen“ und „die strukturelle Gewalt“ im 

Strafvollzug der DDR der 70er und 80er Jahre „subtiler, raffinierter“ geworden sind, 

jedoch der Versuch konstant geblieben sei „gerade den politischen Häftling zu 

erpressen, ihn seelisch zu zermürben, seinen inneren Widerstand mit äußeren Mitteln 

zu brechen.“195 Das Gleiche gilt für die Untersuchungshaft beim MfS: Während das 

MfS in den 50er Jahren zumeist physische Gewalt androhte und anwandte um 

Geständnisse zu erpressen, begann es ab den 60er Jahren körperliche Repressionen 

durch psychische zu ersetzen; es ging zu „weicheren Formen“ der Unterdrückung 

über. Fortan setzte das MfS wesentliche Elemente der „operativen Psychologie“ ein: 

Isolation und Verunsicherung, systematische Desinformation und Zermürbung des 

Häftlings. Zudem waren politische Häftlinge stundenlangen Verhören und 

Schlafentzug ausgesetzt, wurden also –der Folterdefinition der Vereinten Nationen 

folgend– psychisch gefoltert. Durch den Übergang zur psychischen Folter „sollten 

und konnten Menschenrechtsverletzungen erfolgreich vor der internationalen 

Öffentlichkeit ‚unsichtbar’  gemacht werden“196 Das MfS verstieß während der 

Untersuchungshaft nicht nur gegen geltendes DDR-Recht, wie das Strafrecht, das 

Strafprozessrecht und die Verfassung, ferner gegen die Hausordnungen, sondern 

auch gegen internationale Menschenrechtskonventionen. Auch das 

Gefängnispersonal der Strafvollzugsanstalten beugte geltendes DDR-Recht 

(Verfassung der DDR, Strafvollzugsgesetz) und hielt sich nicht an die von der DDR 

ratifizierten internationalen Abkommen, wie z.B. den Internationalen Pakt über 

bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 (IPBPR). 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass sich weder die 

Angehörigen des MfS noch die Strafvollzugsangehörigen des MdI auf 

Befehlsnotstand berufen konnten, denn § 95 StGB stellte die Missachtung der 

Grund- und Menschenrechte unter Strafe: 

 

                                                
195 Schacht,  S. 22. 
196 Morawe, S. 382. 
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„  § 95 Ausschluß des Befehlsnotstandes 

Auf Gesetz, Befehl oder Anweisung kann sich nicht berufen, wer in Missachtung der Grund- und 

Menschenrechte, der völkerrechtlichen Pflichten oder der staatlichen Souveränität der Deutschen 

Demokratischen Republik handelt; er ist strafrechtlich verantwortlich.“  

 

Während sich der demokratische Rechtsstaat durch Wahrung der Menschenrechte, 

Grundrechte, Rechtsstaatsprinzipien und strafprozessualen Grundrechte auszeichnet, 

ist festzustellen, „daß die Strafjustiz des SED-Unrechtssystems besonders gegenüber 

dem politischen Gegner Menschenrechte, Grundrechte und rechtsstaatliche 

Grundsätze verletzt hat, um die Macht der SED zu stützen und zu erhalten.“197 Das 

Gefängniswesen der DDR war bis zum Schluss gekennzeichnet durch die Hinnahme, 

Nichtverhinderung und zum Teil Anordnung von Menschenrechtsverletzungen. Ein 

ehemaliger politischer Häftling resümiert als Quintessenz seiner Erfahrungen: „Der 

sozialistische Strafvollzug ist ein getreues Spiegelbild der Doppelgesichtigkeit der 

sozialistischen Gesellschaftsordnung: Eine höchste Stufe der Humanität zu verheißen 

und in der Realität Menschenverachtung, Willkür, Rechtlosigkeit, Menschenhass und 

Unmenschlichkeit zu praktizieren.“198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
197 Gräf, S. 482. 
198 Zit. nach Müller, Die medizinische Versorgung, S. 43. 
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7. Anhang 

 

7.1.Dokumente 
 
 
Dokument 1: Hausordnung für Gefangene in Untersuchungshaftanstalten des MfS 

Quelle: Zit. nach Fricke, Karl Wilhelm: Zur Menschen- und Grundrechtssituation politischer 

Gefangener in der DDR. Analyse und Dokumentation, 2. erg. Auflage, Köln 1988, S. 126-

131. 

 

Dokument 2: Rahmenhausordnung für Strafvollzugseinrichtungen 

Quelle: Erziehung Strafgefangener zu Ordnung und Disziplin, hrsg. von der 

Publikationsabteilung des Ministeriums des Innern. 2. überarbeitete Auflage, Berlin (Ost) 

1982, S. 111-120. 

 

Dokument 3: Die Gewährleistung verfassungsmäßiger Grundrechte und Grundpflichten 

während des Vollzuges einer Strafe mit Freiheitsentzug 

Quelle: Kommentar zum Strafvollzugsgesetz, hrsg. von der Publikationsabteilung des 

Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1980, S. 276-278. 

 

Dokument 4: Prinzipienübersicht über die Arten der Unterbringung der Strafgefangenen in 

den Strafvollzugseinrichtungen und Jugendhäusern 

Quelle: Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des 

Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1981, S. 235. 

 

Dokument 5: Muster eines Verwahrraums, des Bettenbaus und der Schrankordnung 

Quelle: Handbuch für SV-Angehörige der operativen Dienste, hrsg. von der 

Publikationsabteilung des Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1982, S. 163-165. 

 

Dokument 6: Sicherheitskontrollen in Verwahr-, Aufenthalts- und Produktionsräumen 

Quelle: Handbuch für SV-Angehörige der operativen Dienste, hrsg. von der 

Publikationsabteilung des Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1982, S. 166. 
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Dokument 7: Übersicht zur Ernährung Strafgefangener 

Quelle: Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des 

Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1981, S. 236. 

 

Dokument 8: Übersicht über die mögliche Anerkennung bei Strafgefangenen (bezogen auf 

Strafarten und Vollzug) 

Quelle: Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des 

Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1981, S. 216. 

 

Dokument 9: Übersicht über den Umfang der persönlichen Verbindungen Strafgefangener 

Quelle: Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des 

Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1981, S. 213. 

 

Dokument 10: Übersicht über Disziplinarmaßnahmen gegen Strafgefangene (bezogen auf 

Strafarten und Vollzug) 

Quelle: Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des 

Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1981, S. 221. 

 

Dokument 11: Übersicht über die Ausgestaltung des Freizeit- sowie des Einzelarrests 

Quelle: Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des 

Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1981, S. 225. 

 
Dokument 12: Übersicht über die Anwendung unmittelbaren Zwangs mit Hilfsmitteln gegen 

Strafgefangene 

Quelle: Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des 

Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1981, S. 225. 
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Dokument 1 
Hausordnung für Gefangene in Untersuchungshaftanstalten des MfS 
 
 
 

No. 2440 

Ordnungs- und Verhaltensregeln für Inhaftierte 
in den Untersuchungshaftanstalten des MfS 

(Hausordnung) 

Die Hausordnung für Inhaftierte in den UHA basiert auf der Strafprozeßordnung der DDR und garantiert die den 
Beschuldigten und Angeklagten gewährten Rechte, die Durchsetzung der auferlegten Pflichten und legt für alle 
Inhaftierte verbindliche Ordnungs- und Verhaltensregeln fest. Die Ordnungs- und Verhaltensregeln dienen der 
Durchsetzung der Ordnung, Disziplin und Einhaltung der Hygiene in den Untersuchungshaftanstalten des 
Ministeriums für Staatssicherheit. 

1. Grundsatzbestimmungen 

1.1 Inhaftierte haben gleiche Rechte und Pflichten unabhängig ihrer Nationalität, ihrer Rasse, ihres 
Glaubensbekenntnisses, ihrer Weltanschauung oder ihrer Zugehörigkeit zu einer Klasse oder einer sozialen 
Schicht. 

1.2  Inhaftierte haben die Pflicht: 
- die in dieser Ordnung festgelegten Ordnungs- und Verhaltensregeln einzuhalten, 

- den Anordnungen der UHA Folge zu leisten, 
- den Tagesablauf einzuhalten, 

- das Volkseigentum, insbesondere die Einrichtungen der Verwahrräume, die übergebenen Kleidungs- und 
Nutzungsgegenstände sorgfältig zu behandeln, vor Beschädigung und vor Verlust sowie Mißbrauch zu 
schützen, 

- die Bestimmungen über den Gesundheits- und Brandschutz einzuhalten, 
- sich den ärztl ichen Untersuchungen zu unterziehen und den angeordneten Schutzimpfungen zu 

unterziehen und den ärztl ich angeordneten Maßnahmen und Verhaltensweisen uneingeschränkt 
nachzukommen 

- Gefahren für Personen und Sachen unverzüglich den Angehörigen der UHA zu melden und - soweit die 
Möglichkeit besteht - abzuwenden. 

 

1.3 Den Inhaftierten wird gewährleistet: 
- die Mitwirkung am gesamten Strafverfahren, die Wahrnehmung ihrer strafprozessualen Rechte, 

insbesondere das Recht auf Verteidigung und auf Einlegung auf Beschwerden und Rechtsmittel, 
- auf Ersuchen, die für die Verteidigung notwendigen Materialien und gesetzlichen Bestimmungen zu erhalten, 
- im Ermittlungsverfahren mit Zustimmung des leitenden Staatsanwaltes oder nach Anklageerhebung des 

zuständigen Gerichts, die Wahrnehmung ihrer Rechte in Zivil-, Arbeits- und Familienrechtssachen, 
- in Übereinstimmung mit den Festlegungen des leitenden Staatsanwaltes oder zuständigen Gerichts, der 

Briefwechsel mit Familienangehörigen und der Empfang von Besuch, 
- eine angemessene Verpflegung, Unterbringung, regelmäßige hygienische Betreuung und eine den 

sozialversicherungsrechtl ichen Bedingungen entsprechende medizinische Betreuung, 
- eigene Bekleidung zu tragen, 
- nach Bestätigung Rauch-, Lese- und Einkaufserlaubnis. 

1.4 Den Inhaftierten ist untersagt: 
- in den Untersuchungshaftanstalten zu lärmen, zu pfeifen, zu klopfen, zu rufen, zu singen oder auf andere 

Art und Weise die Ruhe und Ordnung zu stören, in jeder Form der Zeichengebung oder anderweitig mit 
Inhaftierten anderer Verwahrräume in Verbindung zu treten, aus dem Fenster zu winken, zu rufen oder sich 
in anderer Weise bemerkbar zu machen sowie Gegenstände aus dem Fenster zu werfen, 
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- sich vor das Sichtfenster der Verwahrraumtür zu stellen, 
- die Wände zu beschriften, 
- die sanitären Anlagen zu verunstalten, zu beschmutzen oder zu zerstören, 

- der Mißbrauch sowie die Vornahme von Veränderungen an technischen Einrichtungen, Signalanlagen und 
des Standortes der Einrichtungsgegenstände in den Verwahrräumen, 

- die ihnen zugewiesenen Räume oder Bereiche ohne Erlaubnis zu verlassen, 
- Aufzeichnungen jeder Art ohne Genehmigung anzufertigen oder aufzubewahren, andere als ausgehändigte 

oder überlassene Gegenstände zu besitzen, 
- andere Inhaftierte gegen die Ordnungs- und Verhaltensregeln anzustiften oder Handlungen zu 

unternehmen, die sich gegen Ordnung und Sicherheit richten, 
- Tätowierungen bei sich selbst oder anderen Inhaftierten vorzunehmen, 

- in den ihnen zur Verfügung gestel l ten Büchern aus der Haftanstaltsbibl iothek Eintragungen und 
Unterstreichungen vorzunehmen sowie Buchseiten zu entfernen. 

 
 
2. Verhaltensregeln 

2.1 Anrede 
Die Angehörigen der Untersuchungshaftanstalt sowie die Untersuchungsführer sind mit Herr bzw. Frau und 
Dienstgrad anzusprechen. 
- Sofern ein Inhaftierter einen Angehörigen der UHA zu sprechen wünscht, hat er dies durch Betätigen der 

Signalanlage in den Verwahrräumen anzuzeigen. 
- Beim Gespräch ist eine aufrechte Haltung einzunehmen. 

Inhaftierte werden mit der Verwahrraum- und Belegungsnummer angesprochen. Die Entbietung des 
Tagesgrußes an Angehörige der Untersuchungshaftanstalt ist zu unterlassen. Eine Meldung durch 
Inhaftierte erfolgt nur bei Vorkommnissen. 

2.2  Öffnen des Verwahrraumes 
- Beim Öffnen bzw. Betreten des Verwahrraumes durch Angehörige der UHA haben sich die Inhaftierten von 

ihren Plätzen zu erheben, ihren Standort in der Nähe des Verwahrraumfensters einzunehmen, ihr Gesicht der 
Tür zuzuwenden und die Hände locker an die Seite der Oberschenkel zu legen. 

- Während der Esseneinnahme hat nur der Inhaftierte aufzustehen, der durch den Angehörigen der UHA 
angesprochen wird. 

2.3  Rauchen 
- Das Rauchen ist nur in den Verwahrräumen gestattet. 

Auf sowie in den Betten während der angeordneten Nachtruhe ist das Rauchen nicht erlaubt. 

2.4  Brandgefahr 
- Auftretende Brände sind sofort zu melden. Bei Bränden haben sich die Inhaftierten ruhig zu verhalten und 

den gegebenen Anweisungen der Angehörigen der UHA zur Evakuierung sofort nachzukommen. 

 

2.5 Verhalten untereinander 
- Inhaftierte haben während des Zusammenlebens in der UHA sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer 

Pflichten zu unterstützen und im persönlichen Umgang untereinander so zu benehmen, wie es die Ordnung 
und die Menschenwürde verlangen. Sie haben aufeinander Rücksicht zu nehmen und jede Störung, 
besonders in den angeordneten Ruhezeiten, zu unterlassen. 

3. Ordnung in den Verwahrräumen 

3.1 Die Verwahrräume und andere zugewiesene Räume sowie die Einrichtungsgegenstände sind pflegl ich zu 
behandeln, in ordentl ichem Zustand zu halten und zu den festgelegten Zeiten zu reinigen. 

3.2  Die Betten sind nur während der Ruhezeiten und in der festgelegten Bekleidung zu benutzen. Während 
der Ruhezeiten ist das Gesicht nicht zu verdecken. Während der Tageszeit darf die Lagerstätte nur mit 
besonderer Genehmigung benutzt werden. Die für den tägl ichen Gebrauch genehmigten Gegenstände sind in 
dem Verwahrraum einheitlich geordnet an den dazu bestimmten Stellen abzulegen. 
 
3.3 Speisereste, Abfälle aller Art oder andere Gegenstände sind nicht in die sanitären Anlagen zu schütten, 
sondern in den dafür bereitgestellten Behältnissen abzulegen. 
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4. Gesundheitsschutz 

4.1 Krankheitserscheinungen, Verletzungen und das Auftreten von Ungeziefer sind sofort zu melden. Es ist 
untersagt, Krankheiten und Verletzungen eigenmächtig zu behandeln oder von anderen Inhaftierten 
behandeln zu lassen. Es ist untersagt, sich körperliche Selbstbeschädigung zuzufügen. Im Krankheitsfall 
haben Inhaftierte wahrheitsgemäße Angaben über ihre Beschwerden vorzubringen und den Heilungs- und 
Genesungsprozeß durch persönliches Verhalten zu unterstützen. 

4.2  Vor der Nachtruhe und nach dem Wecken haben sich die Inhaftierten zu waschen und die Zähne zu 
putzen. Die Körperreinigung hat gründlich zu erfolgen. 

4.3  Zur Nachtruhe haben alle Inhaftierten eine gesonderte Nachtbekleidung anzuziehen. 

4.4  Männliche Inhaftierte haben sich regelmäßig zu rasieren und ihr Kopfhaar schneiden zu lassen. 
Weibl iche Inhaftierte haben ihr Kopfhaar zweckmäßig und leicht pflegbar zu tragen. 

4.5  Durch die Inhaftierten ist eine den gegebenen Möglichkeiten entsprechende Durchlüftung des 
Verwahrraumes durchzuführen. 

5. Bekleidung 

5.1  Zur Schonung der persönlichen Bekleidung kann auf Wunsch anstaltseigene Bekleidung zur Verfügung 
gestellt werden. 

5.2  Verschmutzte oder schadhafte Bekleidung und Wäsche ist zur Reparatur oder zur Reinigung abzugeben. 

5.3  Es ist untersagt, die Bekleidungsgegenstände und Wäsche untereinander zu tauschen. 

5.4  Bei Verfügung von Sicherheitsmaßnahmen oder zur Aufrechterhaltung der Hygiene in der 
Untersuchungshaftanstalt kann auf Weisung des Leiters der UHA das Tragen anstaltseigener Kleidung 
angeordnet werden. 

6. Freistunde 
Während des täglichen Aufenthaltes im Freihof hat sich der Inhaftierte nicht in unmittelbarer Nähe der 
Begrenzung oder der Eingangstür zu bewegen. Rauchen, lautes Sprechen oder Pfeifen ist nicht gestattet. 
Inhaftierte können während der Freistunde gymnastische Übungen durchführen. Ein Verstoß gegen die 
Ordnung und Diszipl in bei der Freistunde zieht einen sofortigen Abbruch der Freistunde nach sich. 
 
 
7. Meldungen, Beschwerden, Gesuche 

7.1  Meldungen zum Untersuchungsführer, Leiter der UHA, Staatsanwalt, Arzt oder Effektenverwalter 
haben bei der Herausgabe des Frühstückgeschirrs oder während des Durchganges des Offiziers vom Dienst 
zu erfolgen. Bei Vorliegen besonderer Gründe hat eine Meldung zum Untersuchungsführer oder dem Leiter der 
UHA zu erfolgen. 
Sprechtage für Inhaftierte beim Leiter der UHA sind: donnerstags. 

7.2  Zur Einreichung von Beschwerden, Gesuchen und Eingaben haben sich die Inhaftierten beim 
Untersuchungsführer, Leiter der UHA oder beim zuständigen Staatsanwalt zu melden. Beschwerden, 
Gesuche und Eingaben sind mündlich oder in schriftlicher Form offen vorzubringen. Es ist nicht gestattet: 
- sich in derselben Angelegenheit gleichzeitig an verschiedene zu wenden, 
- gemeinsam mit anderen Inhaftierten Beschwerden, Gesuche und Eingaben an die zuständigen Organe zu 

richten, 
- unwahre Behauptungen aufzustellen, Tatsachen zu verdrehen oder falsche Beschuldigungen zu erheben. 

7.3  Beschwerden gegen die Diszipl inar- und Sicherungsmaßnahmen sind beim Leiter der UHA, beim 
Untersuchungsführer oder beim Staatsanwalt innerhalb einer Woche schriftlich oder mündlich einzulegen. 
- Die Einlegung einer Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

7.4 Von diesen Regelungen werden die Bestimmungen über die Haftbeschwerde gemäß § 127 der StPO nicht 
berührt. 
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8. Literatur, Presse, Unterhaltungsspiele 

8.1  Inhaftierte können die in der UHA geführten Presseerzeugnisse käufl ich erwerben. Bücher können 
ausgeliehen werden. 

8.2  Erworbene Presseerzeugnisse sind am nächsten Tag zur Verwertung abzugeben. 

8.3  Inhaftierte können aus dem Bestand der UHA Unterhaltungsspiele erhalten, z. B. Schach, Dame, 
Domino, Halma. Andere Unterhaltungsspiele als die aus dem Bestand der UHA sind nicht gestattet. 

9. Einkauf 

Den Inhaftierten ist es gestattet, auf eigene Kosten aus dem Angebot der UHA Gegenstände des persönlichen 
Bedarfs, Nahrungsmittel sowie Tabakwaren zu erwerben. Die Aufbewahrung der Lebensmittel hat in 
geeigneten Behältnissen und an den festgelegten Orten zu erfolgen. Bestelltage für den Einkauf sind: der 1. 
und 3. Montag des Monats. 
 
 
10. Persönliche Verbindungen 

10.1  Persönliche Verbindungen werden durch den Staatsanwalt oder in seinem Auftrag genehmigt. 

10.2   Im Briefverkehr und beim Besuch können sich Inhaftierte über persönliche, betriebl iche und 
gesellschaftl iche Probleme austauschen. Es ist untersagt, dabei über die mit dem Strafverfahren oder 
anderen Straftaten im Zusammenhang stehenden Probleme, über Angelegenheiten der 
Vollzugseinrichtungen, über Angehörige der UHA und des Untersuchungsorgans oder über andere 
Inhaftierte zu schreiben oder zu sprechen. 

10.3   Es ist untersagt, beim Besuch ohne Erlaubnis Gegenstände von Besuchern zu empfangen oder an diese 
zu übergeben. Körperlicher Kontakt zwischen Inhaftierten und Besuchern ist grundsätzlich nicht gestattet. 
Der Besuch wird abgebrochen, wenn die Beteiligten durch ihr Verhalten den Zweck der U-Haft oder die 
Ordnung und Sicherheit der UHA gefährden, insbesondere, wenn sie gegen die vorstehenden Verbote 
verstoßen. 

11. Diszipl inar- und Sicherungsmaßnahmen 

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Hausordnung, bei Verstößen gegen die Pflichten und Verhaltensregeln 
können Disziplinar- und Sicherungsmaßnahmen in Anwendung gebracht werden. Eine Verfolgung für 
strafbare Handlungen oder die Schadensersatzpflicht für schuldhaft verursachte Schäden bleibt von den 
Disziplinarmaßnahmen unberührt. 

 
Leiter der Untersuchungshaftanstalt 

 
 
 
 
 (Quelle: Zit. nach Fricke, Karl Wilhelm: Zur Menschen- und Grundrechtssituation 
politischer Gefangener in der DDR. Analyse und Dokumentation, 2. erg. Auflage, Köln 1988, 
S. 126-131.) 
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Dokument 2 
Rahmenhausordnung für Strafvollzugseinrichtungen 
 
 
 

In der Hausordnung sind die Rechte und Pflichten der Strafgefangenen, die Ordnungs- und Verhaltensregeln 
sowie die Bestimmungen zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Tagesablaufes enthalten. Sie dient der 
einheitlichen Durchsetzung der Ordnung und Disziplin in der Strafvollzugseinrichtung. 

 

1.         Grundsatzbestimmungen 

1.1. Strafgefangene haben gleiche Rechte und Pflichten,  unabhängig von  ihrer Nationalität, ihrer 
Staatsbürgerschaft,  ihrer Rasse,  ihres Geschlechts, ihres weltanschaulichen oder religiösen 
Bekenntnisses oder ihrer sozialen Herkunft und Stellung. 

 

1.2. Die Rechte der Strafgefangenen werden nur soweit eingeschränkt, wie das gesetzlich zulässig und im 
Interesse der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung notwendig ist. 

 

1.3 Den Strafgefangenen wird der Schutz ihres Lebens, ihrer Gesundheit und Arbeitskraft gewährleistet. 
Die Unterbringung, Versorgung und Betreuung erfolgt nach den allgemeinen Grundsätzen der Förderung 
und Erhaltung der Gesundheit, den allgemeinen Grundsätzen der Hygiene und des Zusammenlebens in der 
Gemeinschaft. 

 
1.4. Strafgefangene haben entsprechend den Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes und der dazu 
erlassenen Regelungen insbesondere das Recht auf 
 

— ordnungsgemäße Unterbringung, Bekleidung und Ernährung 
— täglich 1 Stunde Aufenthalt im Freien, sofern die Witterungsbedingungen dies zulassen 
— eine zusammenhängende Schlafenszeit von mindestens 8 Stunden täglich 
— eine den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen entsprechende, unentgeltliche medizinische 

Betreuung und Versorgung sowie tägliche Körperpflege und allgemeine Hygiene 
— Einsatz zu gesellschaftlich nützlicher Arbeit unter Einhaltung der Rechtsvorschriften über die Arbeitszeit, 

den Arbeits- und Gesundheitsschutz und auf Vergütung der Arbeit 
— schöpferische Mitarbeit im Arbeitsprozeß, im besonderen Teilnahme am Produktionswettbewerb, an 

Produktionsberatungen und an der Neuerertätigkeit 
— Erwerb von Waren des persönlichen Bedarfs, Bezug von Tageszeitungen, Büchern und anderen 

Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik zugelassen sind sowie finanzielle und 
materielle Unterstützung der Angehörigen entsprechend den rechtlichen Regelungen 

— persönliche Verbindungen entsprechend den rechtlichen Regelungen 
— aktive Einbeziehung in den Erziehungsprozeß, einschließlich der Mitwirkung 
 an der Gestaltung der arbeitsfreien Zeit sowie der Festigung der Disziplin 
— Wahrung ihrer Interessen in zivi l -,- famil ien-, arbeits- und strafrechtl ichen  
 Angelegenheiten einschl ießl ich des Rechts, sich vertreten zulassen 
— Eingaben und Beschwerden zur Wahrnehmung persönlicher und gesellschaftlicher  
 Interessen einzureichen 
 

1.5. Strafgefangene haben die im Strafvollzugsgesetz und in den dazu erlassenen Bestimmungen sowie die in dieser 
Hausordnung festgelegten Pflichten und Verhaltensregeln einzuhalten und durch vorbildliches Verhalten dazu beizutragen, 
daß sie die ihnen zustehenden Rechte voll wahrnehmen können. Sie haben insbesondere die Pfl icht, 

 
— die ihnen zugewiesene Arbeit ordnungsgemäß durchzuführen, sich dabei gegenseitig zu  
 unterstützen und die Arbeitszeit voll zu nutzen 
— sich die für ihren Arbeitseinsatz erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten  
 anzueignen 
— Arbeiten zur Erhaltung der Ordnung und Sauberkeit der Strafvol lzugseinrichtung und  
 zur unmittelbaren  Versorgung  der Strafgefangenen durchzuführen 

— das Volkseigentum zu pflegen, zu schonen und es vor Verlust und Beschädigung zu schützen 
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— an den Maßnahmen der staatsbürgerl ichen Erziehung, der al lgemeinen und berufl ichen Bi ldung und der 
Ausgestaltung der arbeitsfreien Zeit tei lzunehmen und aktiv mitzuarbeiten 

— die Bestimmungen über den Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie über den Brandschutz einzuhalten und festgelegte 
ärztliche Maßnahmen über Förderung,  Erhaltung und Wiederherstel lung der Gesundheit zu  befolgen 

— Gefahren für Personen und Sachen unverzüglich zu melden und — soweit wie möglich — abzuwenden 
— den Weisungen der Strafvol lzugsangehörigen und anderen mit der Erziehung und Beaufsichtigung beauftragten 

Personen Folge zu leisten 
— den Aufträgen und Kommandos der mit konkreten Aufgaben und Verantwortung beauftragten Strafgefangenen 

(Verwahrraumälteste, Brigadiere, Aktivmitglieder u. a.) Folge zu leisten 
— den Tagesablaufplan einzuhalten 
— den Personalbogen und al le an sie gerichteten Fragen wahrheitsgemäß auszufüllen bzw. zu beantworten und den 

Lebenslauf ausführlich niederzuschreiben. 
 

1.6. Strafgefangene haben im Verhalten untereinander die Regeln des Zusammenlebens zu achten, sich gegenseitig 
bei der Erfüllung ihrer Pflichten zu unterstützen und sich im persönlichen Umgang untereinander immer so zu benehmen, 
wie es die Ordnung und die Würde des Menschen verlangen. Dabei haben Strafgefangene aufeinander Rücksicht zu 
nehmen und jede unnötige Störung der anderen, besonders in den angeordneten Schlafens  bzw. Ruhezeiten, zu unterlassen. 

 
1.7. Den Strafgefangenen ist es untersagt, 
 
— andere als die ausgehändigten und genehmigten Gegenstände zu besitzen 
— Veränderungen an technischen und Sicherungsanlagen vorzunehmen oder diese zu mißbrauchen 
— auf Diensthunde einzuwirken 
— unerlaubte Verbindungen aufzunehmen 
— andere Strafgefangene physisch oder psychisch zu mißhandeln, zu nötigen oder auf andere Art und Weise sich 

gefügig zu machen 
— körperliche Selbstbeschädigungen herbeizuführen 
— sich selbst oder andere zu tätowieren bzw. sich tätowieren zu lassen 
— alkoholische Getränke zu beschaffen, herzustellen bzw. zu sich zu nehmen 
— andere als die ausgehändigten Unterhaltungsspiele zu benutzen 
— Spiele zum Erreichen materieller oder finanzieller Vorteile durchzuführen 
— andere als genehmigte Unterlagen zu besitzen bzw. andere als genehmigte Aufzeichnungen anzufertigen 

— andere Strafgefangene zu Verstößen gegen Ordnungs- und Verhaltensregeln zu veranlassen 

— die zum Aufenthalt zugewiesenen Räume bzw. Bereiche ohne Erlaubnis zu verlassen. 
 

2. Anrede 

2.1. Die Strafvollzugsangehörigen sind mit Herr bzw. Frau und Dienstgrad, die im Strafvollzug tätigen 
Zivilpersonen mit Herr bzw. Frau und Familiennamen anzusprechen. 

 

2.2. Sofern Strafgefangene einen Strafvollzugsangehörigen zu sprechen wünschen, haben sie ihm 
gegenüber ordentlich und diszipliniert aufzutreten. In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn Strafgefangene 
von einem Strafvollzugsangehörigen angesprochen werden. 

 

3. Tagesgruß und Meldungen 

3.1. Den Strafvollzugsangehörigen und anderen mit der Erziehung und Beaufsichtigung beauftragten 
Personen ist der Tagesgruß zu entbieten. 

 

3.2. Beim Aufschluß bzw. Betreten des Verwahrraumes durch Strafvollzugsangehörige haben die 
Verwahrraumältesten „Achtung!" zu rufen und Meldung zu erstatten. Die anderen Strafgefangenen haben 
sich von den Plätzen zu erheben. Die Meldung hat zu enthalten: 
 

— die Bezeichnung des Verwahrraumes 
— die Belegungsstärke 
— die Namen der abwesenden Strafgefangenen 
— etwaige Vorkommnisse 
— den Namen des Meldenden. 

Nach der Meldung hat der Meldende den Tagesgruß zu entbieten. Bei Abwesenheit des Verwahrraumältesten 
hat der Strafgefangene zu melden, der den Strafvollzugsangehörigen als erster erblickt. 
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3.3. Betritt ein Vorgesetzter während des Aufenthaltes eines Strafvollzugsangehörigen  den 
Verwahrraum, haben sich die Strafgefangenen in diesen Fällen ohne Aufforderung von ihren Sitzplätzen zu 
erheben. 
 
3.4. Wird ein Verwahrraum am Tage wiederholt von denselben Strafvollzugsangehörigen  betreten,  entfällt  die 
Meldung.   Der Verwahrraumäl teste hat in diesen Fäl len nur „Achtung!“  zu rufen. Bei  Einzelunterbringung hat der 
Strafgefangene aufzustehen und zurückzutreten. 
 

3.5. Bei Bewegungen in geordneter Form, während der Arbeit, bei Veranstaltungen und sportl ichen Übungen und bei 
der Einnahme von Mahlzeiten erfolgt, sofern kein aufsichtsführender Strafvollzugsangehöriger anwesend ist, die 
Entbietung des Tagesgrußes und die Meldung durch die Brigadiere  bzw.   beauftragten  Strafgefangenen. „Achtung!“    
ist nicht zurufen. 

 

3.6. Meldungen von Strafgefangenen an Strafvollzugsangehörige erfolgen ohne Veränderung der jeweiligen Antrete- 
oder Bewegungsform. Es wird kein Kommando gegeben, und es erfolgt keine Blickwendung. Der Meldende verläßt die 
geordnete Form (auch während der Bewegung), meldet und geht sofort zurück. Diese Meldung entfäl l t, wenn die 
Strafgefangenen durch einen Strafvollzugsangehörigen beaufsichtigt werden. 

 

3.7. Beim  Betreten  von  Diensträumen  der  Strafvollzugseinrichtung haben sich Strafgefangene mit Namen, ihrem 
Auftrag oder ihrem Anliegen zu melden. 

 

4. Verhalten im Produktionsprozeß 

4.1. Die Arbeitsordnung des Betriebes und die Arbeitsdisziplin sind einzuhalten; geleistete Arbeit ist wahrheitsgemäß 
abzurechnen. 

 

4.2. Jede erkennbare Qual i tätsminderung des Arbeitsmaterials sowie Fehler vorausgegangener Arbeitsgänge, die 
zu Ausschuß bzw. Qual i tätsminderung führen oder führen könnten, haben Strafgefangene unverzüglich den zuständigen 
Betriebsangehörigen mitzuteilen. 

 

4.3. Maschinen, Geräte und Ausrüstungen sind pfleglich zu behandeln, und das vorhandene Material  ist rationel l  zu 
verarbeiten. Verstöße gegen die Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzbestimmungen sind von Strafgefangenen, sobald 
sie davon Kenntnis erhalten, unverzüglich den Betriebsangehörigen bzw. Strafvollzugsangehörigen mitzuteilen. 

 

5. Ordnung in den Verwahrräumen 

5.1. Die Verwahr- und anderen zugewiesenen Räume sowie die Einrichtungsgegenstände sind stets pflegl ich zu 
behandeln, selbst zu reinigen und in ordentl ichem Zustand zu halten. 

 

5.2. Die Einrichtungsgegenstände sind an den dafür bestimmten Plätzen zu belassen und nur zweckentsprechend zu  

nutzen. 

 

5.3. Es ist nicht erlaubt, aus dem Fenster zu winken, zu rufen oder sich in anderer Weise bemerkbar zu machen sowie 
Gegenstände aus dem Fenster zu werfen bzw. weiterzureichen. 

 
5.4. Bekleidung, Wäsche und die für den täglichen Gebrauch genehmigten Gegenstände sind in den Verwahrräumen 
einheitl ich geordnet an den dazu bestimmten Stellen abzulegen. 
 
5.5. Die Aufbewahrung von Lebensmitteln hat in geeigneten Behältnissen und an den festgelegten Orten zu 
erfolgen. 
 

5.6. Die Betten sind nur während der Schlafenszeit oder ärztl ich angeordneten Ruhezeit und nur in der 
festgelegten Bekleidung zu benutzen. Danach sind die Betten einheitl ich in der festgelegten Form zu ordnen. 

Anmerkung: 

Die Ordnung in den Verwahrräumen, die Aufbewahrung der Bekleidung, der Wäsche, der für den tägl ichen Gebrauch 
genehmigten Gegenstände sowie von Lebensmitteln ist vom Leiter der Strafvollzugseinrichtung in der Hausordnung 
entsprechend den konkreten örtl ichen Bedingungen festzulegen. 
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6. Körperpflege und Hygiene 

6.1. Strafgefangene haben tägl ich die persönl iche Hygiene sorgfäl tig einzuhalten. 

 

6.2. Vor der Schlafenszeit und nach dem Wecken haben sich Strafgefangene zu waschen und die Zähne zu 
putzen. 

 

6.3. Strafgefangene haben mindestens einmal in der Woche zu duschen bzw. zu baden. 

 

6.4. Männl iche Strafgefangene haben sich regelmäßig zu rasieren und einen kurzen Haarschnitt zu tragen. Frauen 
haben ihr Haar zweckmäßig und leicht pflegbar zu tragen. 

Anmerkung: 

Die Zeiten für das Duschen bzw. Baden sowie für das Haarschneiden sind vom Leiter der Strafvollzugseinrichtung 
konkret festzulegen. 

 

7. Bekleidungsordnung 

7.1. Die Bekleidungsordnung ist einzuhalten. 
 

7.2. Die Bekleidung muß stets in einem ordentl ichen Zustand sein. Tägl iche Säuberungen und kleine 
Reparaturen sind von Strafgefangenen selbst durchzuführen. 

 

7.3. Stark verschmutzte oder schadhafte Bekleidung ist in der Bekleidungskammer zu tauschen. 

 

7.4. Es ist untersagt, Änderungen an der Bekleidung oder an der Bekleidungskennzeichnung vorzunehmen. 

Anmerkung: 
Durch den Leiter der Strafvollzugseinrichtung sind konkret zu bestimmen: 

— Trageweise der Bekleidung zu den entsprechenden Tages- und Jahreszeiten 
— die Zeiten für Bekleidungsappelle sowie Putz- und Flickstunden  
— die Regelung des Bekleidungstausches. 
 
8. Rauchen 

8.1. Das Rauchen ist nur an den festgelegten Orten und zu den dafür bestimmten Zeiten gestattet. 

Anmerkung: 

Die Orte und Zeiten sind durch den Leiter der Strafvol lzugseinrichtung konkret zu bestimmen. 

 

8.2. Während der Schlafens- bzw. Ruhezeit ist das Rauchen verboten. 

 

9. Verhalten im Rahmen des Gesundheitsschutzes 

9.1. Strafgefangene haben ihr Gesamtverhalten auf die Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit bzw. auf 
die schnelle Wiederherstellung der Gesundheits- und Leistungsfähigkeit im Erkrankungs- oder Verletzungsfal l  einzustel len 
sowie al les zu unterlassen, was den Hei lungs- bzw. Gesundungsprozeß bei sich oder anderen Strafgefangenen 
beeinträchtigen kann. 

 

9.2. Jede Erkrankung, Verletzung oder Selbstbeschädigung sowie der Befall mit Gesundheitsschädlingen ist sofort 
den Strafvollzugsangehörigen mitzuteilen. 

 

9.3. Es ist untersagt, Krankheiten und Verletzungen eigenmächtig zu behandeln, von nichtberechtigten 
Strafgefangenen behandeln zu lassen oder den Arzt über den Gesundheitszustand zu täuschen. 

 

9.4. Arbeitsunfälle sind sofort mitzuteilen. 

Anmerkung: 

Der Personenkreis, dem Arbeitsunfälle mitzuteilen sind, ist durch den Leiter der Strafvollzugseinrichtung festzulegen. 
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10. Persönliche Verbindungen 

10.1. Strafgefangenen werden persönliche Verbindungen mit ihren Ehegatten, Kindern, Eltern, Geschwistern, 
Großeltern und Verlobten sowie anderen Personen aus ihren ehemal igen und künftigen Wi rkungs- und 
Lebensbereichen gewährt. 

10.2. Strafgefangene haben mitzuteilen, mit wem sie persönliche Verbindungen aufrechterhalten oder aufnehmen 
wol len bzw. wenn sie eine Veränderung der persönl ichen Verbindungen wünschen. 

 

10.3. Beim Briefwechsel und Besuch können sich Strafgefangene mit ihren Briefpartnern und Besuchern über famil iäre, 
verwandtschaftl iche und gesel lschaftl iche Probleme austauschen. Es ist ihnen untersagt, dabei über Angelegenheiten 
des Strafvollzuges, über Strafvollzugsangehörige oder über andere Strafgefangene zu schreiben oder zu sprechen. 

 

10.4. Die Unterhaltung beim Besuch und der Briefverkehr haben in deutscher Sprache zu erfolgen. Strafgefangene, die 
der deutschen Sprache nicht mächtig sind, können sich einer anderen Sprache bedienen. Briefe sind deutl ich lesbar zu 
schreiben. Eine Aushändigung oder Weiterlei tung von Briefen unterbleibt, wenn sie unbegründet in einer fremden 
Sprache geschrieben sind. 

 

10.5. Briefe werden an Strafgefangene nicht ausgehändigt und an die Empfänger nicht abgesandt, wenn der 
Inhalt die Strafgesetze verletzt oder die Sicherheit sowie den Erziehungsprozeß gefährdet. Diese Briefe werden 
eingezogen. 

 

10.6. Strafgefangene können Briefe in der Regel bis zu einem Monat persönlich aufbewahren. Sie sind von 
ihnen danach zu vernichten. Auf Wunsch können die Briefe zu den Effekten genommen werden. 

 

10.7. Den Strafgefangenen kann es gestattet werden, ihre Besucher mit Handschlag zu begrüßen und zu 
verabschieden. Sie können nach Genehmigung des beaufsichtigenden Strafvollzugsangehörigen kleinere 
Geschenke von ihren Besuchern entgegennehmen. Es ist untersagt, ohne Erlaubnis Gegenstände von 
Besuchern zu übernehmen oder an diese zu übergeben. 

 

10.8. Persönliche Verbindungen können zeitlich befristet, eingeschränkt oder abgebrochen werden, wenn 
das im Interesse der Sicherheit notwendig ist oder das Erreichen des Erziehungszieles gefährdet wird. 

Anmerkung: 

Ausgehend von den gesetzlichen Bestimmungen und weisungsgemäßen Regelungen sind durch den Leiter der 
Strafvollzugseinrichtung die Festlegungen in der Hausordnung hinsichtlich der persönlichen Verbindungen zu 
konkretisieren. 

 

11.         Umgang mit Wer tgutscheinen 

11.1. Wertgutscheine sind sorgfältig zu behandeln. Sie dienen ausschließlich zum genehmigten Einkauf von 
Waren und Gegenständen des persönlichen Bedarfs. 

Anmerkung: 

Der Leiter der Strafvollzugseinrichtung hat die Art und Weise der Aufbewahrung der Wertgutscheine durch 
Strafgefangene zu bestimmen. 

 

11.2. Jeglicher Mißbrauch von Wertgutscheinen ist untersagt. 

 

11.3. Der Betrag, den Strafgefangene über den monatlichen Einkaufsbetrag hinaus bei sich führen können, 
darf 50,— M in Wertgutscheinen nicht übersteigen. 

 

11.4. Nicht in Anspruch genommene Wertgutscheine können zur Gutschrift  auf das  Eigengeldkonto  
zurückgegeben werden. In den Folgemonaten können die Wertgutscheine auf Grund eines schriftlichen 
Antrages wieder ausgehändigt werden. 

 

11.5. Wertgutscheine sind nur in der ausgebenden Strafvollzugseinrichtung gültig. Bei Verlegungen in eine 
andere Einrichtung oder bei Entlassung aus dem Strafvollzug sind die noch vorhandenen 
Wertgutscheine zwecks Gutschrift gegen Quittung zurückzugeben. 

 
 



 72

 12. L iteratur , Presseerzeugnisse, Musikinstrumente und Unterhaltungsspiele 

12.1. Die aus der Bücherei entliehene Literatur ist pfleglich zu behandeln und darf nicht vorsätzl ich beschädigt 
werden. Sie darf nur in den Verwahrräumen aufbewahrt werden. Die Ausleihfristen sind einzuhalten. Ein Verlust von 
entl iehener Li teratur ist sofort dem Erzieher zu melden. 

 

12.2. Bei einer Entlassung, einer Verlegung aus dem Bereich der Vol lzugsabtei lung, einer stationären  Einweisung 
im Krankheitsfal l  und bei Arrestantritt sind entliehene Bücher zurückzugeben. 

Anmerkung: 

Konkrete Festlegungen hierzu sind in der Benutzungsordnung für Bibliotheken für Strafgefangene festzulegen. 

 

12.3. Erworbene Presseerzeugnisse (Tageszeitungen und Zeitschri ften) sind nach festgelegter Frist zur Verwertung 
abzugeben. 

Anmerkung: 
Die Abgabefrist ist konkret in der Strafvol lzugseinrichtung festzulegen. 
 

12.4. Musikinstrumente, Unterhaltungsspiele, Geräte sowie Materialien zur Al lgemeinbi ldung oder zur berufl ichen 
Ausbi ldung bzw. kulturel len und sportl ichen Betätigung sind nur in den dafür vorgesehenen Räumen aufzubewahren, 
für den vorgesehenen Zweck zu nutzen und nach Gebrauch unverzüglich wieder abzugeben. 

Anmerkung: 

Zur Art und zum Umfang der Unterhaltungsspiele sowie über die Art und Weise und die Zeiten der kulturel len und 
sportl ichen Betätigung sind in der Hausordnung konkrete Festlegungen zu treffen. 

 

13.  Eingaben 

13.1. Strafgefangene haben das Recht, Eingaben in mündl icher oder schri ftl icher Form vorzubringen. Eingaben 
sind in der Regel dem zuständigen Erzieher vorzutragen. In unaufschiebbaren Fällen können sich Strafgefangene an den 
nächsten Strafvol lzugsangehörigen wenden. Das Recht der Eingaben an andere staatl iche Organe und Insti tutionen 
wird dadurch nicht eingeschränkt. 

 

13.2. Die Strafgefangenen können dem Leiter der Strafvol lzugseinrichtung  persönl ich zu  den  festgelegten  Zeiten 
ihre Anl iegen unterbreiten oder Eingaben vortragen. 

Anmerkung: 

Der Leiter der Strafvollzugseinrichtung hat die Sprechzeiten und andere Regelungen zur Gewährleistung des 
Eingabenrechts der Strafgefangenen in der Hausordnung konkret festzulegen. 

 
13.3. Es ist nicht gestattet, sich in derselben Angelegenheit gleichzeitig an mehrere Organe zu wenden sowie 
gemeinsame Beschwerden oder Gesuche einzureichen bzw. vorzubringen. 
 

14. Schadenersatzleistungen 

Für schuldhaft verursachte Schäden sind Strafgefangene entsprechend den Rechtsvorschriften zum Schadenersatz 
verpflichtet. Die Anwendung von Disziplinarmaßnahmen oder eine strafrechtliche Verantwortlichkeit werden dadurch 
nicht ausgeschlossen. 

 

15. Anerkennungen 

15.1. Um positives Gesamtverhalten Strafgefangener zu fördern, können Anerkennungen ausgesprochen werden. Sie 
werden vor al lem angewandt, wenn Strafgefangene die an sie gestellten Forderungen gewissenhaft erfüllen oder eine gute 
Arbeitsdiszipl in zeigen und vorbi ldl iche Arbeitsergebnisse erzielen oder aktiv den Erziehungsprozeß unterstützen. 

 
15.2. Strafgefangene können folgende Anerkennungen erhalten: 
 
15.3.  
— Ausspruch eines Lobes 
— Prämierung 
— Gewährung von Vergünstigungen 
— vorfristige Streichung einer früher ausgesprochenen  Disziplinarmaßnahme 
— Überweisung in den erleichterten Vollzug. 
 
15.3. Als Anerkennung zu gewährende Vergünstigungen sind: 
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— Erweiterung der persönlichen Verbindungen 
— Erhöhung des Verfügungssatzes für den monatlichen Einkauf 
— Verlängerung der Aufenthaltsdauer im Freien 
— Erteilung von Genehmigungen zur individuellen Ausgestaltung arbeitsfreier Zeit, der  
— erweiterten Ausstattung von Verwahrräumen und zum Tragen eigener Bekleidungsstücke 
— Gewährung von Urlaub aus dem Strafvollzug 
 

16. Disziplinarbestimmungen 

16.1. Bei schuldhaften Verstößen Strafgefangener gegen die Pflichten und Verhaltensregeln werden 
Diszipl inarmaßnahmen angewandt.  Deren Anwendung schl ießt eine strafrechtl iche Verantwortl ichkeit der 
Strafgefangenen nicht aus. 

 
16.2. Disziplinarmaßnahmen sind: 
 
— Ausspruch einer Mißbilligung 
— Verwarnung durch eine Aussprache mit Androhung einer strengeren Disziplinarmaßnahme 
— Einschränkung oder Entzug von Vergünstigungen 
— Einschränkung des Verfügungssatzes für den monatl ichen Einkauf 
— Arrest. 
 
17. Sicherungsmaßnahmen 

Gegen Strafgefangene können Sicherungsmaßnahmen gemäß Strafvollzugsgesetz angewandt werden, wenn sie durch ihr 
Verhalten dazu Anlaß geben. Die Anwendung von Sicherungsmaßnahmen schließt Disziplinarmaßnahmen oder eine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht aus. 

 

18. Beschwerden 

Gegen die Anwendung von Disziplinar- und Sicherungsmaßnahmen sowie gegen Verfügungen zu Schadenersatzleistungen 
nach § 37 Absatz 3 des Strafvollzugsgesetzes ist mündliche oder schriftliche Beschwerde zulässig. Sie hat keine 
aufschiebende Wirkung. Die Frist für die Einreichung beträgt 14 Tage vom Ausspruch der Maßnahme an gerechnet. 

 

Hinweis: 
Die vorliegende Rahmenhausordnung für Strafvollzugseinrichtungen ist unter Berücksichtigung der Besonderheit des 
Vol lzuges der Freiheitsstrafe an Jugendl ichen durch die Leiter der Jugendhäuser zu präzisieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Quelle: Erziehung Strafgefangener zu Ordnung und Disziplin, hrsg. von der 
Publikationsabteilung des Ministeriums des Innern. 2. überarbeitete Auflage, Berlin (Ost) 
1982, S. 111-120.) 
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Dokument 3 
Die Gewährleistung verfassungsmäßiger Grundrechte und Grundpflichten während des 
Vollzuges einer Strafe mit Freiheitsentzug 
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(Quelle: Kommentar zum Strafvollzugsgesetz, hrsg. von der Publikationsabteilung des 
Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1980, S. 276-278.) 
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Dokument 4 
Prinzipienübersicht über die Arten der Unterbringung der Strafgefangenen in den 
Strafvollzugseinrichtungen und Jugendhäusern 

 

 
 
 

(Quelle: Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des 
Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1981, S. 235.) 
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Dokument 5 
Muster eines Verwahrraums, des Bettenbaus und der Schrankordnung 
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(Quelle: Handbuch für SV-Angehörige der operativen Dienste, hrsg. von der 
Publikationsabteilung des Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1982, S. 163-165.) 
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Dokument 6 
Sicherheitskontrollen in Verwahr-, Aufenthalts- und Produktionsräumen 
 

 
 
 

(Quelle: Handbuch für SV-Angehörige der operativen Dienste, hrsg. von der 
Publikationsabteilung des Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1982, S. 166.) 
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Dokument 7 
Übersicht zur Ernährung Strafgefangener 

 
 
 

 
 
 

(Quelle: Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des 
Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1981, S. 236.) 
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Dokument 8 
Übersicht über die mögliche Anerkennung bei Strafgefangenen (bezogen auf Strafarten und 
Vollzug) 

 
 

 
 
 

(Quelle: Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des 
Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1981, S. 216.) 
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Dokument 9 
Übersicht über den Umfang der persönlichen Verbindungen Strafgefangener 

 
 

 
 
 

(Quelle: Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des 
Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1981, S. 213.) 
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Dokument 10 
Übersicht über Disziplinarmaßnahmen gegen Strafgefangene (bezogen auf Strafarten und 
Vollzug) 

 

 
 
 
 

(Quelle: Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des 
Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1981, S. 221.) 
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Dokument 11 
Übersicht über die Ausgestaltung des Freizeit- sowie des Einzelarrests 

 

 
 
 
 

(Quelle: Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des 
Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1981, S. 222.) 
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Dokument 12 
Übersicht über die Anwendung unmittelbaren Zwangs mit Hilfsmitteln gegen Strafgefangene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Quelle: Handbuch für Erzieher im Strafvollzug, hrsg. von der Publikationsabteilung des 
Ministeriums des Innern, Berlin (Ost) 1981, S. 225.) 
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7.2 Abkürzungsverzeichnis 
 
 
BGBl.   Bundesgesetzblatt 

 
1. DB zum StVG 1. Durchführungsbestimmung zum Strafvollzugsgesetz 
 
Gbl. I   Gesetzesblatt der DDR, Teil I 
 
HA    Hauptabteilung des MfS 
 
IPBPR   Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom  

19.12.1966 
 
JH   Jugendhaus 
 
MdI   Ministerium des Innern 
 
MfS   Ministerium für Staatssicherheit 
 
SG   Strafgefangener 
 
StGB   Strafgesetzbuch der DDR 
 
StPO   Strafprozessordnung der DDR 
 
StVE   Strafvollzugseinrichtung 
 
StVG   Strafvollzugsgesetz der DDR 
 
SV   Strafvollzug 
 
SVZO   Strafvollzugsordnung 
 
UHA   Untersuchungshaftanstalt 
 
VH   Verhafteter 
 
VP   Volkspolizei 
 
ZI   Zelleninformator (Spitzel) 
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7.3. Quellen- und Literaturverzeichnis 
 
Quellen 

 

Gesetzestexte  

 

Kommentar zum Strafvollzugsgesetz, hrsg. von der Publikationsabteilung des Ministeriums 

des Innern, Berlin (Ost) 1980. 

 

Ulbrichts Grundgesetz. Die sozialistische Verfassung der DDR. Mit einem einleitenden 

Kommentar von Dietrich Müller-Römer, Köln 41968. 

 

Strafprozeßordnung der Deutschen Demokratischen Republik –StPO- sowie angrenzende 

Gesetze und Bestimmungen. Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister. 

Herausgegeben vom Ministerium der Justiz, Berlin (Ost) 1979. 

 

Strafprozeßrecht der DDR. Lehrkommentar zur Strafprozeßordnung der Deutschen 

Demokratischen Republik vom 12. Januar 1968, Berlin (Ost) 1968. 

 

Strafgesetzbuch –StGB- sowie angrenzende Gesetze und Bestimmungen. Textausgabe, 

herausgegeben vom Ministerium der Justiz. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin 

(Ost) 1986. 

 

Strafrecht der Deutschen Demokratischen Republik. Kommentar zum Strafgesetzbuch, Berlin 

(Ost) 31981. 

 

Strafrechtsreform der SED. Mit einer Einführung von Walther Rosenthal, hrsg. vom 

Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, Bonn-Berlin 1968. 
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Fachliteratur für die „ Angehörigen des Organs Strafvollzug des M inisteriums des 

Innern“  

 

Arbeitseinsatz Strafgefangener, hrsg. von der Publikationsabteilung des Ministeriums des 

Innern, Berlin (Ost) 1982. 

 

Aufschub, Unterbrechung, Aussetzung und Beendigung des Vollzugs der Freiheitsstrafe, 

hrsg. von der Publikationsabteilung des Ministeriums des Innern. 2. überarbeitete Auflage, 

Berlin (Ost) 1978. 

 

Erziehung Strafgefangener zu Ordnung und Disziplin, hrsg. von der Publikationsabteilung des 
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